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IIJNWEISE FtlB. DEN LESER 

Die DoJrnmentemmmnwn (symbols) der DoIrnmeme der V_ N_ bes!ehon aus GrollbuchsIaben und Zahlen. Wo bn 'IIlXI eine 
derattige KmzIwaicbnnng verwendet wird, _ es sich um die BezugDBlune anf ein Dokument der VImointon N_ 

Die Resolutionen und BesebJ6sse der GonoraIversmmnlung werdea wie folgt gekennzeichnet: 

Bis zur dreißigsten ordentlichen Tagung wnnIl:n die ResoIuti"""" der GonoraIversmmnlnng don:b eine ambische Zahl fUr die laufende 
Nummer der Resolution und eine In K1ammem geset71e r6mische Zahl fUr die laufende Nummer der 'IlIgung gekenDmiebnet (z.B.: Resolution 
3363 (XXX). Wurden moluere Resolutionen unter derselben Nummer-' so wurde jede von ihnen don:b eIneo anf die ambische Zahl 
folgenden Grollbucbstaben gekenDmicbnet (z.B.: Resolution 3367 A (XXX), Reso1utiomm 3411 A und B (XXX), Reso1utiomm 3419 Abis D 
(XXX). BesebJIIsse wnnIl:n nicht nUlllOIiert. 

Als Teil des neuen Systems fUr die KMnzejcbnung der DoIrnmeme der GonoraIversmmnlung werdea die Resolntionen und Besehlilsse seit 
der einunddreißigsten Tagung durch eine ambische Zahl fUr die laufende Nummer der Tngong und eine weitere, don:b eIneo Scbrilgstdch 
abgetrennte arabische Zahl fUr die laufende Nummer der Resolution lnnerbaIh dieser 'IlIgung ge_ebnet (z.B.: Resolntion 3U1, BesehluB 
311301). Werden mehrere Resolutionen oder BesebJIIsse unter derselben laufenden Nummer verabscbiedet, so wird jede{r) don:b eIneo an diesen 
anschliellenden Großbuchstaben gekennzcichnet (z.B.: Resolution 3UI6 A. Resoluti"""" 3U6 A und B, BesebJIIsse 3U406 A bis E). 

Sondettagnngen 

Bis zur siebenten SondertaguDg wnnIl:n die Resolutionen der GonoraIversmmnlung don:b eine ambische Zahl fUr die laufende Nummer der 
Resolution gekenozeichoet, der in Klammem der Bncbstabe oS· und eine ri!mische Zahl fUr die laufende Nummer der Tagung folgteo (z.B.: 
Resolution 3362 (S-VII). BesebJIIsse wnnIl:n nicht llllDlOrlert. 

Seit der achten Sondertngung wenlen die Resolntionen ond BesebJIIsse don:b den Buchstaben "S" und eine ambische Zahl fUr die laufende 
Nunnner der Tagung sowie eine weitere, durch eIneo Sc1ttägstrlch abgetrennte ambische Zahl fUr die laufende Nummer der Resolution lnnerbaIh 
dieser Tagung gelreoD7ejcbnet (z.B.: Resolution S-8/l, BesehluB S-8/11). 

Notstaudssondettagnngen 

Bis zortllnften Notstandssondertngungwnnll:n die Resolutionen der GonoraIl'eJ1!8l!!!!!lnng durch eine ambischeZahl fUr die laufende Nnnnner 
der ResolntioD gekenDmichoet, der In K1ammem die Buchstaben "F.'l" ond eine römische Zahl fUr die laufende Nummer der Tngong foIgten (z.B.: 
Resolution 2252 (PS-V». Beschlflsse wnnIl:n nicht nUlllOIiert. 

Seit der sechsten Notstandssondertageng werdea Resolutionen ond BesebJIIsse don:b die Bnchstaben "F.'l" ond eine ambische Zahl fUr die 
lanfende Nummer der Tagung sowie eine weitere, don:b eIneo Scbrilgstrich abgetrennte ambische Zahl fUr die laufende Nummer der Resolution 
innerlullb dieser Tagung ge_ebnet (z.B.: Resolution JlS.6II, BesehluB JlS.6III). 

In jeder der obengenennten Serien erfolgt die Nunrederung jeweils in der Reihenfolge der Vernbschiedung. 

• 
• • 

Der vorliegende Bond enthl!It die Resolutionen ond BesebJIIsse, die von der Gonora1versmmnlung vom 24. Demmber 1992 bis einschlieNtnh 
20. September 1993, dem 1etzten Tag der siebenondvlerzigsten Tngong. vernbschiedet werdea. 

Zu den Resolutionen und Beschlüssen. die von der Ve.tsammlung vom IS. September bis efnscltIfeßUch 23. Dezember 1992 verabschiedet 
wurden, siehe 0.ffizJe1les ProtokoU der Generalversammlg, SWbentmdvIerdgste Tagung, BeUage 49, Bond I. 

In diesem Bond beilnden sich die _gen am Ende des jeweiligen Abscbnlns 

• 
• • 

BFSONDEIIER HINWEIS FtlB. DIE DEIlTSClIE AUSGABE 

Die Dokumonte der Vereinten Nationen, die anfgeund von Resolution 3355 (XXIX) der Gonora1vel!i8llllDlnng vom 18. Demmber 1974 ab 
I. Juli 1975 ins DeuIIiche zu _ sind (alle Resolutionen der GonoraIversmmnlung, des SicheilwhntalS und des _ ond SozlaIrats 
sowie die sonstigen Beilagen zum Offiziellen ProtokoD der GonoraIversammIung), werdea bei Qoelleuensnben In deutsoh zitiert, anch wenn die 
Übenietzung noch nicbt erschIneen ist. Das gleiche gilt fUr die schon vor dem I. Juli 1975 vernbschiedeten Resolutionen der genonoten Orgnne. 
Die Tite1 anderer QneDennngehon _ zur Verelnfachnng von BesteD_ nicht lIberseIzt. 
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47 fJJJ. Die Situation der Demokratie nnd der Men· 
schenrechte In Haiti 

BI 

Die Generalversammlung, 

nach weiterer Behandlung des Punktes ''DIe Situation der 
Demokratie und der Menschenrechte In Haiti", 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46n vom 11. Oktober 
1991, 46/138 vom 17. Dezember 1991, 47111J A vom 
24. November 1992 und 47/143 vom 18. Dezember 1992 
sowie aof die einschlägigen Resolutionen und Beschlüsse des 
Wirtschafts- und Sozialrats und der Menschenrechtskommis
sion, Insbesondere Resolution 1993/68 der Menschenrechts
kommission vom 10. März 19932

, 

mit Genugtuung über die Resolutionen MREIRES.l/91', 
MREIRES.21914

, MREIRES.3/92 und MREIRES.4I92, die 
am 3. und 8. Oktober 1991, am 17. Mai 1992 und am 
13. Dezember 1992 von den Außenministern der Mitglieds
länder der Organisation der amerikanischen Staaten ver
abschiedet wurden, 

stJWie mit Genugtuung über die Resolution CPIRES. 594 
(923/92) und die Erklärungen CPIDEC.8 (927/93), 
CPIDEC. 9 (931/93) und CPIDEC. 10 (934193), die vom 

1 
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Ständigen Rat der Organisation der amerikanischen Staaten 
am 10. November 1992 beziehungsweise am 13. Januar, 
11. Februar und 5. März 1993 verabschiedet wutden, 

die Tatsache mißbilligend, daß die rechtmäßige Regierung 
von Präsident lean-Bertrand Aristide trotz der Bemühungen 
der internationalen Gemeinschaft noch nicht wiedereingesetzt 
ist und daß den Haitianern ihre Menschenrechte und ihre 
bürgerlichen und politischen Freiheiten nach wie vor 
gewaltsam verwehrt werden, 

von neuem fest3teliend, daß die baldige Wiederherstellung 
der Demokratie in Haiti und die Rückkehr von Präsident 
Aristide sowie die volle Einhaltung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten und die Filrderung der sozialen und wirt
schaftlichen Entwicklung In Haiti nach wie vor das Ziel der 
internationalen Gemeinschaft ist, 

unter nachdrl1cklicher UnterstUtvmg der fortbestehenden 
FUhrungsrolle des Generalsekretlirs der Vereinten Nationen 
und des Generalsekretlirs der Organisation der amerikani
schen Staaten bei den Bemühungen der Internationalen Ge
meinschaft um eine politische Lösung der hIDtianischen 
Krise, 

mit Befriedigung über die Benennung eines Sonderabge
sandten für Haiti durch den Generalsekretllr der Vereinten 
Nationen und die Benennung desselben Sonderabgesandten 
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durch den Generalsekretär der Organisation der amerikani
schen Staaten, 

mit Genugtuung über die Vereinbarung, die die Entsen
dung der Internationalen Zivi1mission in Haiti durch die 
Vereinten Nationen und die Organisation der amerikanischen 
Staaten ennöglicht hat und die in dem in der Anlage I zu 
dem Bericht des Generalsekretärs" enthaltenen Schreiben 
von Präsident Aristide an den Generalsekretär vom 8. Januar 
1993 dargestellt wird, 

in der tJberzeugung, daß die Arbeit der Mission zur vollen 
Einhaltong der Menschenrechte beitragen und ein günstiges 
Klima für die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen 
Autorität schaffen kann, 

mit dem Ausdruck ihrer Zustimmung zu der Erklärung 
CPIDEC. 8 (927/93) des Ständigen Rates der Organisation 
der amerikanischen Staaten, wonach die Teilwahlen zum 
Parlament, die von der De-facto-Regierung im Januar 1993 
abgehalten wurden, als unrechtmäßig anzusehen sind, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Sitoation der Demokratie und der Menschenrechte 
in Haiti und den darin enthaltenen Empfehlungen', 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs und die darin 
enthaltenen Empfehlungen zur TeiInaIune der Vereinten 
Nationen an der Internationalen Zivilmission in Haiti 
gemeinsam mit der Organisation der amerikanischen Staaten, 
zunächst mit der Aufgabe, die Einhaltung der internationalen 
Verpflichtungen Haitis in hezug auf die Menschenrechte zu 
überprüfen, im Hinblick darauf, diesbezügliche Empfehlun
gen abzugehen, um bei der Schaffung eines Klimas der 
Freiheit und der Toleranz, das der Wiederherstellung der 
Demokratie in Haiti förderlich ist, mitzuhelfen; 

2. beschließt, die unverzügliche Entsendung der Teil
nehmer der Vereinten Nationen an der Internationalen 
ZiviImission in Haiti zu genehmigen, und ersucht den 
GeneraIsekretär, die erforderlichen Schritte zu unternehmen, 
um ihre Präsenz in Haiti rasch aufzubauen und zu stärken; 

3. bekundet ihre volie UnterstUtzung für die Internationa
le Zivilmission in Haiti und bittet alle Parteien nachdrück
lich, rechtzeitig, voll und wirksam mit ihr zusammenzuarbei
ten; 

4. unterstreicht erneut die Notwendigkeit einer haldigen 
Rückkehr von Präsident Aristide zur WiederaufnaIune seiner 
verfassungsmäßigen Aufgaben als Präsident, damit so der 
demokratische Prozeß in Haiti ohne weitere Vet'ZÖgerung 
wiederhergestellt werden knan; 

5. unterstatzt nachdrlicklich den Prozeß des politischen 
Dialogs unter der Schinnherrschaft des Sonderabgesandten 
im Hinblick auf die Beilegung der politischen Krise in Haiti; 

6. ist der Alfffassung, daß jede Änderung in bezug auf 
die WirtschaftsmaßnaIunen, die von dem Ad-hoc-Treffen der 
Außenminister der Mitgliedsländer der Organisation der 
amerikanischen Staaten empfohlen wurden, nach Maßgabe 
der Fortschritte bei der Einhaltong der Menschenrechte und 
bei der Lösung der politischen Krise geprüft werden soll, die 
letztlich zur Wiedereinsetzung von Präsident Jean-Bertrand 
Aristide filhren sollen; 

7. wiederlwlt, daß jede Körperschaft, die aus den 
MaßnaIunen des De-facto-Regimes, einschließlich der 
Teilwahlen zum Parlament im Januar 1993, hervorgeht, 
unrechtmäßig ist; 

8. bekriJftigt erneut, daß sich die internationale Gemein
schaft zur Erhöhung der technischen, wirtsehaftlichen und 
finanziellen Zusammenarbeit verpflichtet, sohald die ver
fassungsmäßige Ordnung in Haiti wiederhergestellt ist, zur 
Unterstützung der Anstrengungen Haitis im Hinblick nuf 
seine wirtschaftliche und soziale Entwicklung und zur 
Stärkung der Institotionen, die für die Rechtsprechung und 
die Gewährleistung der Demokratie, der politischen Stabilität 
und der wirtsehaftlichen Entwicklung verantwortlich sind; 

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
regelmäßig über die Arbeit der Internationalen ZiviImission 
in Haiti Bericht zu erstntten, insbesondere spätestens bis 
September 1993 über das Ergebnis der umfassenden Über
prüfung nach Ziffer 95 der Anlage m seines Berichts; 

10. beschließt, mit dieser Frage befaßt zu bleiben, bis eine 
Lösung dieser Sitoation gefunden ist 

100. Plenarsitzung 
20. April 1993 

47/120. Agenda für den Frieden 

B6 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis nuf ihre Resolution 471120 A vom 18. De
zember 1992 mit dem Titel "Agendn für den Frieden: 
Vorbeugende Diplomatie und damit zusammenhIingende 
Fragen", 

in Bekräftigung ihrer Resolution 46/59 vom 9. Dezember 
1991, deren Anlage die Erklärung über die Tntsachenermitt
lung durch die Vereinten Nationen nuf dem Gebiet der 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
enthält, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolntion 46/182 vom 
19. Dezember 1991 über die verstärkte Koordinierung der 
humanitären Nothilfe der Vereinten Nationen, 

ferner unter Hinweis nuf ihre Resolution 47nl vom 
14. Dezember 1992 über die umfassende Überprüfung aller 
Teilaspekte des Fragenkomplexes der Friedensoperationen, 

nachdrlJcklich darauf hinweisend, daß ihr gemeinsam mit 
dem Sicherheitsrat und dem Generalsekretär eine wichtige 
Rolle auf dem Gebiet der vorbeugenden Diplomatie zu
kommt, 

in der ErwtJgung, daß sie in enger Zusammenarbeit und 
Abstimmung mit dem Sicherheitsrat und dem General
sekretär im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen 
und in Übereinstimmnng mit den jeweiligen Mandaten und 
VerantwortIichkeiten tätig sein muß. 

I 

ROLLE DER GENERALVERSAMMLUNG 

unter Hinweis nuf die einschUigigen Bestimmungen der 
Charta der Vereinten Nationen betreffend die Aufgaben und 
Befugnisse der GeneralversammIung, 
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sowie unter Hinweis auf den Bericht des Generalsekretärs 
mit dem Titel "Agenda für den Frieden"7, der sich auf die 
Wahrnehmung dieser Aufgaben und Befugnisse bezieht, 

1. trifft den Beschluß, von den in den Artikeln 10 und 14 
der Charta der Vereinten Nationen niedergelegten Aufgaben 
und Befugnissen nach Maßgabe der anderen einsch1ägigen 
Bestimmungen der Charta vollen und wirksamen Gebrauch 
zu machen; 

2. beschließt, die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
bereits bestehender oder neuer Mechanismen, so auch von 
Nebenorganen nach Artikel 22 der Charta, zu erwägen, um 
die Behandlung jeder in den Geltungsbereich des Artikels 14 
der Charta fallenden Situation zu erleichtern, mit dem Ziel, 
Maßnahmen zu deren friedlicher Bereinigung zu empfehlen; 

3. beschließt außerdem, geeignete, mit der Charta im 
Einklang stehende Wege und Mittel zur Verbesserung der 
Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Organen der Ver
einten Nationen zu erwägen, um die Rolle der Vereinten 
Nationen bei der Förderung des Friedens zu stärken, ein
schließlich der Möglichkeit, daß die Generalversamm1ung 
gegehenenfalls Berichte des Generalsekretärs über Angele
genheiten im Zusammenhang mit den auf ihrer Tagesord
nung stehenden Punkten oder üher andere in ihre Zuständig
keit fallende Angelegenheiten entgegennimmt; 

n 
VORBEUGENDE EINSÄTZE UND 

ENTMILITARISIERTE ZONEN 

Kennmls nehmend von den Ziffern 28 bis 33 des Berichts 
des Generalsekretärs mit dem Titel "Agenda für den Frie
den"7 über vorbeugende Einsätze und entmi1itarisierte Zonen, 
im weiteren Kontext der vorheugenden Diplotuatie, sowie 
von den Auffassungen, welche die Mitg1iedstanten zu diesen 
Fragen zum Ausdruck gebracht haben, 

betonend, daß die Verwirklichung eines jeden in der 
"Agenda für den Frieden" enthaltenen Konzepts oder 
Vorsch1ags über vorbeugende Einsätze und entmilitarisierte 
Zonen im Einklang mit den Bestimmungen der Charta der 
Vereinten Nationen, insbesondere ihren Zielen und Grundsät
zen, und mit anderen einschlägigen Grundsätzen des VBlker
rechts erfolgen sollte, 

mit Genugtuung über diejenigen Fälle, in denen von 
vorbeugenden Einsätzen der Vereinten Nationen und von der 
Schaffung entmilitarisierter Zonen wirksam Gebrauch 
gemacht worden ist, 

unter Betonung der Wichtigkeit geeigueter Konsultationen 
mit den Mitgliedstaaten und der Transparenz bei jeder 
Beschlußfassung über die Durchführung eines vorbeugenden 
Einsatzes oder die Schaffung einer entmilitarisierten Zone, 

in der Erwllgung, daß ein vorbeugender Einsatz der 
Vereinten Nationen oder die Schaffung entmilitarisierter 
Zonen die Verhütung oder Eindämmung von Konflikten 
fördern könnte, deren Fortdauer geeignet ist, die Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu 
gefährden, 

nachdrUcklich daraujhinweisend, daß die Achtung vor den 
Grundsätzen der Souveränität, der territorialen Unversehrtheit 
und der politischen Unabhängigkeit der Staaten und der 

Nichteinmischung in Angelegenheiten, die ihrem Wesen 
nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates gehören, bei 
jedem gemeinsamen Unterfangen zur Förderung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit von entscheiden
der Bedeutung ist, 

eingedenk dessen, daß es in Anbetracht der besonderen 
Merkmale einer jeden Situation, in der ein vorbeugender 
Einsatz durchgeföhtt oder eine entmi1itarisierte Zone 
geschaffen wird, von größter Wichtigkeit ist, daß Beschlüsse 
üher derartige Maßnahmen je nach den Umständen des 
Einzelfalls getroffen werden, unter gebührender Berück
sichtigung aller bedeutsamen Faktoren und Umstände, 
einschließlich Konsultationen mit den Mitgliedstaaten, 

in Anerkennung der Notwendigkeit, die Unparteilichkeit 
der Vereinten Nationen zu erbalten, wenn diese an einem 
vorbeugenden Einsatz oder an der Schaffung entmilitarisier- , 
ter Zonen beteiligt sind, 

sowie in der Erkemttnis, daß es sich bei den vorbeugenden 
Einsätzen und bei der Schaffung entmilitarisierter Zonen um 
Konzepte handelt, die in Entwicklung begriffen sind, 

I. anerkennt die Wichtigkeit einer je nach den Um
ständen des Einzelfalls erfolgenden Prüfung der Inanspruch
nahme eines vorbeugenden Einsatzes und/oder der Schaffung 
entmilitarisierter Zonen als Mittel, um die Ausweitung 
bestehender oder möglicher Streitigkeiten zu Konflikten zu 
verhindern und um Bemühungen zur Herbeiführong der 
friedlichen Beilegung solcher Streitigkeiten zu fördern, deren 
Fortdauer geeignet ist, die Wabrung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit zu gefährden; 

2. erklllrt erneut, daß ein vorbeugender Einsatz der 
Vereinten Nationen und/oder die Schaffung einer entmilitari
sierten Zone mit Zustimmung und grundsätzlich auf der 
Grundlage eines Ersuchens des betroffenen Mitgliedstaates 
oder der betroffenen Mitgliedstaaten erfolgen sollte, nach 
Berücksichtigung der Standpunkte anderer betroffener 
Staaten sowie aller sonstigen bedeutsamen Faktoren; 

3. erkllirt außerdem erneut, daß ein vorbeugender 
Einsatz der Vereinten Nationen und/oder die Schaffung einer 
entmilitarisierten Zone im Einklang mit der Charta der 
Vereinten Nationen, insbescndere ihren Zielen und Grundsät
zen und anderen einsch1ägigen Grundsätzen des Völker
rechts, sowie unter Berücksichtigung der einschlägigen 
Resolutionen der Generalversamm1ung und des Sicherheits
rats erfolgen sollten; 

4. bittet die zuständigen Organe der Vereinten Nationen, 
im Rahmen ihres jeweiligen Auftrags die Durchführung von 
vorbeugenden Einsätzen und/oder die Schaffung einer 
entmilitarisierten Zone zu erwägen, mit dem Ziel, Konflikte 
zu verhüten und Bemühungen zur Herbeifllhrung der 
friedlichen Beilegung von Streitigkeiten zu fördern, und die 
praktischen, operationellen und finanziellen Aspekte der
artiger vorbeugender Einsätze und entmilitarisierter Zonen 
weiter zu prüfen, mit dem Ziel, ihre Effizienz und Wirksam
keit zu erhöhen; 

m 
INANSPRUCHNAHME DES INTERNATIONALEN GERICHTSHOFS 

BEI DER FRIEDUCIIEN BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN 

nachdrUcklich hinweisend auf die Rolle, die dem Inter
nationalen Gerichtshof nach der Charta der Vereinten 
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Nationen bei der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten 
zukommt, 

I. ermutigt die Staaten, die stärkere Inanspruchnahme 
des Internationalen Gerichtshofs zur friedlichen Beilegung 
von Streitigkeiten ZU erwägen; 

2. empfiehlt, daß die Staaten die Möglichkeit der 
Annahme der Gerichtsbarkeit des Internationalen Gerichts
hofs erwägen, insbesondere auch durch die Streitbeilegungs
klauseln multilateraler Verträge; 

3. stelltfest, daß die Inanspruchnahme von Kammern des 
Internationalen Gerichtshofs zur Behandlung hestimmter, 
dem Gerichtshof von den Parteien vorgelegter Fli11e ein 
Mittel ist, das es gestattet, zur friedlichen Beilegung von 
Streitigkeiten stllrker auf den Gerichtshof zurückzugreifen; 

4. ersucht die Staaten zu erwägen, nach Möglichkeit 
rege1mäßjg Beiträge an den Treuhandfonds des General
sekretlIrs zur Unterstützung der Staaten bei der Regelung 
ihrer Streitigkeiten durch den Internationalen Gerichtshof zu 
entrichten, und bittet den Generalsekretllr um die Vorlage 
periodischer Berichte über die Finanzlage und die Inan
spruchnalune des Fonds; 

S. erlnnen daran, daß die Generalversammlung oder der 
Sicherheitsrat über jede Rechtsfrage ein Gutachten des 
Internationalen Gerichtshofs anfordern kann und daß andere 
Organe der Vereinten Nationen und Sondernrganisationen 
mit jeweiliger Erml!chtigung durch die Generalversammlung 
ebenfal\s Gutachten des Gerichtshofs über Rechtsfragen 
anfordern können, die sich in ihrem Tätigkeitsbereich stellen; 

6. beschließt, alle Empfehlungen des Generalsekretllrs 
betreffend den Internationalen Gerichtshof weiter zu prüfen, 
einschließlich derjenigen, die sich auf die Inanspruchnalune 
der gutachterlichen Zuständigkeit des Gerichtshofs beziehen; 

IV 

BESONDERE WIRTSCHAFI'LICHE PROBLEME AUFGRUND DER 
DuRci!FOHRUNG VON VOBBBUGUNG8- ODER ZWANGS
MASSNAHMIlN 

unter Hinweis auf Artikel SO der Charta der Vereinten 
Nationen, dem zufolge Staaten, welche die DurcbfOhrung 
von Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen, die der Si
cherheitsrat gegen einen anderen Staat ergreift, vor besonde
re wirtschaft1iche Probleme stellt, den Rat zwecks Lösung 
dieser Probleme konsultieren können, 

sowie unter Hinweis auf die Empfehlung des General
sekretllrs in seinem Bericht mit dem Titel "Agenda für den 
Frieden", der Sicherheitsrat möge ein Bündel von Maßnah
men ausarbeiten, bei denen die F'manzinstitutionen und 
anderen SteIlen des Systems der Vereinten Nationen ein
bezogen werden, um die Staaten gegen solche Schwierigkei
ten abzusichern, sowie auf seine Auffassung, daß solche 
MaBDahm~n nicht nur recht und billig, sondem auch ein 
Mittel wären, um die Staaten dazu zu ermutigen, sich die 
Beschlüsse des Rates zu eigen zu machen, 

ferner unter Hinweis auf die vom Präsidenten des Si
cherheitsrats arn 30. Dezember 1992 abgegebene Erklärung", 
in der der Rat seiner Entschlossenheit Ausdruck verlieh, 
diese Angelegenheit weiter zu behandeln, und den General
sekretllr bat, die Leiter der internationalen Finanzinstitutio-

nen, andere Stellen des Systems der Vereinten Nationen und 
die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zu konsultieren 
und dem Rat möglichst bald Bericht zu erstatten, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/120 A mit dem Titel 
"Agenda für den Frieden: Vorbeugende Diplomatie und 
damit zusammenhängende Fragen", in der sie beschloß, 
Anfang 1993 ihre Prüfung anderer im Bericht des Generalse
kretllrs mit dem Titel "Agenda für den Frieden" enthaltener 
Empfehlungen fortzusetzen, einscbließlich der Empfehlungen 
betreffend die Anwendung der Bestimmungen des Artikels 
SO der Charta, im Einklang mit der Charta und unter 
Berücksichtigung der diesbezüglichen Entwicklungen und der 
entsprechenden Praxis der zuständigen Organe der Vereinten 
Nationen, 

unter Betonung der Wichtigkeit wirtschaft1icher und 
anderer Maßnahmen, unter Ausschluß von Waffengewalt, bei 
der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit nach Artikel 41 der Charta, 

unter Hinweis auf Artikel 49 der Charta, der bestimmt, 
daß die Mitglieder der Vereinten Nationen einander bei der 
DurcbfOhrung der vom Sicherheitsrat beschlossenen Maßnah
men gemeinsam handelnd Beistand leisten, 

feststellend, daß die Anwendung von Artikel SO der Charta 
in jüngster Zeit in mehreren Foren, so auch in der General
versammlung und in ihren Nebenorganen und im Sicher
heitsrat, angesprochen wurde, 

in der Erwligung, daß unter den heute gegebenen Bedin
gungen wirtschaft1icher Interdependenz die DurcbfOhrung 
von Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen nach Kapitel 
VB der Charta gegen einen Staat für bestimmte andere 
Staaten auch weiterhin besondere wirtschaft1iche Probleme 
hervorruft, 

daran erinnernd, daß Mitgliedstaaten schon bei friIherer 
Gelegeabeit mit vom Sicherheitsrat geschaffenen Organen 
Konsultationen hinsichtlich besonderer wirtschaft1icher 
Probleme geführt haben, vor die sie sich infolge der Durch
führung von Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen gegen 
Irak und die Bundesrepublik Jugoslnwien (Serbien und 
Montenegro) gestellt sehen, 

besorgt darüber, daß bestimmte Staaten infolge der 
DurcbfOhrung von Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen 
nach Kapitel VB der Charta auch weiterhin vor wirtschaft
liche Probleme gestellt werden, 

in der Erwligung, daß geeignete Mittel gefunden werden 
müssen, um diese Probleme so bald wie möglich zu lösen, 

1. beschließt, ihre Prüfung von Wegen zur Anwendung 
des Artikels SO der Charta der Vereinten Nationen fort
zusetzen, damit in Fli11en, in denen der Sicherheitsrat Vor
beugungs- oder Zwangsmaßnahmen gegen einen Staat be
scbließt, Lösungen für die besonderen wirtschaftlichen 
Probleme gefunden werden, die sich daraus für andere 
Mitgliedstaaten ergeben; 

2. bittet den Sicherheitsrat zu erwägen, was im Rahmen 
des Systems der Vereinten Nationen und unter Mitwirkong 
der internationalen F'manzinstitutionen zur Lösung der 
besonderen wirtschaftlichen Probleme getan werden könnte, 
die sich für Staaten durch die Durchführung der vom Rat 
verhlingten Maßnahmen ergeben, und unter anderem die 
folgenden Maßnahmen in Erwägung zu ziehen: 
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a) die Verstärkung des Konsultationsprozesses zur 
Untersuchung der besonderen wirtscbaftlichen Probleme. zur 
Berichterstattung darüber und zum Vorschlag von Lösungen, 
mit dem Ziel. diese wirtscbaftlichen Probleme durch Kon
sultationen mit den Staaten, denen dadurch. daß sie Vor
beugungs- oder Zwangsmaßnahmen durchfilhren. Nachteile 
entstehen oder entstehen könnten, sowie mit dem Generalse
kretär. den Hauptorganen. Programmen und Organisationen 
der Vereinten Nationen sowie den internationalen Fmanz
institutionen auf ein Mindestmaß zu beschränken; 

b) andere Maßnahmen. im Benehmen mit den Mitglied
staaten und gegehenenfalls mit den internationalen Fmanz
institutionen. wie beispielsweise die Einrichtung freiwilliger 
Fonds zur Gewährung von Hilfe an Staaten. für die sich 
durch die Durchführung der vom Sicherheitsrat verhängten 
Maßnalunen besondere wirtschaftliche Probleme ergehen, 
sowie zusätzliche Kreditlinien. Hilfe bei der Förderung der 
Exporte der betroffenen Länder. Hilfe bei technischen 
Kooperationsprojekten in diesen Ländern ondloder Hilfe hei 
der Förderung von Investitionen in den betroffenen Ländern; 

3. bittet a1fIIerdem die Ausschüsse des Sicherheitsrats 
und die anderen mit der Aufgabe der Überwachung der 
Durchfllhrung von Vorbeugungs- und Zwangsmaßnalunen 
beauftragten Organe, bei der Wahrnehmung ihres Auftmgs 
die Notwendigkeit zu berücksichtigen. daß unnötige nachtei
lige Folgen für andere Mitgliedstaaten vermieden werden. 
ohne daß die Wirksamkeit der genannten Maßna1rrnen 
beeintdlchtigt wird; 

4. ersucht den Generalsekretär. der Generalversammlung 
alljährlich über die Durchfllhrung des Artikels 50 der Charta 
Bericht zu erstatten; 

V 

Fru!IDENSKONSOUDIERUNG IN DER 
KONFUKTFOLGEZBIT 

feststellend. daß es sich bei der Friedenskonsolidierung in 
der Konfliktfolgezeit um ein neues. in Entwicklung begriffe
nes Konzept handelt, 

in Anerkennung der Notwendigkeit nachhaltiger konzertier
ter Bemühungen seitens der Vereinten Nationen zur Bewälti
gung der tieferliegenden wirtschaftlichen, sozialen. kulturel
len und humanitären Ursachen und Folgen von Konflikten, 
damit eine dauerhafte Grundlage für den Frieden geschaffen 
wird, 

unter Hinweis auf die Bestimmungen des Artikels 55 der 
Charta der Vereinten Nationen. 

sowie in Anerkennung dessen. daß das Konzept der 
Friedenskonsolidierung in Konfliktfolgezeiten darauf ausge
richtet ist, ein nenes Umfeld zu schaffen. um zu verhindern, 
daß Konflikte erneut ausbrechen. 

eingedenk dessen, daß jede Situation. in der es möglich ist, 
Maßna1rrnen zur Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolge
zeit durchzuführen. einzigartig ist und dsber von Fall zu Fall 
gesondert betrachtet werden sollte. 

sowie eingedenk dessen. daß die Friedenskonso\idierung in 
der Konfliktfolgezeit die Anstrengungen zur Friedensschaf
fung und Friedenssicherung ergänzen soll. damit der Frieden 
gefestigt und bei den Menschen und Staaten ein Gefi!hl des 
Vertrauens und des Wohlbefindens gefördert wird, 

1. anerkennt die Nlitzlichkeit der Vorschläge des 
Generalsekretärs in den Ziffern 55 bis 59 seines Berichts mit 
dem Titel "Agenda für den Frieden"'. insbesondere die 
Vorschläge betreffend die Bandbreite der Aktivitäten zur 
Friedenskonso\idierung in der Konfliktfolgezeit; 

2. betont. daß die Maßnalunen zur Friedenskonsolidie
rung in der Konfliktfolgezeit in Übereinstimmung mit der 
Charta der Vereinten Nationen durchgeführt werden sollen. 
insbesondere im Einklang mit den Grundsätzen der souverä
nen Gleichheit und politischen Unabhängigkeit der Staaten. 
der territorialen Unversehrtheit und der Nichteinmischung in 
Angelegenheiten. die ihrem Wesen nach zur inneren Zustän
digkeit eines Staates gehören; 

3. erinnert daran. daß jeder Staat das Recht hat, sein 
politisches. soziales. wirtschaftliches und kulturelles System 
frei zu wählen und zu entwickeln; 

4. betont. daß Aktivitäten im Zusanrrnenhang mit der 
Friedenskonso\idierung in der Konfliktfolgezeit innerhalb 
eines eindeutig festgelegten Zeitplnns durchgeführt werden 
sollten; 

5. betont a1fIIerdem, daß Maßna1rrnen zur Friedens
konsolidierung in der Konfliktfolgezeit auf der Grundiage 
von Abkommen durchgeführt werden sollen. mit denen der 
Konflikt beendet wird oder die nach Beendigung des 
Konflikts geschlossen wurden. oder auf Ersuchen der 
betreffenden Regierung oder Regierungen; 

6. unterstreicht die Notwendigkeit von Maßna1rrnen zur 
Förderung des Friedens und der Zusammenarbeit zwischen 
den früheren Konfliktparteien; 

7. betont die Notwendigkeit koordinierter Maßna1rrnen 
seitens der zuständigen Stellen des Systems der Vereinten 
Nationen. so auch was die Beiträge anbelangt, die die 
internationalen Finanzinstitutionen auf dem Gebiet der 
sozioökonomlschen Entwicklung bei der Friedenskonsolidie
rung in der Konfliktfolgezeit leisten können; 

8. betont außerdem, wie wichtig die Beiträge verschiede
ner Quellen, einschließlich Stellen des Systems der Vereinten 
Nationen, der Regionalorganisationen. der Mitgliedstaaten 
und der nichtstaatlichen Organisationen. für die Friedenskon
solidierung in der Konfliktfolgezeit sind; 

9. ersuchtden Generalsekretär. die Generalversammlung 
über Ersuchen im Zusanrrnenbang mit der Friedenskon
solidierung in der Konfliktfolgezeit zu unterrichten, die von 
der betroffenen Regierung oder den betroffenen Regierungen 
an ibn gerichtet werden oder die sich aus Friedensabkommen 
ergeben. mit denen Konflikte beendet werden oder die nach 
Beendigung eines Konflikts von den Beteiligten geschlossen 
wurden; 

10. bekrliftigt ihre Bereitschaft, Maßna1rrnen der Friedens
konsolidierung in der Konfliktfolgezeit gegebenenfalls zu 
unterstützen; 

VI 

ZUSAMMENARBEIT MIT REGIONALEN ABMACHUNGEN 
UND ORGANISATIONEN 

in Anerkennung der wichtigen Rolle der regionalen 
Organisationen und Abmachungen bei der Behandlung 
deljenigen die Walrrung des Weltfriedens und der inter-
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nationalen Sicherheit betreffenden Angelegenheiten, hei 
denen Maßnahmen regionaler Art angebracht sind, sowie der 
Notwendigkeit, die Zusammenarbeit zwischen diesen 
Organisationen und Abmachungen und den Vereinten 
Nationen in dieser Hinsicht zu verstärken, 

unter Hinweis auf Kapitel VIII der Charta der Vereinten 
Nationen, in der die Rolle der regionalen Abmachungen und 
Einrichtungen bei der Behandlung detjenigen die Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit betref
fenden Angelegenheiten, bei denen Maßnahmen regionaler 
Art angebracht sind, anerkannt wird, sofern diese Abma
chungen oder Einrichtungen und ihr Wl1'ken mit den Zielen 
und Grundsätzen der Vereinten Nationen vereinbar sind, 

unter BerUcksichtigung der Erfahrungen, welche die 
regionalen Organisationen bei der friedlicben Streitbeilegung 
in verschiedenen Teilen der Welt gewonnen haben, sowie 
von den positiven Ergebnissen, die sie dnhei erzielt haben, 

1. erkennt an, daß die regionalen Organisationen, 
Abmachungen und Einrichtungen in ilI1'em jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich und in Ubereinstimmung mit der 
Charta der Vereinten Nationen einen wichtigen Beitrag zur 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher
heit, zur vorbeugenden Diplomatie, zur Friedensschaffung, 
zur Friedenssicherung und zur Friedenskonsolidierung in der 
Konfliktfolgezeit leisten können; 

2. emw.tigt die regionalen Organisationen, Abmachungen 
und Einrichtungen, in ilI1'em jeweiligen Zuständigkeitsbereich 
nach Bedarf Mittel und Wege zur Förderung einer engeren 
Zusammenarbeit und Koordinierung mit den Vereinten 
Nationen zu erwägen, mit dem Ziel, einen Beitrag zur 
Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Charta zu 
leisten; 

3. ermutigt außerdem den Generalsekretär, seine Bemü
hungen um die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und den regionalen Organisationen, 
Abmachungen und Einrichtungen in Übereinstimmung mit 
der Charta fortzusetzen; 

VD 

SICHERHEIT DES PERSONALS 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47n2 vom 14. De
zember 1992 über den Schutz des Friedenssicherungs
personals sowie auf alle anderen einschlägigen Resolutionen, 

eingedenk der vom Generalsekretär in seinem Bericht mit 
dem Titel "Agenda für den Frieden"7 zum Ausdruck ge
brachten Besorgnis, 

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen 
des Sicberheitsrats, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von der Erklärung über 
den Schutz der Streitkräfte und des Personals der Vereinten 
Nationen, die der Präsident des Sicherheitsrats am 31. März 
1993 abgegebeu hat', 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von der Arbeit des 
Sonderausschusses für friedensicbernde Operationen in der 
Frage der Rechtsstellung und der Sicherheit des Friedens
sicherungspersonals der Vereinten Nationen, 

mit großer Sorge angesichts der wachsenden Zahl von 
Todesopfern und Verletzten bei dem Friedenssicberungs-

personal und sonstigen Personal der Vereinten Nationen als 
Folge gezielter feindseliger Handlungen in gefährlichen 
Einsatzgebieten, 

1. begrlißt den Bericht des Generalsekretärs über die 
Sicherheit der Einsätze der Vereinten NationenI.; 

2. beschließt, weitere Maßnahmen zur Stärkung der 
Rechtsstellung und zur Verbesserung der Sicherheit des an 
Einsätzen der Vereinten Nationen beteiligten Personals der 
Vereinten Nationen zu prüfen, unter Berücksichtignng der 
Notwendigkeit konzertierter diesbezüglicher Maßnahmen 
seitens aller in Betracht kommenden Organe der Vereinten 
Nationen. 

112. Plenarsitzung 
20. September 1993 

47/221. ADfnahm~ der Tschechlschen Republik in die 
Vereiuten Nationen 

Die Generalversammlung, 

nach Eingang der Empfehlung des Sicherheitsrats vom 
8. Januar 1993, die Tschechische Republik in die Vereinten 
Nationen aufznuehmenll

, 

nach Behandlung des Aufnahmeantrags der Tschechischen 
RepublikI', 

beschließt, die Tschechische Republik als Mitglied in die 
Vereinten Nationen aufzunehmen. 

95. Plenarsitzung 
19. Januar 1993 

471'1:1.2. Aufnahme der Slowakischen Republik in die 
Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

nach Eingang der Empfehlnng des Sicherheitsrats vom 
8. Januar 1993, die Slowakische Repnblik in die Vereinten 
Nationen aufzunehmenI' , 

nach Behandlung des Aufnahmeantrags der Slowakischen 
Republikl4, 

beschließt, die Slowakische Republik als Mitglied in die 
Vereinten Nationen aufznuehmen. 

95. Plenarsitzung 
19. Januar 1993 

471225. Aufnahme des Staates, dessen Antrag in dem 
Dokument A/471876-SI2S147 enthalten Ist, in die 
Vereiuten Nationen 

Die Generalversammlung, 

nach Eingang der Empfehlung des Sicherheitsrats vom 
7. April 1993, den Staat, dessen Antrag in dem Dokument 
A/47/876-S/25147 enthalten ist, in die Vereinten Nationen 
aufzunehmen 15, 

nach PriJfung des Aufnahmeantrags, der in Dokoment 
A/47/876-S/25147 enthalten ist, 

beschließt, den Staat, dessen Antrag in dem Dokoment 
A/47/876-S/25147 enthalten ist, als Mitglied in die Vereinten 
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Nationen aufzunehmen, wobei dieser Staat bis zur Beilegung 
der Meinungsverschiedenheit hinsichtlich seines Namens 
vorläufig filr alle Zwecke innerhalb der Vereinten Nationen 
als "ehemalige jugoslawische Republik Makedonien" 
bezeichnet wird. 

98. Plenarsitzung 
8. April 1993 

47/228. Notbßfe ftir Kuba 

Die Generalversammlung, 

zutiefst besorgt über die umfangreichen Schiiden und 
Verwüstungen in Kuba infolge des außerordentlich schweren 
Sturmes, der das Land am 12. und 13. März 1993 heimge
sucht hat, 

mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den Verlusten an 
Menschenleben, der Zerstörung Tausender Häuser und der 
schweren Beschädigung wichtiger Teile der Infrastruktur des 
Landes, 

in Anerkennung der Bemühungen der Regierung und des 
Volkes von Kuba, der von dem Sturm betroffenen Bevölke
rung Sofort- und Katastrophenhilfe zu gewiihren, 

feststellend, daß die anhaltenden Bemühungen der Regie
rung Kubas um die Förderung des Wntschaftswachstums 
und der Entwicklung durch diese Katastrophe behindert 
werden, 

1. bekundet ihre Solidarltlit mit der Regierung und dem 
Volk Kubas in dieser Stunde der Prilfung; 

2. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Bemühungen 
der Regierung Kubas, den Opfern des Sturms aus eigenen 
Mitteln rasch Hilfe zu gewiihren; 

3. belobigt die Anstrengungen der internationalen 
Gemeinschaft, die Hilfsmaßnalnnen der Regierung Kubas 
und die von ihr geleistete Katastrophenhilfe zu ergiinzen; 

4. appelliert an den Generalsekretär, in Zusammenarbeit 
mit den zustiindigen Organen und Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen und in enger Zusammen
arbeit mit den Regierungsbehörden die WIederaufbaubemü
hungen der Regierung und des Volks von Kuha zu unter
stötzen; 

5. ersucht alle Stuaten und internationalen Organisa
tionen und andere zwischenstaatliche Organisationen, Kuba 
wiihrend der Dauer des Notstands und wiihrend des an
schließenden Wiederaufbaus Nothilfe zu gewiihren, um die 
Not der betroffenen Bevölkerung Kubas, insbesondere auch 
ihre wirtschaftliche und finanzielle Belastung, zu mildern. 

99. Plenarsitzung 
15. April 1993 

47/229. Empfehlung des Sicherheitsrats vom 28. AprU 
1993 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/1 vom 22. September 
1992, 

nach Erhalt der vom Sicherheitsrat in seiner Resoln
tion 821 (1993) vom 28. April 1993!6 abgegebenen Empfeh
lung dahin gehend, daß die Föderative Republik Jugoslawien 

(Serbien und Montenegru ) gemäß den in Resolution 47/1 
gefaßten Beschlflssen nicht an der Arbeit des WIrtschafts
und Sozia1rats teilnehmen soll, 

\. beschließt, daß die Föderative Republik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegru) nicht an der Arbeit des Wirt
schafts- und SoziaIrats teilnehmen wird; 

2. nimmt Kenntnis von der Absicht des Sicherheitsrats, 
sich vor Ende der siebenundvierzigsten Tagung der General
versammlung erneut mit dieser Angelegenheit zu befassen. 

101. Plenarsitzung 
29. April 1993 

471230. Aufnahm<! Eritreas In die Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

nach Eingang der Empfehlung des Sicherheitsrats vom 
26. Mai 1993, Eritrea in die Vereinten Nationen aufzuneh
men l7, 

nach Priifung des Aufnalnneantrags Eritreas!', 

beschließt, Eritrea als Mitglied in die Vereinten Nationen 
aufzunehmen. 

104. Plenarsitzung 
28. Mal 1993 

47/231. Anfnahme des Fürstentums Monaco in die 
Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

nach Eingang der Empfehlung des Sicherheitsrats vom 
26. Mai 1993, das Fürstentum Monaco in die Vereinten 
Nationen aufzunehmen!', 

nach Priifung des Aufnehmeantrags des Förstentums 
Monaco2l), 

beschließt, das Förstentum Monaco als Mitglied in die 
Vereinten Nationen aufzunehmen. 

104. Plenarsitzung 
28. Mai 1993 

47/232. Aufnahme des Fürstentums Andorra In die 
Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

nach Eingang der Empfehlung des Sicherheitsrats vom 
8. Juli 1993, das Fürstentum Andorra in die Vereinten 
Nationen aufzunehmen'!, 

nach Priifung des Aufnalnneantrags des Fürstentums 
Andorra", 

beschließt, das Fürstentum Andorra als Mitglied in die 
Vereinten Nationen aufzunehmen. 

108. Plenarsltvmg 
28. Juli 1993 

47/233. Nenbelebnng der Tlltlgkeff der Generalversamm· 
Inng 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2837 (XXVI) vom 
17. Dezember 1971, 33/138 vom 19. Dezember 1978,39/88 
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vom 13. Dezember 1984, 45/45 vom 28. November 1990, 
46m vom 12. Dezember 1991, 46/140 vom 17. Dezember 
1991 und 46/220 vom 20. Dezember 1991, 

im Bewußtsein der immer bedeutenderen Rolle der 
Vereinten Nationen bei der ErfIlllung der in Artikel I der 
Charta der Vereinten Nationen niedergelegten Ziele, 

unter Hinweis darauf, daß die Organisation auf dem 
Grundsatz der souveränen Gleichheit aller ihrer Mitglieder 
aufbaut, 

in dieser Hinsicht in der Erwiigung, daß die General
versammlung dns einzige Hauptorgan der Vereinten Nationen 
ist, das aus allen Mitgliedern der Vereinten Nationen besteht 
und in dem jeder Mitgliedstaat die gleiche Chance hat, am 
Entscheidungsprozeß teilzunehmen, 

betonend, wie wichtig die Aufgaben und Befugnisse der 
Generalversammlung im Einklang mit den einschlägigen 
Bestimmungen der Charta in allen Fragen oder Angele
genheiten sind, die in den Rahmen der Charta fallen, 

in dem Wunsch, Anstrengungen zu unternehmen, um die 
Generalversammlung besser in die Lage zu versetzen, die für 
sie in der Charta vorgesehene Rolle zu erfIIllen, und um ihre 
Wirksamkeit im Interesse der Stärkung der Arbeit der 
Organisation insgesamt zu erhöhen, 

hervorhebend, daß die Neubelebung der Generalver
sammlung in einer umfassenden Art und Weise vorgenom
men werden sollte, 

in der Erwiigung, daß es in dieser Hinsicht zunächst 
notwendig ist, die Ausschußstruktur der Generalversammlung 
zu rationalisieren, damit sie besser den Anforderungen der 
neuen Phase der internationalen Beziehungen entspricht, 

sowie in Anbetracht der Bedeutung der Berichte des 
Sicberheitsrats und der anderen Hauptorgane der Vereinten 
Nationen an die GeneralversammIung und ihrer sachbezoge
nen und eingehenden Prüfung durch die VersammIung, 

1. beschließt, daß die HauptausschUsse der General
versammIung folgende siod: 

a) Ausschuß für Abröstung und internationale Sicberheit 
(Erster Ausschuß); 

b) Ausschuß ftIr besondere politische Fragen und 
Entkolonialisierung (Vierter Ausschuß); 

c) Wutschafts- und Finanzansschuß (Zweiter Ausschuß); 
lf) Ausschuß für soziale, humanitäre und kulturelle 

Fragen (Dritter Ausschuß); 
e) Verwaltungs- und HaushaItsausschuß (Fünfter Aus

schuß); 
f) Rechtsausschuß (Sechster Ausschuß); 

2. beschließt außerdem, die Geschäftsordnung der 
Generalversammlung wie in der Anlage ZU dieser Resolution 
niedergelegt zu ändern; 

3. beschließt ferner, daß als interimistische Maßnahme 
und bis zur Fassung eines Beschlusses über den Modus für 
die Wabl der sechs Vorsitzenden der HauptausschUsse die 
sechs Vorsitzenden der HauptausschUsse für die achmndvier
zigste Tagung wie folgt gewählt werden: 

zwei Vertreter der afrikanischen Staaten; 
ein Vertreter eines asiatischen Staates; 
ein Vertreter eines osteuropäischen Staates; 

ein Vertreter eines lateinamerikanischen oder karibischen 
Staates; 

ein Vertreter eines westeuropäischen oder anderen Staates; 

4. empfiehlt, daß bis zu einer weiteren Prüfung des 
Neubelebungsprozesses die derzeit dem Politischen Sonder-
ausschuß und dem Vierten Ausschuß zugewiesenen Tages
ordnungspunkte auf der achtundvierzigsten Tagung dem 
neuen Ausschuß ftIr besondere politische Fragen und 
Entkolonia1isierung zugewiesen werden; 

5. ermutigt die Mitgliedstaaten zur aktiven Mitwirkung 
an einer sachbezogenen und eingehenden Erörterung und 
Prüfung der Berichte des Sicherheitsrats und der anderen 
Hauptorgane der Vereinten Nationen gemäß den einschlägi
gen Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen; 

6. beschließt, die Prüfung des Neubelebungsprozesses 
der GeneralversammIung auf ihrer achtundvierzigsten 
Tagung in umfassender Weise im Rahmen einer infunnellen, 
in der Besetzung nicht begrenzten Arbeitsgruppe fortzuset
zen, die gegehenenfalls Vorschläge abgeben wird unter 
anderem über Fragen in bezog auf die Rationalisierung der 
Tagesordnung, die Berichte der anderen Hauptorgane der 
Vereinten Nationen in Übereinstimmung mit der Charta und 
die von der Versammlung angeforderten Berichte des 
Generalsekretärs; 

7. beschließt, den Punkt "Neubelebung der Arbeit der 
GeneralversammIung" in die vorläufige Tagesordnung der 
achtundvierzigsten Tagung aufzunehmen. 

ANLAGE 

Regel 31 erhält fulgende Fassung: 

109. plenarsitz.ung 
17. August 1993 

"Die GeneralversammIung wählt einen Präsidenten und 
einundzwanzig Vtzepräsidenten; sie üben ihr Amt bis zum 
Ende der Tagung aus, auf der sie gewählt werden. Die 
Vizepräsidenten werden nach der Wahl der Vorsitzenden der 
in Regel 98 bezeichneten sechs HauptausschUsse so gewählt, 
daß der repriisentative Charakter des Präsidialausschusses 
gewährleistet ist" 

Regel 38 Satz I erhält folgende Fassung: 

"Der Präsidialausschuß besteht aus dem Präsidenten der 
GeneralversammIung, der den Vorsitz führt, den einund
zwanzig Vize präsidenten und den Vorsitzenden der sechs 
Hauptausschilsse. " 

Regel 98 wird entsprechend Ziffer 1 dieser Resolution 
geändert. 

47/137. Internationales Jahr der FamDie 

Die Generalversammlung, 

in Bekriiftigung ihrer dns Internationale Jahr der Familie 
betreffenden Resolutionen 44/82 vom 8. Dezember 1989, 
45/133 vom 14. Dezember 1990 und 46/92 vom 16. Dezem
ber 1991, welche der Entschlossenheit der Völker der 
Vereinten Nationen Ausdruck verleihen, den sozialen 
Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in größerer 
Freiheit zu fllrdern, 

unter Hinweis darauf, daß die wichtigsten Rechtsakte der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Mensebenrechte und 



ResoIutlODeJl _ tlbea w ........ an einen H."pIß'''''_ 9 

der Sozialpolitik sowie entsprechende weltweite Pläne und 
Aktionsprogramme dazu auffordern, der Familie so viel 
Schutz und Hilfe wie nur irgend möglich zu gewlihren, 

in der Oberzeugung, daß die Gleichberechtigung der 
Geschlechter, die gleichberechtigte Beteiligung der Frau am 
Berufsleben und die gemeinsam getragene elterliche Verant
wortung unverzichtbare Bestandteile einer modernen Fa
milienpolitik sind, 

sich dessen bewl4Pt, daß der Begriff der Familie in den 
verschiedenen Gesellschaften, Kulturen und politischen 
Systemen unterscbiedlich inteIpretIert wird, 

sich gleichzeitig dessen bewl4fJl, daß an der Familie, an der 
Basis der Gesellschaft, die Stlirken und Schwächen der 
sozial- uud entwicklungspolitischen Maßna1unen am deut
lichsten zutage treten und daß sie infolgedessen einen 
einzigartigen Ansatzpunkt für eine umfassende und alle 
Aspekte einbeziehende Auseinandersetzung mit sozialen 
Fragen bietet, 

in der Erkenntnis, daß die Familie als soziale Grundeinheit 
auf allen Ebenen der Gesellschaft ein wichtiger Träger der 
bestandfllbigen Entwicklung ist und daß ihr Beitrag zu 
diesem Prozeß für desseu Erfolg entscheidend ist, 

betonend, daß die Begebung des Internationalen Jahres der 
Familie im Jahr 1994 unmittelbar vor der Begehung des 
historischen fIlnfzigsten Jahrestags der Charta der Vereinten 
Nationen durch die Völkergemeinschaft enolgt, 

nach Behandlung des der Kommission für soziale Ent
wicklung auf ihrer dreiunddreißigsten Tagung vorgelegten 
Berichts des Generalsekretärs über den Stand der Vor
bereitongen für das Jahr", 

1. nimmt mit Genugtuung Kennlllis von dem Bericht des 
Genera1sekretlirs über den Stand der V nrbereitongen für das 
Internationale Jahr der Familie"; 

2. spricht dem Generalsekretär Ihre Anerkennung aus für 
die gut koordinierten und eindrucksvollen Anstrengungen, 
die trotz finanzieller Zwänge in der Früh- und Vorberei
tongsphase für das Jahr unternommen wurden, sowie für die 
im Hinblick auf die Begehung des Jahres erzielten betri!cht
lichen Fortschritte; 

3. stellt mit Befriedigung fest, daß dem Jahr auf allen 
Ebenen immer größere Unterstfltzung zutei1 wird und daß 
der Vorbereitongsprozeß die sachliche Ausrichtong des 
Jahres verbessert und verstärkt bat; 

4. spricht a1len Regierungen, Sonderorganisationen, 
Regionalkommissionen sowie zwischenstaatlichen und 
nicbtstaatlichen Organisationen, die besondere Anstren
gungen zur Vorbereitung der Begehung des Jahres unter
nommen haben, Ihre Anerkennung aus; 

S. bittet nachdrllckl/ch die Regierungen, die Sonder
organisationen sowie die zwischenstaatlichen und nicht
staatlichen Organisationen, die Anstrengungen zur Vor
bereitong und Begehung des Jahres zu verstärken, ins
besondere soweit sie es nicht bereits getan haben, indem sie 
unter anderem innerstaatliche Konrdinierungsmechanismen 
festlegen und nationale Aktionsprogramme ausarbeiten; 

6. begriißt die Abhaltong von vier regionalen und 
interregionalen Vorbereitongstagungen für das Jahr im Jahr 
1993, die von dem Sekretariat für das Jahr in der Sekretarl
ats-Hauptahteilung für grundsatzpolitische Konrdinierung und 
bestandflibige Entwicklung in enger Zusammenarbeitmit den 
Regiona1kommissionen organisiert und von den Regierungen 
Chinas, Kolumbiens, Maltas und Tunesiens ausgerichtet 
worden sind; 

7. nimmt mit Interesse Kenntnis von dem Vorschlag der 
Regierung der Slowakei, das Internationale Zentrum für 
Familienstudien in Bratislava den Vereinten Nationen 
anzugliedern"; 

8. nimmt al4fJertlem mit Interesse Kenntnis von den 
Ergebnissen der Tagung der Sachverständigengruppe über 
die sozialen Folgen des BevöJkerungswachstums und der 
sich wandelnden sozialen Verhältnisse, unter besonderer 
BerlIcksichtigung der Famill.e", die von der Regierung 
Deutschlands mitfinanziert und vom 21. bis 25. September 
1992 in Wien abgehalten wurde; 

9. begriißt al4fJerdem die aktive Beteiligung der nicht
staatlichen Organisationen an dem Vorbereitongsprozeß für 
das Jahr, namentlich an der wichtigen weltweiten Initiative 
zur Einberufung eines Weltforwns der nichtstaatlichen 
Organisationen mit dem TItel "Eröffnung des internationa
len Jahres der Familie 1994: Stärkung der Familie zum Wohl 
des eioze1nen und der Gesellschaft", das vom 28. November 
bis 2. Dezember 1993 in Valletta stattfindell soll, und fordert 
alle Beteiligten auf, dieses Ereignis in jeder nur möglichen 
Weise zu unterstützen; 

10. spricht Ihren besonderen Dank den Regierungen und 
den anderen Gebern aus, iosbesondere denjenigen im 
Privatsektnr, die den früheren Aufrufen zu finanziellen 
Beiträgen an den Freiwilligen Fonds für das Internationale 
Jahr der Familie großzügig entsprochen haben; 

I!. appelliert an alle beteiligten Regierungen und alle 
anderen in Betracht kommenden Geber, ihre Beitrllge zu dem 
Freiwilligen Fonds anzukündigen, iosbesondere wlihrend der 
diesem Zweck vnrbehaltenen Sitzungen der regionalen und 
interregionalen Vorbereitongstagungen im Jahr 1993, mit 
dem Ziel, neue Mittel für gezielt auf die Familie abgestellte 
Projekte, iosbesondere io den Entwicklungsländern, freizuset
zen, sowohl wlihrend des Jahres als auch im Anschluß daran; 

12. bittet die beschlußfassenden Organe der Sonder
organisationen und anderen Organe im System der Vereinten 
Nationen, im Rahmen ihres jeweiligen fach1ichen Mandats 
die Grundsätze und Ziele des Jahres und die zugunaten der 
Familien der Welt zu ergreifenden Anschlußmaßna1unen an 
das Jahr zu prüfen; 

13. bittet al4fJerd.em die Organisationen und Sonder
organisationen des Systems der Vereinten Nationen, in ihre 
programmballsha1tspläne für 1994 und 1995 gegebenenfa11s 
Programmelemente zur Begebung des Jahres und die 
entsprechenden Anschlußmaßnabmen aufzunehmen; 

14. beschließt. auf ihrer achtondvierzigsten Tagung eine 
ihrer Plenarsitzungen Anfang Dezember 1993 der Eröffnung 
des Internationalen Jahres der Familie zu widmen; 

15. beschließt al4fJerdem, daß beginnend mit dem Jahr 
1994 der 15. Mai eines jeden Jahres als Internationaler Tag 
der Familie begangen wird; 
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16. ersucht die Menschenrechtskommission, die Bevölke
rungskommission und die Kommission f!lr die Rechtsstellung 
der Frau. in die Tagesordnung ihrer Tagungen im Jahre 1993 
oder 1994 die Behandlung der Grundsätze und Ziele des 
Jahres im Kontext ihrer Hauptarbeitsgebiete aufzunehmen 
und gezielte Anschlußrnaßnahmen betreffend die Menschen
rechte. Bevölkerungsfragen und die Förderung der Frau vor
zuschlagen. insoweit sich diese Fragen auf die Familie 
auswirken oder ihrerseits von Familienfragen betroffen sind, 
einschließlich der die Familie betreffenden Teile der vom 
14. bis 25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz 
über Menschenrechte, der f!lr 5. bis 13. September 1994 in 
Kairo anberaumten Internationalen Konferenz über Bevölke
rung und Entwicklung. des f!lr den 11. und 12. März 1995 
in Kopenhagen anberaumten Weltgipfels f!lr soziale Entwick
lung und der f!lr den 4. bis 15. September 1995 in Beijing 
anberaumten Vierten Weltfrauenkonferenz: Maßnahmen f!lr 
Gleichstellung. Entwicklung und Frieden; 

17. beschließt ferner. auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
im Jahre 1994 zwei Plenarsitzungen der Durchfllhrung der 
Anschlußrnaßnahmen an das Jahr zu widmen und diese 
Sitzungen als internationale Konferenz über die Familie zu 
bezeichnen. die unter Mitwirknng von Entscheidungsträgern 
auf entsprechender weltweiter Ebene und in 0beIeinstim
mung mit den Verfahren und der Praxis der Generalver
sammlung stattfinden soll; 

18. appellien an die Mitgliedstaaten sowie an alle anderen 
an der Begehung des Jahres Beteiligten. das Jahr 1994 als 
ein besonderes Ereignis hervorzuheben. das den Familien der 
Welt bei ihrem Streben nach einem besseren Leben f!lr alle 
zugute kommt, auf der Grundlage des Subsidiaritätsprinzips, 
wonach Probleme möglichst auf der Ebene untergeordneter 
Einheiten der Gesellschaft gelöst werden sollen; 

19. ruft zur Durchfllhrung einer konzertierten Werbe- und 
Informationskampagne f!lr das Jahr auf nationaler. regionaler 

und internationaler Ebene unter breiter Beteiligung der 
Massenmedien auf; 

20. ersucht den Generalsekretär. 

a) die Auffassungen der Mitgliedstaaten der Kommission 
f!lr soziale Entwicklung zu der Frage einzuholen. ob anläß
lieh des Jahres die Ausarbeitung einer Erkllirung über die 
Rolle. Aufgaben und Rechte der Familie wünschenswert ist; 

b) im Wege von Mittelumschichtungen in dem Entwurf 
des Programmhallshaltsplans f!lr den Zweijahreszeitranm 
1994-1995 angemessene Ressourcen vorzusehen, insbesonde
re auch personelle Ressourcen. um die wirksame Begehung 
des Jahres und entsprechende Anschlußmaßnahmen daran im 
Einklang mit seinen wichtigen Grundsätzen und Zielen 
sicherzustellen; 

c) mit Hilfe aller ibm zur Verfligung stehenden Kom
munikationsmedien. insbesondere im Rahmen des Mandats 
der Sekretariats-HauptabteiJung Presse und Information, auch 
weiterhin gezielte Maßnahmen zu ergreifen. um der Vor
bereitung und der Begehung des Jahres breite Publizität zu 
verschaffen und verstärkt Informationen über dieses Thema 
zu verbreiten; 

d) über die Begehung des Jahres auf nationaler. regiona
ler und internationaler Ebene Bericht zu erstatten und der 
VersammIung auf ihrer filnfzigsten Tagung konkrete Vor
schläge zu den Anschlußmaßnahmen an das Jahr vorzulegen, 
gegebenenfalls einschließlich des Entwurfs eines Aktions
plans; 

21. beschli<ifJt. die Frage des Internationalen Jahres der 
Familie auf ihrer filnfzigsten Tagung auf der Grundlage 
eines Berichts des Generalsekretärs unter dem Punkt "Soziale 
Entwicklung" zu behandeln. 

112. Plenarsllz.ung 
20. September 1993 

ANMERKUNGEN 

, Domit wird die Resolution 47nJJ in Absclmitt n des OjfideUen Protokolls der Generalversammlung. Siebellundv/erzigsre Tagung. Beilage 49 
(N47/49). Vol. I zu Resolution 47nJJ A. 

, Siebe Off/c/al Records of Ihe Economlc cmd Soc/al Councll, 1993. Supplement No. 3 (FJ1993123), Kap. I~ AbsclmItt A. 

, Siebe N461231. Anhang. Anlage. 

• Siehe N46/550-S123127. Anhang; siehe 0ff/cIal Records oj Ihe Securlty Councll, Forty-stdh Year. Supplement jor Getober. NlWember cmd 
December 1991. Dokument S/23127. 

, N47/90B. 

, Domit wird die Resolution 47/120 in Abschnitt n des Off/deUen Protokolls der Generalversammhmg. S/ebenundvlerzigsre Tagung. Beilage 49 
(N47/49l. Vol. I zu Resolution 47/120 A. 

1 N471277-SI24ll1; siehe Off/c/al Records oj Ihe Securlty Council, Forty-seven!lt Year. Supplement jor April. May cmd lune 1992. Doku
ment S/2411 I. 

• S/23036; siehe Off/c/al Records ojlhe Securlty CouncIl, Forty-sevenlh Year. Supplementjor Oetober. NUlJember cmd December 1992. 
Dokument S/25036. 

, S/23493; siehe Off/c/al Records oj Ilre Securlty CouncIl, Fony.elghth Year. Supplement jor lonumy. FebTUJJTY cmd March 1993. Doku
ment S/25493. 

" N481349-SI2635B; siehe 0ff/cIal Records oj Ihe Securlty CouncIl, Fony.elghth Year. Supplement jor luly. August cmd September 1993. 
Dokument S/2635B. 

" Offic/al Records oj lhe General Assembly. Forty-seventh Session. Annexes. Tagcsordnungspuo 19. Dokument A/47/863. 
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U Ebd, Dokument A/47I8S1-SI2S04S, Anhang. 

13 Ebd, Dokument A/471864. 

14 Ebd., Dokument A/4718S2-SI2S046, Anhang. 

13 Ebd., Dokument A/47J9']3. 

" Siehe A/47/933. 

17 0jfIcial Records ofthe General Assembly Forry-seventh Session, Annexes, Togesordnungspunkt 19, Dokument A/47/953. 

18 Ebd, Dokument A/47f9.48..SI2S793, Anhang. 

19 Ebd, Dokument A/47/954. 

20 Ebd, Dokument A/47/95f}.SI2S796, Anhang. 

" Ebd., Dokument A/47/976. 

" Ebd, Dokument A/47/973-Si2fJ039, Anhang. 

" FJCN.SlI99313. 

'" Ebd., Ziffer 30. 

" Siehe FJCN.S/I993/6. 
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RESOLUTIONEN AUFGRUND DER BERICHtE DES ERSTEN AUSSCHUSSES 

tJ-BERSICHT 

47/54 Überprl!fung der Durcbfilbnmg der Empfehlungen und Bescbllhlse der zehnten 
Sondortagung der Generalversammlung 

Resolution G (N47/693/Add.l) .................................. .. 63 8. April 1993 13 

47/54. ilberprüfung der DurchfiIhrung der Empfehlun
gen und Bescblilsse der zehnten Sondertagung 
der Generalversammlnng 

GI 

ÜBERPRÜFUNG DER DURCllFÜHRUNG DER EMPFIlIILUNGEN 
UND BESCHLÜSSE DER ZEIINTIlN SONDERTAGUNG DER 
GENERALVERSAMMLUNG 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihren Beschluß 47/422 vom 9. De
zember 1992, mit dem sie beschloß, die Sitzungen des 
Ersten Ausschusses vom 8. his 12. März 1993 wiederein
zuberufen, um den multilateralen Mechanismus für Rü
stungskontrolle und Abrüstung zu überprüfen, insbesondere 
die jeweilige Rolle des Ersten Ausschusses, der Abrüstungs
kommission und der AbrüstungskOnferenz und ihre Bezie
hung zueinander, sowie die Rolle des Sekretariats-Bereichs 
Abrüstungsfragen, unter Einbeziehung von Mitteln und 
Wegen zur Verbesserung der Arbeitsweise und Effizienz des 
erwähnten Mechanismus, unter Berücksichtigung der 
Zuständigkeit des Sicherheitsrats in diesen Angelegenheiten, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
mit dem Titel "Neue Dimensionen der Rüstungsrege1ung und 
der Abrüstung in der Ära nach dem Kalten Krieg"·, 

sowie Kenntnis nehmend von den Ansichten der Mitglied
staaten zu diesem Bericht', 

ferner Kenntnis nehmend von dem Bericht der Abrü
stungskonferenz über ihre Prüfung des Berichts des General
sekretärs4 sowie von ihrem Bericht über die laufende 
Überprüfung der Tagesordnung, der Zusammensetzung und 
der Arbeitsmethoden der Konferenz', 

unter Hinweis anf das Schlußdokument der zeimten 
Sondertagung der Generalversammlung', der ersten Sonder
tagung über Abrüstung, 

nach Prtlfung der Ansichten, die von den Mitgliedstaaten 
anf der wiederanfgenommenen Tagung des Ersten Aus
schusses zu diesen Fragen zum Ausdruck gebracht wurden, 

im Bewußtsein dessen, daß die neue internationale Lage 
die Aussichten fLlr die Abrüstung und die Rüstungsregelung 
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verbessert, was weiteren multilateralen Abrüstungsbemüinm
gen förderlich ist, 

betonend, daß es notwendig ist, daß der multilaterale 
Mechanismus für Rüstungskontrolle und Abrüstung der 
neuen internationalen Lage Rechnung trägt, 

in Anbetracht dessen, daß derzeit eine Überprüfung 
hinsichtlich der Zuweisung der Tagesordnungspunkte an die 
Hauptansschüsse der Generalversanunlung durchgeflihrt 
wird, 

sowie in Anbetracht der laufenden Überprüfung der Rolle 
und der Ressourcen des Bereichs Abrüstungsfragen im 
Hinblick auf die Verhesserung seiner Effektivität, 

mit Genugtuung darüber, daß der Generalsekretär am 
9. März 1993 erkllirt hat, die Kapazitäten des Sekretariats 
würden verstärkt, um es ihm zu ermöglichen, seine Ver
antwortlichkeiten auf dem Gebiet der Abrüstung wirksam 
wahrzunehmen7, 

in dem Wunsche, die Effektivität des derzeitigen multilate
ralen Abrüstungsmechanismus zu steigern, 

1. beschließt, daß sich der Erste Ausschuß der General
versanunlung im Rahmen seiner Bemühungen, den neuen 
Gegebenheiten der internationalen Sicherheit Rechnung zu 
tragen, auch weiterhin mit den Fragen der Abrüstung und 
damit zusammenhängenden Fragen der internationalen 
Sicherheit beschäftigen soll; 

2. ersucht den Vorsitzenden des Ersten Ausschusses, 
seine Konsnltationen über die weitere Rationalisiernng der 
Arbeit und über die effektive Aufgabenwabrnehmung seitens 
des Ausschusses fortzusetzen und dabei alle Ansichten und 
Vorschläge zu berücksichtigen, die dem Ausschuß vorgelegt 
werden, einschließlich detjenigen, die mit der Zusammen
fassung der Tagesordnungspunkte nach Themen im Zu
sammenhang stehen; 

3. bekriiftigt die Rolle der Ahrüstungskommission als 
fachlich spezialisiertes Beratungsgremium innerhalb des 
Abrüstungsmechanismus der Vereinten Nationen und nimmt 
Kenntnis von den Fortschritten, die im Zuge der derzeit 
stattfindenden Reform der Abrüstungskommission erzielt 
worden sind; 
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4. empfiehlt, alles zu tun, um die Arbeitsmethoden der 
Abrilstungskommission auch weiterhin zu verbessern, um es 
ihr zu ermöglichen, sich gezielt auf eine begrenzte Anzahl 
von Schwerpunktthemen auf dem Gebiet der Abrüstung zu 
konzentrieren, und begrüBt in dieser Hinsicht den Beschluß 
der Kommission, die Tagesonlnung dahin gehend zu 
modifizieren, daß auf ihren Arbeitstagungen jeweils drei 
Tagesonlnungspunkte behandelt werden; 

5. vermerkt die Tatsache, daß die Abrüstungskonferenz 
als das einzige Forum fllr globale Abrüstungsverhandlungen 
ein Gremium mit beschränkter Mitgliederzahl ist, dessen 
Beschlilsse im Konsensverfahren gefußt werden und das 
seinen Sonderstatus in bezug auf den Abrüstungsmechanis
mus der Vereinten Nationen beibehlilt; 

6. begri{ßt die Tatsache, daß die Abrilstungskonferenz 
zusätzlich zur Überprüfung ihrer Zusammensetzung auch die 
Überprilfung ihrer Tagesonlnung und ihrer Arbeitsmethoden 
verstärkt hat, um in diesen Fmgen resch zu Entscheidungen 
zu gelangen; 

7. ermutigt die Abrüstungskonferenz, bald zu einer Eini
gung ilber die Erhöhung ihrer Mitg1iederzahl zu gelangen; 

8. betont, daß es gilt, den Dialog und die Zusammen
arbeit zwischen dem Ersten Ausschuß, der Abrilstungskom
mission und der Abrüstungskonferenz weiter zu verstärken; 

9. bittet den Generalsekretär nachdrlJckllch, konkrete 
Sclnitte zu unternehmen, um den Bereich Abrilstungsfragen 
zu stärken, um sicherzustellen, daß er ilber die erforderlichen 
Mittel und Ressourcen verftlgt, um die ihm übertmgenen 
Anfgaben auszufUhren; 

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über diese Sclnitte 
Bericht zu erstatten; 

11. beschließt, diese Fmgen auf ihrer achtundvierzigsten 
Tagung zu prilfen. 

98. Plenarsl/VJllg 
8. April 1993 

ANMERKUNGEN 

I Die Resolutionen 47/54 A bis F sind im Q/lizkl/en ProtokDH der Generalversammlung, Srebenundvterdgsre Tagung, Beilage 49 (Al47/49l, Vol. ~ 
Abscbnitt m entbalten. 

, AlC.1I47n. 

, Siehe Al4718Pr1 und Korr.l und Add.l-S. 

, AlC.1I47114, AoIumg 1. 
, Ebd .. AoIumg n . 
• Resolution S-IOI2. 

7 Siehe Officlal Records t1f the General Assembly, Forty-seventh SessIon, First Committee, 43. Sitzung und Korrigeodum. 



Generalversammlung - Siebenundvierzigste Tagung 

RESOLUTIONEN AUFGRUND DER BERICHTE DES ZWEITEN AUSSCHUSSES 

tlBERSICHT 

N_ TiIeI Datum 

47= Ausbildungs- und FotschungsiDstitut der Vereinten Nationen (A/471719) ••••••••• 

Punkt 

89 a) 8. April 1993 

Seile 

IS 

47/227. AusbUdongs- und Forschungslustltn der Ver
einten Nationen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 461180 vom 19. Dezem
ber 1991, 

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs' und 
des Amtierenden Exekutivdirektors des Ausbildnngs- und 
Forschungsinstituts der Vereinten Nationen' sowie unter 
Berflcksichtignng der vor dem Zweiten Ausschuß der 
Generalversammlung abgegebenen Erk1ärungen zu dem 
Institut', 

Kenntnis nehmend von den Maßnahmen, die der General
sekretär zur Umstrukturiernng des Instituts unternommen hat, 

in Anerkennung der unverminderten Wichtigkeit und 
Relevanz der innerhalb des Systems der Vereinten Nationen 
wahrgenommenen interdisziplinären Ausbildungsaufgaben 
und der Notwendigkeit, auf die neuen Herausfordernngen, 
denen sich die Vereinten Nationen gegenübersehen, zu 
reagieren und den wachsenden Bedarf an Ausbildung von 
seiten der Mitgliedstaaien und der Bediensteten des Systems 
der Vereinten Nationen zu decken, 

in der Erkenntnis, daß im Rahmen der derzeit stattfinden
den Umstrukturierung der Vereinten Nationen die Gesamt
kapazität der Organisation in bezog auf Forschung und das 
Erfassen von Daten vergrößert werden sollte, 

in der Erkenntnis, daß ein umstrukturiertes Institut auch 
künftig besser struktmierte Beziehungen zu den zuständigen 
einzelstaatlichen und internationalen Institutionen entwickeln 
sollte, 

erneut erklärend, daß sich das Institut auf die Aufstellung 
von Ausbildungsprogrannnen und Forschungsaktivitäten im 
Zusammenhang mit der Ausbildung konzentrieren sollte, 

1. beschließt, daß gemäß den Empfehlungen des Gene
ralsekretärs' das Gebäude des Ausbildungs- und Forschun
gsinstituts der Vereinten Nationen sofort an die Vereinten 
Nationen Ubertragen wird, als Gegenleistung fUr den Erlaß 
der Schulden des Instituts und zur Abdeckung seiner 
finanziellen Verbindlichkeiten fUr 1992; 
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2. beschließt außerdem, daß gemliß den Empfehlungen 
des hochrangigen Beraters, die vom Kuratorium des Aus
bildungs- nnd Forschnngsinstituts der Vereinten Nationen 
und vom Generalsekretär in seinem Bericht gebilligt wurden, 
der Sitz des Instituts nach Genf verlegt wird, und ersucht 
den Generalsekretär, einen Verbindungsbeamten zu ernen
nen, der die bestehenden Ausbildnngsprogrannne und 
Forschnngsaktivitäten im Zusammenhang mit der Ausbildung 
in New York im Rahmen der vorhandenen Fmanzmittel 
organisieren und koordinieren soll, gegebenenfa1ls nnter 
Zuhilfenahme der Dienste von Gaststipendiaten, die aus 
freiwilligen Beiträgen an das Institut finanziert werden; 

3. beschließt ferner, daß ab 1. Januar 1993 der gesamte 
Verwaltungshaushalt und die AusbiIdnngsprogrannne des 
Instituts aus freiwilligen Beiträgen, Spenden, zweckgebunde
nen Sonderzuschilssen sowie zu Lasten der Gemeinkosten 
der Dnrchfllhrungsorganisation finanziert werden; 

4. bittet die internationale Gemeinschaft, freiwillige 
Beiträge an das umstrukturierte Institut zu leisten, ins
besondere an seinen Allgemeinen Fonds, um sein Bestehen 
sicherzustellen; 

5. beschließt, daß die Fmanzierung der Ausbildungs
progrannne, die auf besonderen Antrag der Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen und der Mitglieder anderer Organe 
und Sonderorganisationen des Systems der Vereinten 
Nationen abgehalten werden, von den Antragstellern selbst 
Ubemonnnen werden soll; 

6. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin die 
Möglichkeit einer engeren Zusammenarbeit zwischen dem 
Institut und anderen quaIifizierten einzelstaatlichen und 
internationalen Institutionen, einschließlich unter anderem 
des Internationalen Ausbildungszentrums der Internationalen 
Arbeitsorganisation in Torin (Italien), zu prilfen, um es dem 
System der Vereinten Nationen zu ermöglichen, dem 
wachsenden Bedarf an Ausbildung sowohl auf internationaler 
als auch auf einzeIstaatlicher Ebene so kostensparend wie 
möglich und im besten Interesse der teilnehmenden Mitglied
staaten Rechnung zu tragen; 

7. bittet den Generalsekretär, im Rahmen der derzeit 
stattfindenden Umstrukturiernng der Vereinten Nationen 
seine Arbeit fiber eine umfassende ÜberprUfung der For
schungskapazität des Systems der Vereinten Nationen 
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fortzusetzen und Vorschläge zur Verbesserung dieser 
Kapazität auszuarbeiten. einschließlich der Möglichkeit, die 
nicht ausbildungsbezogenen Forschungsaufgaben des Instituts 
an andere geeignete Organe der Vereinten Nationen zu 
übertragen. wie die UniversitäI der Vereinten Nationen. 
sowie der Möglichkeit. die Mechanismen der Zusammen
arbeit mit anderen zuständigen einze1staatlichen und inter
nationalen Forschungsinstituten zu fördern; 

8. bittet das Institut, seine Zusammenarbeit mit den 
zuständigen einzelstaatlichen, regionalen und internationalen 
Institutionen zu verbessern. die dazu beitragen können. den 
Bedarf an Ausbildung und entsprechenden Forschungs-

arbeiten auf dem Gebiet der internationalen Beziehungen 
sowie in Antwort auf die neuen Herausforderungen an die 
Vereinten Nationen zu decken; 

9. bittet das Institut nachdrlickl/ch, seine z,'samß!e11-
arileit mit den Vereinten Nationen und ihren Fonds und 
Programmen zu verbessern; 

10. ersucht den Generalsekretär. der Generalversamm1ung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung einen Bericht über die 
genannten Regelungen vorzulegen. 

98. P1enanitvmg 
8. Aprlll993 

ANMERKUNGEN 

I N47/4S8. 

, OjJizIelles ProtokoU der Generalvenammlung, SlebemuuIvhrzJgsle Tagung, BeHage 14 (N47/14), 

, 0ifIciaJ Becords uftlre General Assembly, Fony-seventh Session. Second Committee. 41. und 42. SilzmIg lIDd Konigeod_ 

• N4714S8. Abschnitt m. 



Generalversammlung - Siebenundvierzigste Tagung 
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47/41. FIrumzIenmg der OperatIon der Vereinten 
Nationen In SomaUa 

mündlichen Berichts des Beratenden Ausschusses filr Ver
waltungs- und Hausha1tsfragen3

, 

BI 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die F"manzierung der Anfangsphase der verstärkten und mit 
einem erweiterten Mandat ausfcstatteten Operation der 
Vereinten Nationen in Somalia und des entsprechenden 
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eingedenk der Resolution 751 (1992) des Sicherheitsrats 
vom 24. April 1992, mit der der Rat die Operation der 
Vereinten Nationen in Somalia eingerichtet hat, sowie der 
Ratsresolution 814 (1993) vom 26. März 1993, mit der der 
Rat die Truppenstärke der Operation der Vereinten Nationen 
in Somalia erhöh! und das Mandat der erweiterten Operation 
(Operation der Vereinten Nationen in Somalia 11) filr einen 
Anfangszeitraum bis zum 31. Oktober 1993 genehmigt hat, 
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sowie eingedenk der Resolution 794 (1992) des Sicher
heitsrats vom 3. Dezember 1992, 

mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung für diejenigen 
Länder. die an dem Vereinten Eingreifverhand in Somalia 
teilgenommen beziehungsweise dazu beigetragen haben. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/41 A vom 1. De
zember 1992 über die Finanzierung der Operation der 
Vereinten Nationen in Somalia, 

sowie unter Hinweis auf ihre Verantwortung für die 
Prflfung und Genehmigung des Haushaltsplans der Organisa
tion gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Charta der Vereinten 
Nationen. 

in der Erwllgung. daß es sich bei den Kosten der Opera
tion der Vereinten Nationen in Somalia n um Ausgaben der 
Organisation handelt, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 der 
Charta von den Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

sowie in der Erwllgung. daß zur Deckung der Ausgaben 
der Operation in Sol1llllia n ein anderes Verfahren anzuwen
den ist als zur Deckung der Ausgaben des ordentlichen 
Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BeriicksichJigung der Tatsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verblIJtnismäRig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Malle 
imstande sind. zu einem solchen Einsatz beizutragen. 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-lV) der 
Generalversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson
deren Verantwortung der Staaten. die ständige Mitglieder des 
Sicberheitsmts sind. für die Finanzierung solcher Einsätze. 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die erweiterte 
Operation mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, 
damit sie ihren Aufgaben gemäß der entsprechenden Resolu
tion des Sicherheitsmts nachkommen kann. 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die Finanzlage der 
Organisation. insbesondere über die Tatsache. daß ihre 
Reserven. einschließlich des Reservefonds für Friedens
sicherungsmaßnahmen. auf grund der späten Beitragsentrich
tung durch die Mitgliedstaaten fast gänzlich erschöpft sind, 

1. schließt sich den Bemedcungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen an'; 

2. bringt erneut. wie schon anIäßlich der Prflfung der 
Haushaltsvomnschläge für andere Friedensopemtionen. ihre 
Besorgnis zum Ausdruck über das Fehlen detaillierter 
Haushaltsinfonnationen im Bericht des GeneraIsekretllrs und 
bedauert, daß die gemachten Zahlenangaben nicht aus
reichend begründet sind und in dem detaillierten Haushalts
vomuschlag. der spätestens am 15. Juni 1993 vorzulegen ist, 
berichtigt werden mtissen; 

3. bittet alle Mitgliedstaaten nachdrilcklich, die umgehen
de und vollständige Entrichtung ihrer veranlagten Beiträge 
für die Operation der Vereinten Nationen in Somalia n 
sicherzustellen; 

4. beschließt. das gemäß Resolution 47/41 A der Gene
ralversammlung eingerichtete Sonderkonto für die Operation 

der Vereinten Nationen in Somalia für die Operation in 
Somalia n weiter zu verwenden; 

5. beschließt außerdem, als außerordentliche Maßnahme. 
bis zur Vorlage eines detaillierten HaushaItsvomnschiags für 
die Operation in Sol1llllia n sowie des Vollzugsberichts über 
die Opemtion der Vereinten Nationen in Somalia durch den 
Generalsekretär für das Sonderkonto der Operation in 
Somalia n für den Zeitmum vom 1. Mai bis 30. Juni 1993 
einen Betrag von 300 Millionen Dollar zu bewilligen. und 
weist damuf hin. daß in diesem Betmg die nicht verbmucb
ten Mittel auf dem Sonderkonto berücksichtigt sind; 

6. beschließt ferner. den mit Ziffer 5 hewi1ligten Betrag 
von 300 Millionen Dollar bei der Festlegung der Beiträge zu 
berücksichtigen, die den Mitgliedstaaten nach der Genehmi
gung des Gesamtkostenvoranschlags für die Operation in 
Somalia n insgesamt zu veranlagen sind; 

7. beschließt. als Ad-hoc-Regelung. den Betmg von 300 
Millionen Dollar für den Zeitmum vom 1. Mai bis 30. Juni 
1993 zu veranlagen und ihn auf die Mitgliedstaaten ent
sprechend der Zusammensetzung der Gruppen aufzuteilen. 
die in den Ziffern 3 und 4 der Resolution 43/232 der 
Generalversammlung vom 1. März 1989 festgelegt und von 
der Versammlung in ihren Resolutionen 441192 B vom 
21. Dezember 1989. 45/269 vom 27. August 1991 und 
46/198 A vom 20. Dezember 1991 geändert worden ist, und 
dabei die in der Versammlungsresolution 46/221 A vom 
20. Dezember 1991 enthaltene Beitragstabelle und die mit 
Versammlungsbeschluß 47/456 vom 23. Dezember 1992 
angenommenen Beitmgssätze zu berücksichtigen; 

8. beschlif1ßt aq/Jerdem, daß in Übereinstimmung mit 
ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das 
jeweilige Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichs
fonds aus den für den Zeitmum vom 1. Mai bis 31. Oktober 
1993 veranschlagten Einnahmen aus der Personalabgabe auf 
ihre anteiligen Beiträge anzurechnen ist, im RaIunen des 
detaillierten Haushaltsvomuschlags. der spätestens am 
15. Juni 1993 vorzu1egen ist; 

9. beschließt ferner. die Beiträge der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Makedonien. der Slowakischen 
Republik, und der Tschechischen Republik für die Opemtion 
in Somalia n gemäß den von der Generalversammlung auf 
ihrer achtundvierzigsten Tagung für diese Mitgliedstaaten zu 
beschließenden Beitmgssätze festzusetzen; 

10. bittet die in Ziffer 9 genannten neuen Mitgliedstaaten, 
Vomuszahlungen auf ihre noch festzusetzenden Pflicht
heiträge zu entrichten; 

11. ersucht den Generalsekretär. so bald wie möglich, 
spätestens aber am 15. Juni 1993 einen detaillierten Kosten
vomuschlag für die Opemtion in Somalia n für den gesam
ten Mandatszeitmum bis zum 31. Oktober 1993 vorzulegen. 
unter Berücksichtigung der von den Mitgliedstaaten im 
Fünften Ausschuß geäußerten Ansichten und Bemerkungen. 
und zu diesem Zeitpunkt über die tatsächlichen Ausgaben für 
die Operation Bericht zu erstatten; 

12. bittet um freiwillige Beiträge für die Operation in 
Somalia n in Form von Barzahlungen sowie in Form von für 
den Generalsekretär annelnnbaren Dienst- und Sachleistun
gen. die je nach Bedarf entsprechend dem von der General-



versammlung in ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezem
ber 1988, 44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 45/258 
vom 3. Mai 1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

13. bittet die Mitgliedstaaten, in Übereinstimmung mit 
Ziffer 15 der Resolution 814 (1993) des Sicherheitsrats 
freiwillige Beiträge an den gemäß Ratsresolution 794 (1992) 
geschaffenen Fonds zu entrichten; 

14. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß alle mit der Operation 
in Somalia n zusammenhllngenden Aktivitäten der Vereinten 
Nationen unter der Aufsicht seines Sonderbeauftragten 
koordiniert und so effizient und sparsam wie möglich sowie 
in Übereinstimmung mit dem jeweiligen Mandat verwaltet 
werden. 

c 
Die Generalversammlung, 

99. PIeruus/tzung 
15. Aprlll993 

nach BeJu:mdlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Anfangsphase der verstärkten und mit 
einem erweiterten Mandat ausFtatte!en Operation der 
Vereinten Nationen in Somalia und des entsprechenden 
Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen' , 

eingedenk der Resolution 751 (1992) des Sicherheitsrats 
vom 24. April 1992, mit welcher der Rat die Operation der 
Vereinten Nationen in Somalia eingerichtet hat, 

sowie eingedenk der Resolution 814 (1993) des Sicher
heitsrats vom 26. März 1993, mit welcher der Rat die 
Personalstärke der Operation der Vereinten Nationen in 
Somalia erhöht und das Mandat für die verstärkte Operation 
(Operation der Vereinten Nationen in Somalia ll) für einen 
Anfangszeitraum bis zum 31. Oktober 1993 genehmigt hat, 
sowie der Ratsresolution 837 (1993) vom 6. Juni 1993, mit 
der der Rat bekräftigt hat, daß der Genera1sekretär nach 
Resolution 814 (1993) erml!chtigt ist, alle erforderlichen 
MaßnaIunen gegen alle diejenigen zu ergreifen, die für die 
bewaffneten Angriffe verantwortlich sind, und die effektive 
Autorität der Operation in Somalia n in ganz Somalia 
herzustellen, namentlich um die Untersuchung der Handlun
gen dieser Personen sowie deren Festnahme und Inhaftierung 
zur Strafverfolgung, Aburteilung und Bestrafung sicherzu
stellen, 

unrer Hinweis auf Resolution 794 (1992) des Sicher
heitsrats vom 3. Dezember 1992, 

mit dem Ausdruck Ihres Dankes an diejenigen Länder, die 
an dem Vereinten Eingreifverband in Somalia teilgenommen 
beziehungsweise dazu beigetragen haben, 

erneut erkliirend, daß es sich bei den Kosten der Operation 
in Somalia n um Ausgaben der Organisation handelt, die 
gemäß Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten 
Nationen von den Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

unrer Hinweis auf ihren frOberen Beschluß, wonach zur 
Deckung der Ausgaben der Operation in Somalia n ein an
deres Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Aus
gaben des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 
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unrer BerUcksl.chtigung der Tatsache, daß die wirtschafdich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismlißig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtscbaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-lV) der 
Generalversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson
deren Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, für die F"manzierung solcher Einsätze, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Operation in 
Somalia n mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, 
damit sie ihren Aufgaben gemäß den entsprechenden 
Resolutionen des Sicherheitsrats nachkommen kann, 

mit dem Ausdruck Ihrer Besorgnis über die finanzielle 
Lage in bezug auf die Tätigkeit der Operation in Somalia n. 
welche auf die verspätete Entrichtung der veranlagten 
Beiträge durch die Mitgliedstaaten zurOckzufilhren ist, 
insbesondere der Mitgliedstaaten mit Zahlungsrückständen, 

sowie mit dem Ausdruck Ihrer Besorgnis über die Ver
zögerungen bei der Vorlage der Haushaltsdokumente bis 
lange nach Beginn der F"manzperiode der Operation in 
Somalia n. was zu den finanziellen Schwierigkeiten der 
Operation beigetragen hat, 

mit dem Ausdruck Ihrer tiefen Besorgnis über die nachtei
ligen Auswirkungen, welche die sich verschlechternde 
Finanzlage insofern auf die KostenrOckerstattung an die 
truppensteIlenden Länder hat, als sie diesen eine zusätzliche 
Belastung auferlegt und die weitere Bereitstellung von· 
Truppen für die Operation in Somalia n und somit den 
Erfolg der Operation gefährdet, 

1. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen an', nach Maßgabe der Bestimmungen 
dieser Resolution; 

2. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
veran1nssen, um sicherzustellen, daß die Operation der 
Vereinten Nationen in Somalia n so effizient und sparsam 
wie möglich verwaltet wird, ihre Verwaltung zu verbessern 
und in seinen Bericht, den er der Genera1versammlung zu 
diesem Gegenstand unterbreitet, Informationen üher die in 
dieser Hinsieht unternommenen Schritte aufzunehmen; 

3. bedauert, daß den truppeustellenden Ländern der 
Operation in Somalia n die Kosten nicht rückerstattet 
worden, und ersucht den Genera1sekretär, alles zu tun, um 
sicherzustellen, daß diese KostenrOckerstattungen rasch 
durchgefllhrt werden; 

4. bittet alle Mitgliedstaaten nachdrUckl/ch, die umgehen
de und vo1latändige Entrichtung ihrer veranlngten Beiträge 
für die Operation in Somalia n sieberzustellen; 

5. beschließt, für die Operation in Somalia. n für den 
Zeitraum vom 1. Mai bis 31. Oktober 1993 einen Betrag von 
256.201.100 US-Dollar brutto (251.119.100 Dollar netto) 
bereitzustellen, zusätzlich zu den bereits gemäß Resolution 
47/41 B der Generalversammlung vom 15. April 1993 
bewilligten 300 Millionen Dollar; 

6. beschließt m4Jerdem als Ad-hoc-Regelung, den Betrag 
von 256.201.100 Dollar brutto (251.119.100 Dollarnettn) für 
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den Zeitraum vom 1. Mai bis 31. Oktober 1993 auf die 
Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung der 
Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 der Resolu
tion 43/232 der Generalversammlung vom 1. MJirz 1989 
festgelegt und von der Versammlung in ihren Resolutionen 
441192 B vom 21. Dezember 1989,45/269 vom 27. August 
1991,46/198 A vom 20. Dezember 1991 und 471218 A vom 
23. Dezember 1992 geändert worden ist, und dabei die in 
Versammlungsresolution 46/221 A vom 20. Dezember 1991 
und Versammlungsbeschluß 47/456 vom 23. Dezember 1992 
enthaltene Beitragstabelle zu berücksichtigen; 

7. beschließt ferner, daß der jeweilige Anteil der 
Mitgliedstaaten an den nicht verbrauchten Mitteln für den 
Zeitraum vom 1. Mai 1992 bis 30. April 1993 in Höhe von 
66.201.100 Dollar brutto (64.981.100 Dollar netto) auf ihre 
anteiligen Beiträge nach Ziffer 6 anzurecbnen ist; 

8. beschließt, daß in Übereinstimmung mit ihrer Resolu
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Gutha
ben der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds aus den 
verbleibenden veranschlagten Einnahmen aus der Personal
abgabe in Höhe von 5.082.000 Dollar, die für den Zeitraum 
vom 1. Mai bis 31. Oktober 1993 für die Operation in 
Somalia II gebilligt wurden, auf die anteiligen Beiträge der 
Mitgliedstaaten nach Ziffer 6 anzurecbnen ist; 

9. ermiichtigt den Generalsektetär, für den Fall, daß der 
Sicberheitsrat beschließen sollte, die Operation in Somalia II 
über den 31. Oktober 1993 hinaus weiterzuführen, für den 
Zeitraum vom 1. November 1993 bis 28. Februar 1994 für 
die Operation Verpflichtungen bis zu einem Höchstbetrag 
von 82.7 Millionen Dollar brutto (81.380.000 Dollar netto) 
pro Monat einzugehen, vorbehaltlieb der vorherigen Zustim
mung des Beratenden Ausschusses, wobei der genannte 
Batrag nach dem in dieser Resolution festgelegten Schema 
auf die Mitgliedstaaten aufzuteilen ist; 

10. ersucht in dieser Hinsicht den Generalsektetär, der 
Generalversammlung spätestens am 8. Februar 1994 Haus
haltsvoranschläge vorzulegen, einschließlich der revidierten 
Voranschläge für den über den 31. Oktober 1993 hinausge
henden Zeitraum, um den der Sicherheitsrat gegebenenfalls 
beschließt, das Mandat der Operation in Somalia II zu 
verlängern, sowie Haushaltsvoranschläge für den anschlie
ßenden Sechsmonatszeitraum; 

11. beschließt, die Beiträge Andorras, Eritreas und 
Monacos zu der Operation in Somalia II gemäß den von der 
Generalversammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung zu 
beschließenden Beitragssätzen für diese Mitgliedstaaten 
festzusetzen; 

12. bittet die in Ziffer 11 genanntenneuen Mitglied
staaten, Vorauszahlungen auf ihre noch festzusetzenden 
Pt1Ichtbeiträge zu entrichten; 

13. bittet um freiwillige Beiträge ZU der Operation in 
Somalia II in Form von Barzahlungen sowie in Form von für 
den Genera1sektetär annehmharen Dieust- und Sachleistun
gen, die je nach Bedarf entsprechend dem von der GeneraI
versammlnng in ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezem
ber 1988, 441192 A vom 21. Dezember 1989 ond 45/258 
vom 3. Mai 1991 festgelegten Verfabren zu verwalten sind; 

14. bittet die Mitgliedstaaten, in Übereinstimmung mit 
Ziffer 15 der Resolution 814 (1993) des Sicherheitsrats 

freiwillige Beiträge an den gemäß Ratsresolution 794 (1992) 
geschaffenen Fonds zu entrichten. 

11 O. Plenarsltvmg 
14. September 1993 

471208. FInanzIerung der Beohachterm1asion der Ver
einten Nationen fiir Irak und Knwa1t 

B" 
Die Generalversammlung, 

nach Beluuullung des Berichts des Generalsektetärs über 
die Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten Natio
nen für Irak und Kuwait' ond des entsprechenden Berichts 
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haus
haltsfragen', 

eingedenk der Resolutionen des Sicherheitsmts 687 (1991) 
vom 3. April 1991 und 689 (1991) vom 9. April 1991, mit 
denen der Rat beschlossen hat, die Beobachtermission der 
Vereinten Nationen für Irak und Kuwait einzurichten und die 
Fmge ihrer Beendigung oder Fortsatzung alle sechs Monate 
zu prüfen, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 451260 vom 3. Mai 
1991 über die Finanzierung der Beobachtermission sowie auf 
ihre danach verabschiedeten diesbezüglichen Resolutionen, 
zuletzt Resolntion 471208 A vom 22. Dezember 1992, 

erneut erkJiirend, daß es sich bei den Kosten der Beobach
termission um Ausgaben der Organisation handelt, die ge
mäß Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen 
von den Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihren früheren Beschluß, wonach zur 
Deckung der Ausgaben für die Beobachtermission ein ande
res Verfabren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben 
des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BerUcksichtigung der Tatsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-lV) der 
Generalversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson
deren Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, für die Finanzierung solcher Einsätze, 

mit Genugtuung feststellend, daß bestimmte Regierungen 
freiwillige Beiträge für die Beobachtermission geleistet 
haben, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Beobach
termission mit den erforderlichen Fmanzmitteln auszustatten, 
damit sie ihren Aufgaben gemäß den entsprechenden 
Resolutionen des Sicherheitsrats nachkommen kann, 

mit dem Ausdruck Ihrer Besorgnis über die sich ver
schlechternde finanzielle Lage in bezog auf Friedenssiche
rungsaktivitäten, welche auf die verspätete Entrichtung der 
veranlagten Beiträge durch die Mitgliedstaaten zurückzu
führen ist, insbesondere der Mitgliedstaaten mit Zahlungs
rückständen, 

sowie mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die Ver
zögerungen bei der Vorlage der Haushaltsdokumente bis 



__ aufgnmd der _ des _ Ah, .. I""8ri 21 

lange nach Beginn der FInanzperiode der Beobachtermission, 
was zur Verschlechterung der FInanzlage beigetragen hat, 

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die nachtei
ligen Auswirkungen, welche die sich verschlechternde finan
zielle Lage insofern auf die Kostenrückerstattung an die 
truppenstellenden Länder hat, als sie diesen eine zusätzliche 
Be1astnng anferlegt nnd die weitere Bereitstellnng von Trup
pen für die Beobachtermission nnd somit den Erfolg des 
Einsatzes gefllhrdet, 

1. schließt sich den Bemerkungen nnd Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltnngs- nnd 
Hausbaltsfragen' an nnd billigt ausnahmsweise die in der 
Anlage zu dieser Resolution enthaltenen Sonderregelnngen 
für die Beobachtermission der Vereinten Nationen für Irak 
nnd Kuwait bezüglich der Anwendnng des Artikels IV der 
Fmanzordnung der Vereinten Nationen, wonach Mittelbewil
Iigungen, die zur Begleichnng von Verpflichtnngen gegen
über Regiernngen erforderlich sind, die Kontingente undIoder 
logistische Unterstützung für die Beobachterm!ssinn bereit
stellen, über den in den Artikeln 4.3 nnd 4.4 der Fmanz
ordnung vorgesehenen Zeitraum hinaus verfilgbar bleiben; 

2. ersucht den Genera1sekretlir, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß die Beobachtermission 
so effizient nnd sparsam wie möglich verwaltet wird, ihre 
Verwaltnng zu verbessern und in seinen Bericht, den er der 
Genera1versammlnng zu diesem Gegenstand nnterbreitet, In
formationen über die zur Verbesserung der Verwaltnng nn
ternommenen Schritte aufzunehmen; 

3. bittet alle Mitgliedstaaten nachdrlickllch, alles zu tnn, 
um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beiträge für die 
Beobachtermission umgehend nnd in voller Höhe entrichtet 
werden; 

4. beschließt, für den Einsatz der Beobachtermission 
während des Zeitraums vom I. Mai bis 31. Oktober 1993 
auf dem in der Resolutinn 45/260 der Genera1versammlnng 
genannten Sonderkonto den DÜt vorheriger Zustinunnng des 
Beratenden Ausschusses nach den Bestinunnngen von Zif
fer 8 der Versammlnngsresolution 47/208 A genehnügten 
nnd aufgeteilten Betrag von 19.8 Millionen US-Dollar brutto 
(18.6 Millionen Dollar netto) bereitzustellen; 

5. beschließt aujJerdem. für die Verstlirkung der Be
obachtermission während des Zeitraums vom I. Mai bis ein
schließlich 31. Oktober 1993 auf dem Sonderkonto den Be
trag von 20 Millionen Dollar brutto (19.889.600 Dollar net
to) bereitzustellen, worin der DÜt vorheriger Zustinunnng des 
Beratenden Ausschusses nach den Bestimmnngen von Zif
fer 1 der Resolution 46/187 der Genera1versammlnng vom 
20. Dezember 1991 genehnügte Betrag von 4 Millionen Dol
lar eingeschlossen ist; 

6. beschließt ferner als Ad-hoc-Regelnng. den Betrag 
von 20 Millionen Dollar brutto (19.889.600 Dollar netto) für 
den genannten Zeitraum auf die Mitgliedstaaten entsprechend 
der Zusammensetzung der Gruppen aufzuteilen, die in den 
Ziffern 3 und 4 der Resolution 43/232 der Genera1versamm
Inng vom 1. März 1989 festgelegt und von der Versammlung 
in ihren Resolutionen 441192 B vom 21. Dezember 1989, 
451260 vom 3. Mai 1991, 46/197 vom 20. Dezember 1991 
und 47/218 A vom 23. Dezember 1992 geändert worden ist, 
nnd dabei die in Versammlnngsresolution 46/221 A vom 
20. Dezember 1991 nndVersammlnngsbeschluß47/456 vom 

23. Dezember 1992 enthaltene Beitragstabelle zu berllcksich
tigen; 

7. beschließt, daß in Übereinstimmung DÜt ihrer Resolu
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Gutha
ben der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds aus den für 
die Beobachtermlsslon gebilligten veranschlagten EinnaJrmen 
aus der Personalabgahe in Höhe von 110.400 Dollar für den 
Zeitraum vom 1. Mai bis 31. Oktober 1993 auf ihre anteili
gen Beitriige nach Ziffer 6 anzurechnen ist; 

8. beschließt außerdem. daß der jeweilige Anteil der 
Mitgliedstaaten an den nicht verbrauchten Mitteln für den 
Zeitraum vom 9. April 1991 bis 31. Oktober 1993 in Höhe 
von 11.304.367 Dollar brutto (10.311.740 Dollar netto) auf 
ihre anteiligen Beiträge nach Ziffer 6 anzurechnen ist; 

9. ermlichtlgt den Genera1sekretlir, für den Fa1l. daß der 
Sicherheitsrat beschließen sollte, die Mission über den 
31. Oktober 1993 hinaus fortbestehen zu lassen, für den 
Einsatz der Beobachtermission für den Zeitraum vom 1. No
vember 1993 bis 28. Februar 1994 Verpflichtnngen bis zu 
einem Höchsthetrag von 6.250.825 Dollar brutto (6.064.700 
Dollar netto) pro Monat einzugehen, vorbehaltlich der 
vorherigen Zustinunung des Beratenden Ausschusses zu der 
tatsächlichen Höhe der Verpflichtnngen, die für den :z,eit
raum nach dem 31. Oktober 1993 einzugehen sind, wobei 
der genannte Betrag nach dem in dieser Resolution festge
legten Schema auf die Mitgliedstaaten aufzuteilen ist; 

10. ersucht in diesem Zusammenhang den Genera1sekre
tlir, der Generalversammlnng spätestens am 8. Februar 1994 
Hausbaltsvoransch!llge vorzulegen, einschließlich der 
revidierten Voransch!llge für den über den 31. Oktober 1993 
hinausgehenden Zeitraum, um den der Sicherheitsrat gegebe
nenfalls beschließt, das Mandat der Beobachtermission zu 
verllingern, sowie Hausbaltsvoransch!llge für den anschlie
ßenden Sechsmonatszeitraum; 

11. beschließt, die Beiträge Andorras, Eritreas, der 
ehemaligenjugoslawischen RepublikMakedonien, Monacos, 
der Slowakei nnd der Tschechischen Republik zu der 
Beobachternüssion gemäß den von der Genera1versammlnng 
auf ihrer achtnndvierzigsten Tagung zu beschließenden 
Beitragssätzen für diese Mitgliedstaaten festzusetzen; 

12. bittet die in Ziffer 11 genannten nenen Mitglied
staaten, Vorauszahlungen auf ihre noch festzusetzenden 
Pflichtbeitriige zu entrichten; 

13. bittet um freiwi1lige Beitriige zu der Beobachter
mission in Form von BarzahJnngen sowie in Form von für 
den Genera1sekretlir annehmbaren Dienst- nnd SachJeistnn
gen, die je nach Bedsrf entsprechend dem von der Genera1-
versamm1nng in ihren Resolutionen 43/230 vom 21. Dezem
ber 1988, 441192 A vom 21. Dezember 1989 nnd 45/258 
vom 3. Mai 1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind 

ANLAGE 

IlO. PIelUlJ'Sitvmg 
14. September 1993 

Sonderregelungen betreffend die Anwendung des 
ArtIkels IV der FiDaDzordmmg der Vereinten Natlunen 

I. Am Ende des in Artikel 4.3 vorgesehenen Zwölfmonats
zeitraums werden alle nicht abgewickelten Verpflichtnngen 



der jeweiligen Fmanzperiode in bezug auf Lieferungen und 
Leistnngen der Regierungen, für die Forderungen eingegan
gen sind oder für die feste Erstattungssätze gelten, den 
Verbindlicbkeiten zugeführt; diese Verbindlichkeiten werden 
auf dem Sonderkonto verbucht, bis die Zahlung erfolgt ist. 

2. a) Alle sonstigen nicht abgewickelten Verbindlich
keiten der jeweiligen Fmanzperiode gegenüber Regierungen 
ans Lieferungen nnd Leistnngen sowie andere Vetpflichtnn
gen gegenüber Regiernngen, für die die entsprechenden 
Forderungen noch nicht eingegangen sind, gelten nach dem 
Ende des in Artikel 4.3 vorgesehenen Zwölfmonatszeitraums 
für einen zusätzlichen Zeitraum von vier Jabren weiter; 

b) Während dieses Vierjahreszeitraums eingegangene 
Forderungen werden gegebenenfalls wie in Ziffer 1 vor
gesehen behandelt; 

c) Am Ende des zusätzlichen Vierjahreszeitramns werden 
alle nicht abgewickelten Verbindlichkeiten annulliert, nnd 
der dann noch verbleibende Restbetrag etwaiger dafiIr 
verfügbar gehaltener Mittelbewillignngen verfällt. 

4711JJ9. FIrumzIerung der Öbergangsbehörde der Ver
einten Nationen In Kambodscha 

B' 
Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs ilber 
die Fmanzierung der Übergangsbehörde der Vereinten 
Nationen in KambodschalO und des entsprechenden Berichts 
des Beratenden Ansschnsses für Verwaltnngs- und Haus
haltsfragenIl, 

eingedenk der Resolutionen des Sicherheitsrats 717 (1991) 
vom 16. Oktober 1991, 718 (1991) vom 31. Oktober 1991, 
728 (1992) vom 8. Januar 1992, 745 (1992) vom 28. Februar 
1992, 766 (1992) vom 21. Juli 1992, 783 (1992) vom 
13. Oktober 1992, 792 (1992) vom 30. November 1992, 
810 (1993) vom 8. MlIrz 1993, 826 (1993) vom 20. Mai 
1993, 835 (1993) vom 2. Juni 1993 und 840 (1993) vom 
15. Juni 1993, 

erneut erkliirend, daß es sich bei den Kosten der Vorans
mission der Vereinten Nationen in Kambodscha und der 
Übergangsbehörde der Vereinten Nationen in Kambodscha 
um Ausgaben der Organisation handelt, die gemäß Arti
kel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den 
Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf Ihren früheren Beschluß, wonach zur 
Deckung der Ansgaben für die Voransmission und die 
Übergangsbehörde ein anderes Verfahren anzuwenden ist als 
zur Deckung der Ansgaben des ordentlichen Hanshalts der 
Vereinten Nationen, 

unter Berlicksichtigung der Tatsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistnng verhältnismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind nnd daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu solchen Einsätzen beizutragen, 

eingedenk der sich ans Resolution 1874 (S-lV) der 
Generalversammlnng vom 27. Juni 1963 ergebenden beson
deren Verantwortnng der Staaten, die stiindige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, für die Fmanzierung solcher Einsätze, 

mit Genugtuung feststellend, daß bestimmte Regiernngen 
freiwillige Beiträge für die Voransmission nnd die Ober
gangsbehörde entrichtet haben, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Übergangs
hehörde mit den erforderlichen Finanzmitteln anszustatten, 
damit sie Ihren Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolu
tionen des Sicberheitsrats nachkommen kann, 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die Finanzlage der 
Übergangsbehörde infolge der verspäteten Entrichtnng der 
veranlagten Beiträge durch die Mitgliedstaaten, insbesondere 
der Mitgliedstaaten mit Zahlungsrfickständen, 

z.utlefst besorgt ilber die nachteiligen Answirkungen, 
welche die Verschlechterung der Fmanzlage insofern auf die 
Kostenerstattung an truppenstellende Staaten besitzt, als sie 
diesen eine zusätzliche Be1astnng auferlegt, 

feststellend, daß der in Abschnitt N des Berichts des 
Generalsekretärs erwähnte Betrag revidiert wurde und jetzt 
13 Millionen US-Dollar beträgt, 

1. schließt sich den Bemerkungen nnd Empfehlnngen im 
Bericht des Beratenden Ansschusses für Verwaltnngs- und 
HaushaltsfragenIl an; 

2. bittet alle Mitgliedstaaten nac/uJrlickllch, sicherzu
stellen, daß Ihre veranlagten Beiträge für die Voransmission 
der Vereinten Nationen in Kambodscha nnd die Übergangs
behörde der Vereinten Nationen in Kambodscha umgehend 
und in voller Höhe entrichtet werden; 

3. ersucht den Generalsekretär, alle Möglichkeiten zur 
Sicberstellnng einer umgehenden Kostenrückerstattung an die 
truppensteIlenden Länder zu sondieren; 

4. beschließt, in dieser Phase in Übereinstimmnng mit 
der Empfehlung in Ziffer 14 des Berichts des Beratenden 
Ansschnsses einen Betrag von 85 Millionen US-Dollar netto 
zur Deckung des zusätzlichen Bedarfs der Übergangsbehörde 
während des Zeitraums vom 1. Mai bis 31. Juli 1993 nnd für 
den weiteren Einsatz der Übergangsbehörde für den Zeit
raum vom 1. Augnst 1993 bis zum Ende ihres Mandats zu 
bewilligen, in 06ereinstimmnng mit Resolution 860 (1993) 
des Sicherheitsrats vom 27. Augnst 1993 nnd zuslitzlich zu 
dem Gesamtbetrag von 1.397.191.600 Dollar brutto 
(1.376.845.400 Dollar netto), den sie für die Voransmission 
und die Übergangsbehörde bereits bewilligt hat, einschließ
lich des mit vorheriger Znstimmnng des Beratenden Ans
schnsses gemäß Ziffer 7 der Resolution 47/209 A der 
Generalversammlung vom 22. Dezember 1992 für den 
Zeitraum vom 1. Mai bis 31. Juli 1993 genehmigten nnd auf 
die Mitgliedstaaten aufgeteilten Betrags von 236 Millionen 
Dollar; 

5. beschließt aI4ßerdem als Ad-hoc-Regelnng, den Betrag 
von 85 Millionen Dollar netto für den Zeitraum vom 1. Mai 
1993 bis zum Eode des Mandats der Übergangsbehörde im 
Einklang mit Resolntion 860 (1993) des Sicherheitsrats auf 
die Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung der 
Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 nnd 4 der Resolu
tion 43/232 der Generalversammlnng vom 1. MlIrz 1989 
festgelegt und von der Versammlung in Ihren Resolntionen 
44/192 B vom 21. Dezember 1989,45/269 vom 27. Augnst 
1991,46/198 A vom ZO. Dezember 1991 nnd 47/218 A vom 
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23. Dezember 1992 geändert worden ist, und dabei die in 
Versammlungsresolution 461221 A vom 20. Dezember 1991 
und Versammlungsbeschluß 47/456 vom 23. Dezember 1992 
enthaltene Beitragstabelle zu bertlcksichtigen; 

6. beschließt ferner, die Beiträge Andorras, Eritreas, der 
ehemaligenjugoslawischen RepublikMakedonien, Monacos, 
der Slowakei und der Tschechischen Republik, fIIr die 
Übergangsbehörde gemäß den von der Genera1versammlung 
spätestens auf ihrer achtundvierzigsten Tagung zu beschlie
ßenden Beitragssätzen fIIr diese Mitgliedstaaten festzusetzen; 

7. bittet die in Ziffer 6 genannten neuen Mitgliedstaaten, 
Vorauszahlungen anf ihre noch festzusetzenden Pflicht
beiträge zu entrichten; 

8. bittet um freiwillige Beiträge fIIr die Übergangs
behörde in Form von Barzahlungen sowie in Form von fIIr 
den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistun
gen, die je nach Bedarf entsprechend dem von der General
versammlung in ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezem
ber 1988, 44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 45/258 
vom 3. Ma11991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

9. ersucht den Generalsekretär, in Übereinstimmung mit 
Resolution 860 (1993) des Sicberheitsrats der Generalver
sammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung einen 
detaillierten und aktualisierten Vo[(zugsbericht über den 
Haushalt der Vomusmission und der Ü1iergangsbehörde für 
den Zeitraum vom 1. November 1991 bis zum Ende des 
Mandats der Übergangsbehörde vorzulegen; 

10. beschließt, daß bei der Verfügung über die Ver
mögenswerte der Übergangsbehörde nach dem Grundsatz 
vorg"gangen werden soll, daß die Ausrfistungsgegenstände 
der Ubergangsbehörde, wann immer dies möglich und 
kostenwirksam ist, anderen Missionen zugeführt werden, und 
schließt sich in diesem Zusammenhang der Empfehlung des 
Beratenden Ausschusses betreffend die Verfügung über die 
Ausrustungsgegenstände12 an und ersucht den Genera1sekre
tär, auf dieser Grundlage mit der Verfügung zu verfahren; 

11. ersucht den Generalsekretär, zu Beginn der acht
undvierzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen, der eine 
detaillierte Erklärung fIIr die Schenkung bestimmter Ver
mögenswerte an die Regierung Kambodschas enthält sowie 
Vorschläge betreffend die Schenkung etwaiger noch ver
bleibender Vermögenswerte, die nicht anderen Missionen 
zugefUhtt werden können; 

12. beschließt in bezug auf Abschnitt IV des Berichts des 
GeneralsekretärslO

, daß der Genera1sekretär ausnahmsweise 
und vorubergehend einen Betrag aus den vorhandenen 
Reserven verwenden darf, der den eingegangenen Beitrags
ankIindigungen entsprlcbt, und daß die Rückzahlung der auf 
diese Weise verwendeten Reserven an erster Stelle zu Lasten 
von Einnahmen aus freiwilligen Beiträgen zu verbuchen ist, 
und ersucht den Genera1sekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über den Beratenden 
Ausschuß über die Finanzlage in bezug anf die in Ab
schnitt IV seines Berichts erwähnte gemeinsame Interimsver
waltung Bericht zu erstatten und darin anch diesbezügliche 
Vorschläge aufzunehmen; 

13. bittet die Mitgliedstaaten und andere Staaten, die dazu 
in der Lage sind, auf den Appell des Genera1sekretärs um 

freiwillige Beiträge zur finanziellen Unterstötzung der 
gemeinsamen Interimsverwaltung Kambodschas positiv zu 
reagieren; 

14. ersucht den Generalsekretär, revidierte Voranschläge 
der Kosten im Zusammenhang mit der Liquidierung der 
Übergangsbehörde vorzulegen, die arn 1. September 1993 
beginnen soll; 

15. ermiJchtigt den Generalsekretär, vorbehaltlich der 
zuvor eingeholten Zustimmung des Beratenden Ausschusses 
Verpflichtungen bis zu einem Höchstbetrag von 100 Millio
nen Dollar einzugehen, um die Kosten im Zusammenhang 
mit der ersten Liquidierung der Übergangsbehörde in der 
Zeit vom 1. September bis 31. Dezember 1993 zu decken, 
wobei dieser Betrag nach dem in dieser Resolution festgeleg
ten Schema auf die Mitgliedstaaten aufzuteilen ist; 

16. ersucht den Beratenden Ausschuß, der Generalver
sammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über die in 
bezug auf Ziffer 15 ergriffenen Maßnahmen Bericht zu 
erstatten; 

17. ersucht den Genera1sekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß die Übergangsbehörde 
so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird. 

110. Plenarsitzung 
14. September 1993 

471210. Finanzierung der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen 

B!' 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Schutztruppe der Vereinten Nationen!' 
und des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschus
ses fIIr Verwaltungs- und Haushaltsfragen!', 

eingedenk der Resolutionen des Sicherheitsrats 727 (1992) 
vom 8. Januar 1992 und 740 (1992) vom 7. Februar 1992, 
mit denen der Rat die Entsendung einer Gruppe von Ver
hindungsoffizieren zur Förderung der Aufrechterhaltung der 
Waffenruhe nach Jugoslawien gebilligt hat, 

sowie eingedenk der Resolution 743 (1992) des Sicher
heitsrats vom 21. Februar 1992, mit der der Rat die Schutz
truppe der Vereinten Nationen aufgestellt hat, und der 
darauffolgenden Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat 
der Truppe verllingert hat, zuletzt Resolution 847 (1993) 
vom 30. Juni 1993, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/233 vom 19. März 
1992 und 471210 A vom 22. Dezember 1992 über die 
Fmanzierung der Truppe, 

erneut erkllirend, daß es sich bei den Kosten der Truppe 
um Ausgaben der Organisation handelt, die gemäß Artikel 
17 Absatz 2 der Chmm der Vereinten Nationen von den 
Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihren fröheren Beschluß, wonach zur 
Deckung der Ausgaben fIIr die Truppe ein anderes Verfahren 
anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben des ordentli
chen Haushalts der Vereinten Nationen, 
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unter BerUckslchtigung der Tatsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der 
Generalversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson
deren Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, fllr die Fmanzierung solcher Einsätze, 

mit Genugtuung feststellend, daß bestimmte Regierungen 
freiwillige Beiträge fllr die Truppe entrichtet haben, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Truppe mit 
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren 
Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann, 

mit dem Ausdruck Ihrer Besorgnis über die sich ver
schlechternde Finanzlage in bezug auf die Truppe infolge der 
verspäteten Entrichtung der veranlagten Beiträge durch die 
Mitgliedstaaten, insbesondere der Mitgliedstaaten mit 
Zah)ungsrückständen, 

sowie mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die Ver
zögerungen bei der Vorlage von Haushaltsdokumenten bis 
lange nach Beginn der Fmanzperiode der Truppe, was zur 
Verschlechterung der Fmanzlage beigetragen hat, 

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die nachtei
ligen Auswirkungen, welche die sich verschlechternde 
Fmanzlage insofern auf die Kostenrückerstattung an die 
tmppenstellenden Länder hat, als sie diesen eine zusätzliche 
Belastung auferlegt und die weitere Bereitstellung von 
Truppen und somit den Erfolg der Operation gefährdet, 

1. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses fllr Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen15 an, vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution, und billigt ausnahmsweise die in der Anlage zu 
dieser Resolution enthaltenen Sonderregelungen fllr die 
Schutztruppe der Vereinten Nationen bezüglich der Anwen
dung des Artikels IV der Fmanzordoung der Vereinten 
Nationen, wonach MittelbewilIigungen, die zur Begleichung 
von Verpflichtungen gegenüber Regierungen erforderlich 
sind, die Kontingente und/oder logistische Unterstützung fllr 
die Truppe bereitstellen, über den in den Artikeln 4.3 und 
4.4 der Finanzordnung vorgesehenen Zeitramn hinaus 
verfügbar bleiben; 

2. ersucht den Generalsekretär, in seinen in Ziffer 11 
erwähnten Bericht an die achtundvierzigste Tagung der 
Generalversammlung einschlägige Informationen über die 
Maßnalunen aufzunehmen, die ergriffen wurden, um den 
Empfehlungen des Beratenden Ausschusses in dessen 
Bericht!' und insbesondere der Empfehlung in Ziffer 18 des 
Berichts des Beratenden Ausschusses über die verwaltungs
und haushaltstechnischen Aspekte der Fmanzierung der 
Friedensoperationen der Vereinten Nationen!' nachzukom
men; 

3. ersucht den Genera1sekretllr at4Jerdem, alles Erforder
liche zu veranlassen, um sicherzustellen, daß die Truppe so 
effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird, ihre 
Verwaltung zu verbessern und in seinen in Ziffer 2 erwähn-

ten Bericht an die Generalversammlung Informationen über 
die in dieser Hinsicht unternommenen Schritte aufzunehmen; 

4. bittet alle Mitgliedstaaten nachdrUck/ich, alles zu tun, 
um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beiträge fllr die 
Truppe umgehend und in voller Höhe entrichtet werden; 

5. ersucht den Generalsekretär, alle Möglichkeiten zu 
sondieren, um die rasche Kostenrilckerstattung an die 
tmppenstellenden Länder zu gewllbr1eisten; 

6. beschließt, die erste Fmanzperiode um neununddreißig 
Tage bis einschließlich 31. MilIz 1993 zu verlängern und die 
der Truppe fllr den Zeitramn von ihrer Schaffung am 
12. Januar 1992 bis einschließlich 31. MilIz 1993 bereitge
stellten Mittel zu konsolidieren und zu verwalten; 

7. beschließt fJl4ßerdem, fllr den Einsatz der Truppe fllr 
den Zeitramn vom 21. Februar bis 31. März 1993 auf dem 
in Resolution 46/233 der Generalversammlung genannten 
Sonderkonto den mit vorheriger Zustimmung des Beratenden 
Ausschusses gemäß Ziffer 7 der Resolution 471210 A der 
Generalversammlung genehmigten und anteilmäßig aufge
teilten Betrag von 27.759.900 US-Dollar brutto 
(27.269.300 Dollar netto) bereitzustellen; 

8. beschließt ferner. fllr den Fortbestand der Truppe im 
Zeitramn vom 1. April bis einschließlich 30. Juni 1993 auf 
dem Sonderkonto den Betrag von 227.584.900 Dollar brutto 
(226.132.800 Dollar netto) bereitzustellen, worin der mit 
vorheriger Zustinunung des Beratenden Ausschusses gemäß 
Ziffer 7 der Resolution 471210 A der Generalversammlung 
genehmigte und anteilmäßig aufgeteilte Betrag von 
141.193.575 Dollar brutto (139.4TI.OO2 Dollar netto) und der 
vom Beratenden Ausschuß gemäß Ziffer 1 der Versamm
lungsresolution 461187 vom 20. Dezember 1991 genehmigte 
Betrag von 10 Millionen Dollar eingeschlossen ist; 

9. beschließt, auf dem Sonderkonto einen Betrag von 
55 Millionen Dollar brutto bereitzustellen, um den zusätzli
chen Mittelbedarf fllr die Anlaufkosten aufgmnd der Erwei
tetung der Truppe in der ehemaligen jugoslawischen Repu
blik Makedonien und in Bosnien und Herzegowina ab
zudecken; 

10. ermiicht/gt den Generalsekretär, fllr den Zeitramn vom 
1. Juli bis 30. September 1993 Verpflichtungen fllr den 
Einsatz der Truppe bis zu einem Höchstbetrag von 200 Mil
lionen Dollar brutto (198.257.825 Dollar netto) einzugehen, 
und fllr den Fall, daß der Sicherheitsrat beschließen sollte, 
die Truppe über den 30. September 1993 fortbestehen zu 
lassen, fllr den Einsatz der Truppe fllr den Zeitraum vom 
1. Oktober bis 31. Dezember 1993 Verpflichtungen bis zu 
einem Höchstbetrag von 65 Millionen Dollar brutto 
(64.419.275 Dollar netto) pro Monat einzugehen, vorbehalt
lich der vorherigen Zustimmung des Beratenden Ausschusses 
zu der tatsächlichen Höhe der einzugehenden Verpflichtun
gen, wobei die genannten Beträge nach dem in dieser 
Resolution festgelegten Schema auf die Mitgliedstaaten auf
zuteilen sind; 

11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
vor dem 1. November 1993 einen vollstli:tdigen Haushalts
plan für die Truppe fllr den Zeitraum vom 1. Juli 1993 bis 
31. MilIz 1994 vorzulegen; 

12. beschließt als Ad-hoc-Regelung, die Beträge von 
86.391.325 Dollar brutto (86.655.798 Dollar netto) fllr den 



Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni 1993. von 55 Mil1io- und Leistungen der Regierungen. für die Forderungen 
nen Dollar brutto für den zusätz1lchen AnIaufkostenbedarf eingegangen sind oder feste Erstattungssälze gelteb, den 
aufgrund der Erweiterung der Truppe in der ehemaligen Verbindlichkeiten zugeführt; diese Verbindlichkeiten werden 
jugoslawischen Republik Makedonien und in Bosnien und auf dem Sooderkonto so lange verbucht, bis die Zahlung 
Herzegowina und 200 Millionen Dollar brutto erfolgt ist; 
(198.257.825 Dollar netto) für den Zeitraum vom 1. Juli bis 
30. September 1993 auf die Mitgliedstaaten entsprechend der 
Zusammensetzung der Gruppen aufzuteilen, die in den 
Ziffern 3 und 4 der Resolution 431232 der Generalversamm
lungvom 1. März 1989 festgelegt und von der Versammlung 
in ihren Resolutionen 44/192 B vom 21. Dezember 1989. 
451269 vom 27. August 1991.46/198 A vom 20. Dezember 
1991 und 471218 A vom 23. Dezember 1992 geändert 
worden ist, und dabei die in Versammlungsresolu
tion 46/221 A vom 20. Dezember 1991 und Versammlnngs
beschluß 47/456 vom 23. Dezember 1992 enthaltene Bei
tragstahelle für die Jahre 1992. 1993 und 1994 zu berück
sichtigen; 

13. beSChließt außerdem, daß in Übereinstimmung mit 
ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 die 
Verminderung des jeweiligen Guthabens der Mitgliedstaaten 
im Steuemusgleichsfonds aus den veranschlagten Einnahmen 
aus der Personalabgabe in Höhe von 264.473 Dollar. die für 
den Zeitmum vom 1. April bis einschließlich 30. Juni 1993 
flIr die Truppe gebilligt worden sind. hei ihren anteiligen 
Beiträgen nach Ziffer 12 zu berücksichtigen ist; 

14. beschließt ferner. daß in Übereinstimmung mit ihrer 
Resolution 973 (X) das jeweilige Guthaben der Mitglied
staaten im Steuemusgleichsfonds aus den für die Truppe 
gebil1igten veranschlagten Einnahmen aus der Personal
abgabe in Höhe von 1.742.175 Dollar für den Zeitraum vom 
1. Juli bis 30. September 1993 auf die anteiligen Beiträge 
der Mitgliedstaaten nach Ziffer 12 anzurechnen ist; 

15. beschließt. die Beiträge Andorras, Eritreas. der 
ehemaligenjugoslawischen Republik Makedonien. Monacos, 
der Slowakei und der Tschechischen Republik zu der Truppe 
gemäß den von der Generalversammlung auf ihrer acht
uodvierzigsten Tagung zu beschließenden Beitmg&Sätzen für 
diese Mitgliedstaaten festzusetzen; 

16. bittet die in Ziffer 15 genannten neuen Mitglied
staaten, Vomuszablungen anf ihre noch festzusetzenden 
Pflichtheiträge zu entrichten; 

17. bittet um freiwil1ige Beiträge für die Truppe in Form 
von Barzahlungen sowie in Form von für den Generalsekre
tär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach 
Bedarf entsprechend dem von der Generalversammlung in 
ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 
44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 45/258 vom 3. Mai 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind. 

ANLAGE 

110. PlellElTSitzung 
14. September 1993 

Sonderregelungen betreffend die Anwendung von 
ArtIkel IV der Flnanzordnung der Vereinten Nationen 

1. Am Ende des in Artikel 4.3 vorgesehenen Zwölfmonats
zeitmums werden alle nicht abgewickelten Verpflichtungen 
der jeweiligen Hanshaltsperiode in bezug anf Lieferungen 

2. a) Alle sonstigen nicht abgewickelten Verpf1ichtungen 
der jeweiligen Hanshaltsperiode gegenüber Regierungen aus 
Lieferungen und Leistungen sowie andere Verpf1ichtungen 
gegenüber Regierungen. für die die entsprechenden Forde
rungen noch nicht eingegangen sind, gelten nach dem Ende 
des in Artikel 4.3 vorgesehenen Zwölfmonatszeitraum für 
einen zuslItz1ichen Zeitraum von vier Jahren weiter; 

b) Während dieses ViCIjabreszeitmums eingegangene 
Forderungen werden gegebenenfalls wie unter Ziffer 1 
vorgesehen behandelt; 

c) Am Ende des zusätzlichen Vierjabreszeitmums werden 
alle nicht abgewickelten Verpflichtungen annulliert, und der 
dann noch verbleibende Resthetrag etwaiger dafür verfllgbar 
gehaltener MittelbeW11ligungen verfill\t. 

471212. tlbeIpr ilfung der administrativen und finanzlel. 
len EffizIenz der Vereinten Nationen und Pro
gmmmbanshaltsplan fIir den ZwelJahreszeIt· 
raum 1992-1993 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 41/213 vom 19. De
zember 1986,421211 vom 21. Dezember 1987,431213 vom 
21. Dezember 1988,441200 A bis C und 441201 A und B 
vom 21. Dezember 1989, 8-18/3 vom 1. Mai 1990,45/199, 
45/248 A uod B, 45/253 und 45/254 A bis C vom 21. De
zember 1990, 451264 vom 13. Mai 1991, 46/232 vom 
2. März 1992,·46/235 vom 13. April 1992, 47/199 vom 
22. Dezember 1992 sowie 47/212 A und 471213 vom 
23. Dezember 1992, 

In Bekrilftigung ihrer Aufgaben und Befugnisse in bezug 
auf die Behandlung und Genehmigung der Haushalte der 
Organisation sowie in diesem Zusammenhang ihrer Rolle in 
bezug auf die Struktur des Sekretariats und die Schaffung, 
Streichung und Verlegung von aus dem ordentlichen Haus
halt der Vereinten Nationen finanzierten Dienstposten, 

sowie In Bekrlljiigung der Verantwort1ichkeiten des 
Generalsekretärs in seiner Eigenschaft als höchster Ver
waltungsbeantter der Organisation. 

unter Hinweis anf die Fmanzordnung und die Fmanz
vorschriften der Vereinten Nationen und die Regeln und 
AusftIhrungsbestimmungen für die Programmplanung, die 
Programmaspekte des Haushalts, die ÜberWachung der 
Progmmmdurchfllbrung und die Evalniernngsmethoden, 

In Bekrilftigung der im mittelfristigen Plan für den 
Zeitraum 1992-1997 festgelegten Prioritilten, die entspre
chend ihrer Resolution 471214 vom 23. Dezember 1992 
geändert und gehil1igt wtnden, 

feststellend, daß New York der Amtssitz und eines der 
Zentren der Vereinten Nationen ist und daß es derzeit drei 
weitere Zentren der Vereinten Nationen in Genf. Nairohi und 
WIen gibt, 



nach Behandlung des Berichts des Generalsekretl!ts über 
die revidierten Voranschläge, die von der Generalversamm
lung in ihrer Resolution 47/212 A erbeten wurdenl', 

sowie nach Behandlung des Berichts des Beratenden 
Ausschusses ftIr Verwaltungs- und Haushaltsfragenl9, 

ferner nach Behandlung des Schreibens des Vorsitzenden 
des Konferenzausschusses an den Vorsitzenden des Fünften 
Ausschusses'", 

unter BerUcksichtigung der von den Mitgliedstaaten zum 
Ausdruck gebrachten Auffassungen, 

I 

1. billigt revidierte Mittelbewil1igungen in Höhe von 
2.467.458.200 US-Dollar ftIr den Zweijabreszeitraum 1992-
1993, die sich aufgrund der Umstrukturierung ergeben; 

2. billigt außerdem vorbehaltlich der Bestimmungen in 
den Abschnitten I, II und m dieser Resolution die Vor
schläge zur Umschichtung von Mitteln zwischen Kapiteln, 
die in der Anlage zu dieser Resolution ausgewiesen sind, 
und schließt sich den Empfehlungen und Bemerkungen des 
Beratenden Ausschusses ftIr Verwaltungs- und Haushalts
fragen an; 

3. billigt ferner die Vorschläge des Generalsekretl!ts 
betreffend Dienstposten der höheren Rangebenen, vor
behaltlich der folgenden Änderungen: 

a) beschließt, die Beschlußfassung über den VorschIng 
des Generalsekretärs zur Abschaffung der vier Dienstposten 
der höheren Rangebenen in der Hauptabteilung Verwaltung 
und Manngement zurückzustellen, und ersucht ihn in dieser 
Hinsicht, seine Vorschläge betreffend diese Dienstposten 
nochmals zu überdenken, um sicherzustellen, daß die 
höchsten Bediensteten dieser Hauptabteilung über Befugnisse 
verfllgen, die denjenigen der höchsten Bediensteten in 
anderen Bereichen der Vereinten Nationen entsprechen, und 
dabei die Bemerkungen und Empfehlungen des Beratenden 
Ausschusses und die Von den Mitgliedstaaten zum Ausdruck 
gebrachten Auffassnngen zu berücksichtigen; 

b) ersucht den Generalsekretllr, sich weiter vorrangig 
darum zu bemühen, mit dem Generaldirektor des Allgemei
nen Zoll- und Haudeisabkommens eine Einigung über die 
rasche Besetzung des Postens des Exekutivdirektors des 
Internationalen Handelszentrums UNCTAD/GATI auf der 
derzeitigen Rangebene zu erzielen; 

c) beschließt, die Beschlußfassung über den VorschIng 
des Genera1sekretärs zur Abschaffung des Dienstpostens des 
Untergeneralsekretärs des Zentrums der Vereinten Nationen 
ftIr Wobn- und Siecllungswesen (Habitat) zurückzustellen, 
und ersucht ihn, seinen Vorschlag nochmals zu überdenken 
und im Rahmen des Entwurfs des ProgmmmballsluIltsp1ans 
ftIr den Zweijabreszeitraum 1994-1995 einen Bericht 
vorzulegen über die künftigen Regelungen betreffend die 
Sekretariatsbetreuung ftIr das Umweltprogramm der Ver
einten Nationen und das Habitat, einschließlich der Frage 
gesonderter Regelungen betreffend das hochrangige Manage
mentpersonal des Habitat, unter Berücksichtigung der 
Auffassungen und Empfehlungen der Kommission ftIr 
Wobn- und Siecllungswesen, des Verwaltungsrats des 
Umweltprogramms der Vereinten Nationen und des W"nt-

schafts- und Sozialrats sowie der von den Mitgliedstaaten 
zum Ausdruck gebrachten Auffassungen; 

n 
1. unterstreicht erneut die Notwendigkeit eines recht

zeitigen Dialogs zwischen den Mitgliedstaaten und dem 
Generalsekretllr über denProzeß der Neug!iederuag des 
Sekretariats; 

2. betont, daß die Neugliederung des Sckretariats im 
Einklang mit den von der Generalversammlung gegebenen 
Anleitungen sowie mit den Regeln und AusfiIhrungsbest
mungen für die ProgrammpIanung, die Programmnspekte des 
Haushalts, die ObeiWachung der Programmdurcbfilbnmg und 
die Evaluierungsmethoden sowie der Fmanzordnung und den 
FlIIlIIIZVOfSChriften der Vereinten Nationen durchgefilhrt 
werden soll; 

3. unterstreicht die Wichtigkeit der wirksamen Koor
dinierung der Aktivitäten der für wirtscbaft1iche und soziale 
Fmgen verantwortlichen Hauptabteilungen und Dienststellen 
und nimmt Kenntnis von der Absicht des Generalsekretärs, 
sich dieser Aufgabe persönlich zu widmen und geeignete 
interne Koordinierungsmechanismen für diesen Zweck zu 
schaffen, unter besonderer Beacbhlng der Förderung einer 
stlIrkeren Koordinierung und Komplementarität der Aktivitä
ten der Vereinten Nationen, einschließlich detjenigen der 
HauptabteiIungen am Amtssitz, der Handels- und Entwick
lungskonferenz der Vereinten Nationen und des Entwick
lungsprogmmms der Vereinten Nationen, insbesondere zur 
Unterstiltzung der Programme für Afrika und die am 
wenigsten entwickelten Länder; 

4. weist von neuem darmif hin, daß alle Progmmme und 
Unlelprogramme, wie sie im mittelfristigen Plan für den 
Zeitmum 1992-1997, dessen Revisionen, im Programm
haushaltsplan und in anderen einschlilgigen Mandaten der 
Generalversammlung festgelegt sind, im Eink1ang mit den 
Regeln und Ausftlbrungsbeatimmungen ftIr die l'rogrIImm
planung, die Programmaspekte des Haushalts, die Über
wachung der Programmdurchfilbrnng und die Evaluierungs
methoden vollständig und wirksam durchzufllbren sind; 

5. nimmt davon Kenntnis, daß der Generalsekretllr damuf 
hingewiesen hat, daß die weitere Umstrnkturierung des 
Sekretariats auf wirtscbaft1ichem und sozialem Gebiet zur 
Dezentralisierung der Aktivitäten durch Verlagerung auf die 
Felddienststellen und die Regionalkornmissionen fUhren 
wird, und betont, daß sein Vorschlag betreffend die Dezen
tm1isierung von Aktivitäten durch Verlagerung auf die 
Felddienststellen mit der Resolution 47/199 der Generalver
sammlung im Einklang stehen soll und daß die Vorschläge 
betreffend die Dezentralisierung durch Verlagerung auf die 
Regionalkommissionen den von der Generalversammlung 
und vom W"rrtschafts- und SoziaImt im Rahmen ihres jewei
ligen Mandats vereinbarten Kriterien entsprechen und auf 
klar benannte relative Vorteile gegtDndet sein sollen; 

6. stellt flI4ßerdem fest, daß die Modalitäten für die 
geplante Eingliederung des Büros für Projektdienste in die 
Hauptabteilung Unterstntzungs- und Fi1hrungsdienste ftIr die 
Entwicklung zuerst vom Verwaltungsmt des Entwicklungs
progmmms der Vereinten Nationen und danach von der 
Generalversammlung geprfIft werden, wobei ein Bericht des 
Generalsekretärs über die Tätigkeit der in Ziffer 103 seines 



BerichtsI' erwähnten Arbeitsgruppe, der auch die diesbe
züglichen finanziellen Aspekte einschließt, berücksichtigt 
werden wird; 

7. bittet die entsprechenden zwischenstaatlichen Organe, 
der Generalversammlung über den Konferenzausschnß so 
bald wie möglich über die Gesamtauswirkungen Bericht zu 
erstatten, welche die Anwendung der Resolntion 40/243 der 
Generalversammlung vom 18. Dezember 1985 auf die 
Tagungsorte der zwischenstaatlichen Organe haben wird, 
deren Sekretariate von der derzeitigen Umstroktorierung 
betroffen sind; 

8. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen des gesamten 
derzeitigen Umstrokturierungsprozesses und unter Berück
sichtigung der Notwendigkeit, die Wtrksamkeit und Lei
stungsflihigkeit der Organisation im Einklang mit den in 
Resolution 46/232 der Generalversammlung enthaltenen 
Grundsätzen zu verbessern, die Rolle des Amtssitzes, der 
Zentren, der Regionalkommissionen und der Felddienst
steIlen der Vereinten Nationen einer Überprüfung zu unter
ziehen, insbesondere was die Zentren in Wien und Nairobi 
betrifft, mit dem Ziel, eine bessere Anfgabenteilung unter 
ihnen nach Maßgabe ihrer relativen Vorteile zu erreichen; 

9. begrlJßt in diesem Zusammenhang die vom Gene
ralsekretär in Ziffer 19 seines Berichts zum Ausdruck 
gebrachte Absicht, die Verlegung von Aktivitäten zu 
erwägen, mit dem Ziel, den einzelnen Progrannnen der 
Vereinten Nationen eine klarere Zielausrichtung zu geben 
und den sachlichen Scbwerpunkt eines jeden Zentroms 
genauer zu bestimmen, und ersucht ihn, im Einklang mit den 
in Resolution 46/232 der Generalversammlung enthaltenen 
Grundsätzen und Richtlinien im Rahmen des Entwurfs des 
Programmhaushaltsplans flIr den Zweijahreszeitrsum 1994-
1995 geeignete Vorschläge zu unterbreiten, die dem Status 
des Zentroms in Nairobi Rechnung tragen; 

10. begrIJßt in diesem Zusammenhang 04ßerdem die vom 
Generalsekretär in Ziffer 67 seines Berichts zum Ausdruck 
gebrachte Absicht, auf der Grundlage der Konzepte, die der 
derzeitigen Umstroktorierung zugrunde liegen, Aktivitäten 
aufzuzeigen, denen gemäß den in Resolution 46/232 der 
Generalversammlung enthaltenen Grundsätzen und Richt
linien eine Verlegung nach WIen zum Nutzen gereichen 
würde, und ersucht i1m, im Rahmen des Entwurfs des 
Programmhaushaltsplans flIr den Zweija1treszeitrsum 1994-
1995 geeignete Vorschläge zu unterbreiten; 

11. ersucht den Generalsekretär, dafür Sorge zu tragen, 
daß alle künftigen Vorschläge betreffend größere Ver
änderungen in der Organisation des Sekretariats einen 
Durchführungszeitplan enthalten und nach Möglichkeit im 
Rahmen der zweijährlichen Entwürfe der ProgrammbmJs
haltspläne vorgelegt werden; 

12. wiederlwlt in diesem Zusammenhang ihr in ihrer 
Resolution 47/212 A Abschnitt n Ziffer 6 enthaltenes 
Ersuchen an den Generalsekretär, dem Progrannn- und 
Koordinierungsausschuß und den anderen in Betracht 
kommenden zwischenstaatlichen Gremien alle einschlägigen 
Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie in die Lage 
versetzen, die programmspezifischen Aspekte und die 
Auswirkungen der Neugliederung des Sekretariats in ihrem 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich aufzuzeigen und zu analy
sieren; 

m 
1. macht sich die vom Generalsekretär eingegangene 

Verpflichtung zu eigen, die Rolle der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der internationalen wirtschaftlichen und sozialen 
Z,lSammenarbeit unter anderem durch die Neugliederung des 
Sekretariats zu stärken; 

2. nimm: davon Kenntnis, daß sieb der Generalsekretär 
verpflichtet hat, sicherzustellen, daß die Zusammenlegung 
von Aktivitäten aufgrund seiner Umstrokturierungsvor
schläge, einschließlich der Schaffung der Hauptabteilung flIr 
grundsatzpolitische Koordinierung und bestandfllhige 
Entwicklung, der Hauptabteilung Wtrtschafts- und Sozial
informationen und grundsatzpolitische Analyse und der 
Hauptabteilung Unterstützungs- und Führungsdienste flIr die 
Entwicklung, zu einer besseren Programmausführung sowie 
zu einer Degression der Kosten fUhrt; 

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung detaillierte und klare 
Informationen über alle Kosten und Einsparungen im 
Zweijahreszeitrsum 1992-1993 vorzulegen, die sich aus der 
ersten und zweiten Phase der Neugliederung des Sekretariats 
ergeben; 

4. ersucht den Generalsekretär 04ßerdern. bei der Durch
führung der Neugliederung des Sekretariats und bei der 
Aufstellung des Entwurfs des Programmbanshaltsplans fiIr 
den Zweijahreszeitrsum 1994-1995 auf der Grundlage unter 
anderem der Resolution 47/213 der Generalversammlung 

a) die Ergebnisse der in Resolution 47/212 A Abschnitt 
n Ziffer 6 der Generalversammlung geforderten zwischen
staatlichen Überprüfung sowie die Umsetzung der Änderun
gen des Programmbmlshaltsplans flIr den Zweijahreszeitrsum 
1992-1993, die mit der Umstroktorierung zusammenhängen, 
voll zu berücksichtigen; 

b) ausreichende Ressourcen bereitzustellen und Dienst
stellen auf entsprechender Ebene klar mit der Durchführung 
aJler Progrannne und Aktivitäten zu beauftragen, namentlich 
derjenigen, die von der derzeitigen Phase der Umstroktorie
rung betroffen sind, insbesondere der Progrannne im 
z,Jsammenhang mit der Entwicklung Afrikas, den am 
wenigsten entwickelten Ländern, transnationalen Unter
nehmen, W1SSCDSChaft und Technologie im Dienste der 
Entwicklung und der sozialen Entwicklung, den vor kurzem 
genehmigten Aktivitäten zum Schutz des Weltklimas und der 
Ausarbeitung einer internationalen Konvention zur Bekämp
fung der Wüstenbildung, insbesondere in Afrika; 

c) die Koordlnlerung der Aktivitäten auf dem Gebiet von 
Wissenschaft und Technologie mit dem Entwicklungs
progrannn der Vereinten Nationen zu verstärken, mit dem 
Ziel, die Verwa1tung des Fonds der Vereinten Nationen flIr 
WISsenschaft und Technologie im Dienste der Entwicklung 
zu verbessern; 

d) die Einheit aJler Aktivitäten im Zusammenhang mit 
den transnationaJen Unternehmen zu wa1tren; 

e) die vorgeschlagenen Aktivitäten der neuen Organi
sationseinheiten zu überprüfen, um sicherzustellen, daß sie 
den in den Ziffern 9 und 24 des Berichts des Beratenden 
Ausschusses flIr Verwa1tungs- und Haushaltsfragen I' zum 
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Ausdruck gebrachten Anliegen Rechnung tragen, und das 
Ergebnis dieser Überprflfung in den EntwUIf des Programm
haushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 1994-1995 
aufzunehmen, unter Berilcksichtigung der Tatsache, daß die 
Präsenz, die Vertretung und die Aufgaben der :Vereinten 
Nationen im Feld in den einschlägigen Resolutionen der 
Generalversammlung festgelegt sind; 

j) zur Prüfung durch die zustllndigen zwischenstaatlichen 
Organe Vorschläge zu unterbreiten in ~~ auf Vc:mes
serungen bei der Programmausführung SOWle die Beendigung 
von Aktivitilten, die als überholt oder überfIüssig angesehen 
werden, gemäß Artikel 4.6 der Regeln und Ausführungs
bestimmungen für die Programmplanung, die Programm
aspekte des Haushalts, die ÜberWachung der Programm
durchfllhrung und die Evaluierungsmethoden; 

g) seine Vorschläge betreffend die Hauptabteilung 
Verwaltnng und Management und die Hauptabteilung Presse 
und Information weiter auszuarbeiten, unter voller Berilck
sichtigung der in Ziffer 33 des Berichts des Beratenden 
Ausschusses enthaltenen Stellungnahmen sowie der ein
schlllgigen Beschlüsse der Generalversammlung, einschließ
lich Resolution 4712fY1. C vom 22. Dezember 1992; 

h) im Einklang mit dem zweiten Absatz der Einleitung 
zu dem Bericht des Generalsekretärs und den Ziffern 25 bis 
27 des Berichts des Beratenden Ausschusses alle lnfolge der 
Umstruktnrierung zu erwartenden Kosteneinsparungen und 
zusätzlichen Kosten anzugeben; 

5. stellt fest, daß die Mittel, die den von der Umstruktn
rierung betroffenen Hauptabteilungen zugewiesen worden 
sind, im Kontext der feststehenden Verfahren für die 
Erstellung des EntwUIfs des Programmhaushaltsplans fIIr den 
Zweijabteszeitraum 1994-1995 übeiprilft werden, um eine 
wirksame Programmausfllhrung sicherzustellen, unter 
Berilcksichtigung der bereits in Angriff genommenen 
Erstellung von Leistungsnormen und anderen Management
verfahren, wie in Resolution 471212 A Abschnitt I der 
Generalversammlung etberen; 

6. bittet den Generalsekretllr, im Zuge der Durchführung 
der derzeitigen Phase der Neugliederung des Sekretariats 
Aktivititten im Zusammenhang mit den Volkswirtschaften im 
Übergang zu prüfen, im Einklang mit den in den Resolutio
nen der Generalversammlung enthaltenen einscblägigen 
Mandaten und den Bemerkungen des Beratenden Aus
schusses in Ziffer 9 seines Berichts; 

7. bittet den Generalsekretllr at4Ierdem, im Zuge der 
Bemühungen um größere Effizienz dafIIr zu sorgen, daß die 
Arbeitsabillufe innerhalb einer jeden Sekretarintshaupt
abteilung gestrafft werden, damit sichergestellt ist, daß die 

Ressourcen so wirksam wie möglich eingesetzt werden und 
daß den Programm1eitem volle Verantwortung und Rechen
schaftspflicht obliegt; 

8. ersucht den Generalsekret!lr, in seinen Bericht an die 
achtundvierzigste Tagung der Generalversammlung unter 
dem Tagesordnungspunkt über die ÜbetprfIfung der admini
strativen und finanziellen Effizienz der Vereinten Nationen 
Informationen über seine Bemühungen zur Verbesserung der 
Effizienz der Vereinten Nationen aufzunehmen; 

9. bekrtiftlgt das Ersuchen, das sie in ihrer Resolution 
47/214 Abschnitt V an den Generalsekretllr gerichtet hat, er 
möge ein System schaffen, das die Verantwordichkeit und 
Rechenschaftspflicht der Programm1eiter gewährleistet, und 
der Generalversammlung auf ihrer achtundvierzigsten 
Tagung darüber Bericht erstatten; 

10. schließt sich den Bemerkungen des Beratenden 
Ausschusses in Ziffer 34 seines Berichts an und bittet den 
Generalsekret!lr nachdrücklich, die erforderlichen Maßnah
men zu ergreifen, um die Planung, Leitun8, und admini~
ve Unterstötzung innerhalb der fIIr Friedensoperationen 
verantwordichen Hauptabteilungen und zwischen ihnen, 
einschließlich der Abteilung Feldeins!ltze, sowie innetbaIb 
der Hauptabteilung Humanit!lre Angelegenheiten, zu stllrken 
und wirksamer zu gestalten; 

11. schließt sich außerdem den Bemerkungen des Beraten
den Ausschusses in den Ziffern 35 und 36 seines Berichts an 
und erklärt erneut, daß Mittelumscbichtungen zwischen 
Kapiteln des Programmhaushaltsplans im Einklang mit 
Artikel 4.5 der Finanzordnung und F'manzvorschrift 104.4 
vorgenommen werden sollen; 

12. nimmt Kenntnis von der Absicht des Generalsekretärs, 
die mögliche Sehaffung einer Besoldungsgruppe D-3 zu 
prüfen und ersucht ihn, die Bemerkungen und Empfehlun
gen de's Beratenden Ausschusses in dessen Bericht voll zu 
berücksichtigen, und stimmt in diesem Zusammenhang der 
konkreten Bemerkung in Ziffer 48 dieses Berichts zu; 

13. schließt sich der Auffassung des Konferenzausschus
ses an die in dem Schreiben seines Vorsitzenden an den 
VorsiUenden des Fünften Ausschusses'" enthalten ist; 

14. bittet den Generalsekret!lr, insbesondere im Hinblick 
auf die Verilffentlichungspolitik der Vereinten Nationen 
sicherzustellen, daß der Konfereozausschuß unter anderem 
durch enge Koordiuierung zwischen den betreffenden 
HauptabteiIungen und sonstigen Dienststellen entsprechende 
Unterstötzung erbIlll 

102. Plenars/tvmg 
6. Mal 1993 



ANLAGE 

Nengl!edenmg des Sekretariats 

Revidierte MittelbewiUigungen, aufgeschlUsselt 1/ßCh Haushaltskaplteln 

(in U5-Dollar) 

Mit Resolution 
471220A 

bewillister 
Kop/tel Betras 

1. Allgemeine PoHtlk, ClesamtJe!tnng und KootdInienmg • • 34.621.700 

2. Frledlmsoperationen und _ ...••••••• 109.088.400 

3. Po_ Fmgen und Angelegenbeiten des Sie_-
rats .•••• " •••••....•..•••••••.•••.....• 

4. Po_ Fmgeo, Angelegenbeiten der Generalversamm-
lung und Sekn:Jarlatsdie •................. 

5. AbrOstung •.•••••••••••••••..•.•..•...••••• 

6. llesontIere poJldsche Fragen, rcgionaJo Zusammenarbeit, 
TrenJumdscbaft und BntkoIODlallshmmg •••••.•.•• 

7. BeseItigung der Apartheid ...••....•••••••••.•• 

8. IntcmatIouaIer Oerichtshof . • • • • • • • • • . • • • • . . . • • • 

9. ReclItsfmgon ••••••••••••••••••••.•.•••••••• 

10. Seerecbt und Meeresangelegenbeiten ••••••....•... 

11. EntwfckIungundintemationaJowlttscbaft(jcbcZnsammen-

4.001.200 

3.261.700 

4.577.soo 

2.851.soo 

2.130.900 

18.485.000 

5.342.600 

2.312.900 

RevUBerte 
Mittel

bewilligung 

34.290.900 

109.088.400 

4.001.200 

2.971.100 

3.964.100 

2.851.soo 

1.861.300 

18.485.000 

5.342.600 

2.022.300 

ErhIJhung 
bzw. 

(Verrmge
TUng) 

(330.800) 

(290.600) 

(613.400) 

(269.600) 

(290.600) _ ................................. . 14.499.100 

40.146.200 

11.360.200 (3.138.900) 

12. ReguIlIres Programm der Jeclurischen ZnsammenmlJeit •• 
13. lIaupJabtelIung ftlr IntcmatIonaJo _ und 

sozJaJo Fmgen ••••••.•.••••.••••••..•....• 

14. IIauptabJoIlnngftlrtecholsobeZnsa_imDienste 
der EntwIcklung ••••.•..•.•••••••...•...••• 

15. HundeJs.. und EntwfckIungskonforcmz der Vereinten Natio-
nen ••••••••••.••••••••••••...••.•.••••• 

16. Intemationales Handelszmtrum ....•.....•......• 

17. Umwelqnogmmm der Vereinten Nationen ...•••...• 

18. Zcntnmt ftlr_ und Technologie im_der 
EntwIcklung ••••.•...•••••.•.••.•..•..••• 

19. Zcntnmt der Vereinten Nationen ftlr Wohn- und Sied-
Inngswesen (Habitat) ••••.•.•.•...••••••••.• 

20. Zcntnmt der Vereinten Nationen ftlrtnmsnationole U_-
nehmen •••••••.•..••.•....•..•••••..•••• , 

21. SozIale EntwfckIung und humaoiJJlre Angelegenheiten •• 

22. IntcmatIouaI. Drogenhekllmpfung .•••••••••.••••. 

23. WUlSeballskommlsslun ftlr Afrika •.•..••••..••••• 

24. WltJBchafts- und SozIaIkommission ftlr Asien und dun 
PazIfik ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

25. WIltschall8komm ftlr Europa ••••••••••••••• 

26. WirtscbaftoIromon ftlr 1 a1ejnamer!ka und die Kari-
bik ••••.•...•..•.•••••••.....••••..••.. 

27. Wh1schafts.. und SozIaIkommissio ftlr Westashm ..••• 

28. Menschenrechte ••••••••••••••••••••••••••••• 

29. Sobn1z und HIlfe ftlr F1f1chtllnge •.•...••••.•..••• 

30. KatastrophenbflfiiCjll SI te ..................... . 

31. ÖffentJiC1ttceltlUhbeit . •..•..••••••......•.••... 

32. Konferenzdlenst •..•.••••••••••.....••••..•. 

33. Verwaltuog und Management •••.•••.••.•••..... 

40.146.200 

13.737.600 13.177.400 (560.200) 

6.786.300 

92.514.000 

18.489.800 

12.832.100 

1.402.700 

12.029.900 

6.786.300 

%.927.200 

18.489.800 

12332.300 

1.133.100 

12.029.900 

4.413.200 

(499.800) 

(269.600) 

3.748.300 

14.700.300 

13.383.800 

72.049.300 

55.301.900 

3.478.700 (269.600) 

10.492.900 (4.207.400) 

42.S09.800 

67.350.700 

13383.800 

72.049.300 

55301.900 

42.S09.8OO 

67350.700 

45.333.900 45.333.900 

25.007.soo 25.158.600 

63.611.700 63.611.700 

2.010.600 2.010.600 

103.006.000 111.842.000 

106.441.400 106.150.800 

103.110.200 103.110.200 

151.100 

8.836.000 

(290.600) 
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Kapirel 

Mit Resolution 
471220A 

bewt/llgter 
Betrog 

RevidIerte 
MitIIIl· 

bewt/llgung 

ErhiJlumg 
bzw. 

(Verringe· 
rung) 

34. Sonderausgaben ..••...•••........••••..•••.• 47.661.700 47.661.700 

35. Bau·. Umbau· und VerlJesserungsaxbeiten sowie grilJ!ere 
Instandhaltungsarbeiten .................... .. 98.850.200 

402.034.500 

41.011.000 

2.074.300 

24.155.600 

98.850.200 

36. Personalabgabe ............................ . 401.130.600 

41.399.800 

2.367.100 

24.155.600 

(903.900) 

388.800 

292.800 

37. A. Hanptabtellung Politische Angelegenheiten •.... 

B. Weltraumangelegenheiten ................. . 

38. Rechtsfmgen .............................. . 

39. A. GrundsatzpoUtiscl1e Koonünierung und _. 

ge Entwicklung ......................... 16.966.500 16.966.500 

B. WJrtschafts· undSozlalinformationen undgnuul_· 
politische Analyse ....................... 16.664.700 16.664.700 

C. Unterstlltzungs- und PUhrnngsdienste flIr die Ent· 
wicklung ............................. 10.843.500 10.843.500 

D. RichtliDiengebende Otgane ................. 2JI02.100 2.002.100 

E. Hauptabteilung flIr wirtschaftliche nnd soziale Ent· 
wicklung ........•.•••....•••••.•...•• 82.116.600 41.587.000 (40.529.600) 

40. Hanptabteilung Humanitäre Angelegenheiten ........ 9.870.700 10.216.400 345.700 

41. VOJWaltung und Management .••.......•.•...... 643.588.100 634.567.300 (9.020.800) 

Insgesamt 2.468.039.200 2.467.458.200 (581.000) 

47/218. Verwaltungs- und baoshaltstechnlseh~ Aspekte 
der FioaozIerong der Frledeosoperatlonen der 
Vereinten Nationen 

B'I 
Die Generalversammlung, 

in Bekrliftigung der Rolle der Generalversammlung in 
Übereinstimmung mit Artikel 11 der Charta der Vereinten 
Nationen, 

nach Prtlfung des Bericbts des Beratenden Ausschusses für 
Verwaltungs- und Haushaltsfragen16 sowie der Einfilbrungs
erklärung seines Vorsitzenden über die verwaltungs- und 
hausbaltsteclmischen Aspekte der Finanzierung der Friedens
operationen der Vereinten Nationen, 

I. beschließt, daß die sich auf Verwaltungs- und Haus
haltsfragen sowie auf das Finanzmanagement erstreckenden 
Aspekte der Friedensoperationen im Hinblick auf die 
Verbesserung der Effizienz und Kostenwirksamkeit der 
Friedensoperationen sowie auf eine verbesserte Hausba1ts
kontrolle durch die Mitgliedstaaten einer dringenden und 
eingehenden Überprüfung unterzogen werden sollen; 

2. macht sich den Bericht des Berstenden Ausschusses 
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen ZU eigen; 

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung einen umfassenden 
Bericht über alle Fragen vorzulegen, welche die erfolgreiche 
Durchfübrung und Verwaltung der Friedensoperationen 
betreffen, einschließlich der in Befolgung des Berichts des 
Bemtenden Ausschusses getroffenen Maßna1unen sowie 
unter Berücksichtigung der von den Mitgliedstaaten während 
der wiedemufgenommenen siebenundvierzigsten Tagung der 
Versammlung zum Ausdruck gebrachten Auffassungen; 

4. ersucht den Generalsekretär außerdem in diesem Zu
sammenhang, einen Überblick über die auf die Durchfübrung 
von Friedensoperationen anwendbaren Verwaltungsrichtlinien 
zu geben; 

5. ersucht den Generalsekretär ferner in diesem Zusam
menhang, der Generalversammlung auf ihrer achtundvierzig
sten Tagung über die Regelungen betreffend die Erstattung 
der von den troppenstellenden Staaten geleisteten Entschädi
gungen bei Tod, Verwundung beziehungsweise Verletzung, 
Behinderung oder Krankheit als Folge des Dienstes in einer 
Friedensoperation Bericht zu erstatten und Empfehlungen 
aber die zu treffenden Regelungen zur Vereinheitlichung der 
Entschädigungszahlungen, einschließlich direkter Zahlungen 
an die Begünstigten, abzugeben. 

110. Plenarsitvmg 
14. September 1993 

47/219. Fragen bn Zusammenhang mit dem Programm
haosbaltsplan fiir den ZWelJabreszeitraom 1992-
1993 

B" 
REvIDIERTE VORANSCHLÄGE zu KAPiTEL 31 

(HAUPfABTEILUNG POUTISCHE ANGELEGllNHIllTEN) 

Die Generalversammlung 

1. nimmt Kenntnis von den vom Genera1sekretär in 
seinem Bericht" vorgelegten revidierten Vomnschlägen 
sowie von den Empfehlungen des Berstenden Ausschusses 
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen"'; 

2. billigt eine V erpfIichtung in Höbe von 150.000 US
Dollar zu Kapitel 31 (Hauptabteilung Politische Angelegen
heiten) des Programmhausba1tsplans für den Zweijabreszeit
mum 1992-1993 nach Resolution 41/2W A vom 23. Dezem-



Resolutionen aufgnmd der BerIchte des ~ A ...... lI!5eS 31 

ber 1992 zum Zweck der Bereitstellung administrativer unter Berilcksichtigung der Tatsacbe, daß die wirtschaftlich 
Unterstützung für das Regionalzentrum der Vereinten weiter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismäßig 
Nationen für Frieden und Abrüstung in Afrika, das Regional- größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
zentrum der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
in Asien und im Pazifik sowie das Regionalzentrum der imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 
Vereinten Nationen für Frieden, Ahrüstung und Entwicklung 
in Lateinamerika und in der Karibik; dieser Betrag hätte 
vorrangigen Anspruch auf Deckung aus dem außerordentli
chen Reservefonds im Jahre 1993, da er sich auf einen von 
1992 übertragenen Vorschlag bezieht 

102. Plenarsitzung 
6. Mai 1993 

47/'1:23. FInanzierung der Beobachtergruppe der Ver
einteil Nationen In ZentraIamerIka und der 
Beobachtermlsslon der Vereinten Nationen In 
EI SaIvador 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Beobachtergruppe der Vereinten 
Nationen in Zentralamerika" und der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in EI Salvador'" sowie des ent
sprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für 
Verwaltungs- und Haushaltsfragen27, 

eingedenk der Resolution 644 (1989) des Sicherheitsrats 
vom 7. November 1989, mit der der Rat die Beobachter
gruppe der Vereinten Nationen in Zentralamerika eingesetzt 
hal, und der Ratsresolution 730 (1992) vom 16. Januar 1992, 
mit der der Rat das Mandat der Gruppe beendet hal, 

sowie eingedenk der Resolution 693 (1991) des Sicher
heitsrats vom 20. Mai 1991, mit der der Rat die Beobachter
mission der Vereinten Nationen in EI Salvador eingerichtet 
hat, sowie der Ratsresolution 729 (1992) vom 14. Januar 
1992, mit der der Rat beschlossen hal, das Mandat der 
Mission zu verlängern und zu erweitern, sowie der danach 
verabschiedeten Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat 
der Mission verlängert hal, zuletzt Resolution 791 (1992) 
vom 30. November 1992, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/240 vom 22. Mai 
1992, worin sie grundsätzlich beschlossen hal, daß die 
Sonderkonten für die Beobachtergruppe der Vereinten 
Nationen in Zentralamerika und die Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in EI Salvador zusammengelegt werden 
sollen, 

Kenntnis nehmend von dem derzeitigen Stand des gemein
samen Sonderkontos für die Beobachtergruppe der Vereinten 
Nationen in Zentralamerika und die Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in EI Salvador, 

erneut erkllirend, daß es sich bei den Kosten der Be
obachtermission der Vereinten Nationen in EI Salvador um 
Ausgaben der Organisation handelt, die gemäß Artikel 17 
Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den 
Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

sowie erneut erkUtrend, daß zur Deckung der Ausgaben 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen in EI Salva
dor ein anderes Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung 
der Ausgaben des ordentlichen Haushalts der Vereinten 
Nationen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der 
Generalversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson
deren Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, für die Fmanzierung solcher Einsätze, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Beobachter
mission der Vereinten Nationen in EI Salvador mit den 
erforderlichen Finanzrnitteln auszustatten, damit sie ihren 
Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkonunen kann, 

1. nimmt Kenntnis von den Bemerkungen und Empfeh
lungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal
tungs- und Haushaltsfragen21; 

2. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses betreffend Sparmaßnah
men an und bittet den Generalsekretär, diese sofort umzuset
zen; 

3. nlnunt Kennmls von den noch zu entrichtenden 
Pflichtbeiträgen und von dem die laufenden Kosten betref
fenden Nettodefizit des gemeinsamen Sonderkontos für die 
Beobachtergruppe der Vereinten Nationen in Zentralamerika 
und die Beobachterrnission der Vereinten Nationen in EI 
Salvador; 

4. bittet alle Mitgliedstaaten nachdrilckllch, ihre ver
anlagten Beiträge für das Sonderkonto vollständig und 
pünktlich zu entrichten; 

5. beschließt, in dieser Phase im Einklang mit der Emp
fehlung in Ziffer 29 des Berichts des Beratenden Aus
schusses einen Betrag von 17,2 Millionen US-Dollar brutto 
(16 Millionen Dollar nettu) für den Einsatz der Beobachter
mission der Vereinten Nationen in EI Salvador während des 
Zeitraums vom 1. Dezember 1992 bis 31. Mai 1993 bereit
zustellen, worin der im Einklang mit ihrem Beschluß 47/452 
vom 22. Dezember 1992 genehmigte und aufgeteilte Betrag 
von 8.045.600 Dollar brutto (7.514.200 Dollar nettu) 
eingeschlossen ist; 

6. beschließt ll14ßerdem als Ad-hoc-Regelung, den ver
bleibenden Betrag von 9.154.400 Dollar bruttu (8.485.800 
Dollar nettu) für den Zeitraum vom 1. Dezember 1992 bis 
31. Mai 1993 auf die Mitgliedstaaten entsprechend der 
Zusammensetzung der Gruppen aufzuteilen, die in den 
Ziffern 3 und 4 der Resolution 43/232 der Generalversamm
lung vom 1. März 1989 festgelegt und von der Versammlung 
in ihren Resolutionen 44/192 B vom 21. Dezember 1989, 
45/269 vom 27. August 1991,46/198 A vom 20. Dezember 
1991 und 47n18 vom 23. Dezember 1992 geändert worden 
ist, und dabei die Beitragstabelle für die Jahre 1992, 1993 
und 1994 zu berücksichtigen"; 

7. beschließt ferner, daß in Übeneinstinunung mit ihrer 
Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige 
Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds aus 
den für die Beobachtermission der Vereinten Nationen in EI 
Salvador gebilligten restlichen veranschlagten Einnahmen aus 
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der Personalabgabe in Höhe von 668.600 Dollar filr den 
Zeitraum vom 1. Dezember 1992 bis 31. Mai 1993 auf die 
anteiligen Beiträge der Mitgliedstaaten nach Ziffer 6 anzu
rechnen ist; 

8. beschließt. daß das jeweilige Guthaben der Mitglied
staaten an der Gesamtsumme der sonstigen Einnahmen und 
der Zinsen auf dem Sonderkonto in Höhe von 4,6 Millionen 
Dollar filr den Zeitraum vom 1. Dezember 1992 bis 31. Mai 
1993 auf die anteiligen Beiträge der Mitgliedstaaten nach 
Ziffer 6 angerechnet wird; 

9. beschließt außerdem, daß die übrigen nicht ver
brauchten Mittel der Beobachtergruppe der Vereinten 
Nationen in ZentraIamerika den Mitgliedstaaten auf ihre 
veranlagten Beiträge filr den nächsten Mandatszeitraum der 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in EI Salvador 
angerechnet werden, falls der Sicherheitsrat beschließen 
sollte, das Mandat der Mission über den 31. Mai 1993 
hinaus zu verlängern, beziehnngsweise daß sie bereitgestellt 
werden, um im Einklang mit der Finanzordnung nnd den 
Finanzvorschriften der Vereinten Nationen auf die ver
anlagten Beiträge der Mitgliedstaaten filr andere Friedens
operationen der Vereinten Nationen angerechnet zu werden, 
falls der Rat beschließt, das Mandat der Mission nicht über 
den 31. Mai 1993 hinaus zn verlängern; 

10. ermiJchtigt den Generalsekretär, filr den Fall, daß der 
Sicherheitsrat beschließen sollte, die Mission über den 
31. Mai 1993 hinaus fortbestehen zn lassen, filr den Einsatz 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen in BI Salva
dor filr den am 1. Juni 1993 beginnenden Zeitraum Ver
pflichtungen bis zn einem H6chsthetrag von 2,9 Millionen 
Dollar brutto (2,7 Millionen Dollar netto) pro Monat 
einzugehen, vorbehaltlich der zuvor eingeholten Zustimmung 
des Beratenden Ausschusses zu der tatsächlichen Höhe der 
Verpflichtnngen, die filr den Zeitraum nach dem 31. Mai 
1993 einzugehen sind, wobei der genannte Betrag nach dem 
in dieser Resolution festgelegten Schema auf die Mitglied
staaten aufznteilen ist; 

11. beschließt, die Beiträge der Slowakei und der Tsche
chischen Republik für die Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in BI Salvador gemäß den von der Generalver
samminng auf ihrer achtundvierzigsten Tagnng zn beschlie
ßenden Beitragssätzen filr diese Mitgliedstaaten festzusetzen; 

12. bittet die in Ziffer 11 genannten neuen Mitglied
staaten, Vorauszahlungen auf ilrre noch festznsetzenden 
Pflichtbeiträge zu entrichten; 

13. bittet um freiwillige Beiträge filr die Beobachtermis
sion der Vereinten Nationen in BI Salvador in Fonn von 
Barzahlungen sowie in Form von filr den Generalsekretär 
annehmbaren Dienst- und SachIeistnngen, die je nach Bedarf 
entsprechend dem von der Generalversammiung in ilrren 
Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 441192 A 
vom 21. Dezember 1989 und 45/258 vom 3. Mai 1991 
festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

14. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß alle Aktivitäten der 
Vereinten Nationen im Zusammenhang mit der Beobachter
mission der Vereinten Nationen in BI Salvador so effizient 
nnd sparsam wie möglich sowie im Einklang mit dem 
entsprechenden Mandat verwaltet werden, nnd Informationen 

über die diesbezüglichen Regelungen in seinen Bericht über 
das Fmanzgebaren der Mission aufzunehmen; 

15. beschließt, daß die Angaben über die Beobachter
gruppe der Vereinten Nationen in Zentralamerika nnd die 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in BI Salvador in 
den vom Sekretariat erstellten Berichten über den Stand der 
Beitragszahlungen und Finanzberichte künftig zusammen
gefaßt aufgeführt werden; 

16. beschließt außerdem, den Punkt "Fmanziernng der Be
obachtermission der Vereinten Nationen in BI Salvarlor" in 
die vorlänfige Tagesordnnng ihrer achtundvierzigsten Tagung 
aufzunehmen. 

97. Plenarsilvm8 
16. MilrZ 1993 

471224. Flrumzierung der Operation der Vereinten 
Nationen In Mosambik 

A 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Operation der Vereinten Nationen in 
Mosambik'" nnd des entsprechenden Berichts des Beraten
den Ausschusses filr Verwaltnngs- und Haushaltsfragen"'. 

eingedenk der Resolution 782 (1992) des Sicherheitsrats 
vom 13. Oktober 1992, 

sowie eingedenk der Resolution 797 (1992) des Sicher
heitsrats vom 16. Dezember 1992, mit der der Sicherheitsrat 
beschlossen hat, unter seiner Aufsicht filr einen Zeitraum bis 
zum 31. Oktober 1993 eine Operation der Vereinten Natio
nen in Mosambik einzurichten. 

in der Erwligung, daß es sich bei den Kosten der Opera
tion in Mosambik um Ausgaben der Organisation handelt, 
die gemäß Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten 
Nationen von den Mitgliedstaaten zn tragen sind, 

sowie in der ErwiJgung, daß zur Deckung der Ausgaben 
filr die Operation in Mosambik ein anderes Verfahren 
anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben des ordentli
chen Haushalts der Vereinten Nationen. 

unter BerlJcksichtigung der Tatsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verbältnismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zn einem solchen Einsatz beizutragen. 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der 
Generalversamminng vom 27. Juni 1963 ergehenden beson
deren Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, filr die Fmanzierung solcher EinslItze, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Operation In 
Mosamhik mit den erforderlichenFmanzmitteln~n, 
damit sie ilrren Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolu
tionen des Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. gibt ihrer Besorgnis Ausdruck über die Verzögerungen 
bei der Ingangsetzung der Operation der Vereinten Nationen 
in Mosambik und bei der Binreichnng der Fmanzierungsvor
lage filr dieselbe; 



Reso_ aufgnmd der _ des FlInften Ansse_ 33 

2. bedauert, daß der Bericht des Generalsekretärs'" keine 12. ersucht den Generalsekretär, alles zu tun, um sicher-
umfassenden und detaillierten Informationen über die zustellen, daß alle Aktivitäten der Vereinten Nationen im Zu-
Kostenvoranschläge für die Operation enthlUt; sammenhang mit der Operation in Mosnmbik unter der 

Aufsicht seines interimsmäßigen Sonderbeauftragten Jroor-
3. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im diniert und so effizient und sparsam wie möglich sowie im 

Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Einklang mit dem entsprechenden Mandat verwaltet werden, 
Hausbaltsfragen

30 
an; und in seinen Bericht über das finanzielle Ergebnis der 

4. bittet alle Mitgliedstaaten nachdrUcklich, alles zu tun, 
um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beiträge für die 
Operation in Mosambik vollständig und pünktlich entrichtet 
werden~ 

5. stellt fest, daß der Generalsekretär gemäß Resolution 
797 (1992) des Sicherheitsrats gebeten wurde, dem Rat bis 
zum 31. Mlirz 1993 einen weiteren Bericht vorzulegen; 

6. beschließt, in dieser Phase entsprechend der Empfeh
lung in Ziffer 14 des Berichts des Beratenden Ausschusses 
für den Zeitraum vom 15. Oktober 1992 bis einschließlich 
30. Juni 1993 einen Pauschalbetrag von 140 Millionen Us.. 
Dollar zu bewilligen, worin der mit vorheriger Zustimmung 
des Beratenden Ausschusses genehmigte Betrag von 9,5 
Millionen Dollar eingeschlossen ist, und ersncht den Gene
ralsekretär, im Einklang mit Ziffer 34 seines Berichts ein 
Sonderkonto für die Operation der Vereinten Nationen in 
Mosnmbik einzurichten; 

7. beschließt außerdem als Ad-hoc-Regelung, den Betrag 
von 140 Millionen Dollar für den Zeitraum vom 15. Oktober 
1992 bis 30. Juni 1993 auf die Mitgliedstaaten entsprechend 
der Zusammensetzung der Gruppen aufzuteilen, die in den 
Ziffern 3 und 4 der Resolution 43/232 der Generalversamm
lung vom 1. März 1989 festgelegt und von der Versammlung 
in ihren Resolutionen 44/192 B vom 21. Dezember 1989, 
45/269 vom 27. August 1991,46/198 A vom 20. Dezember 
1991 und 47/218 vom 23. Dezember 1992 geändert worden 
ist, und dabei die Beitragstabelle für die Jahre 1992, 1993 
und 1994 zu berücksichtigen'"; 

8. beschließt ferner, die Beiträge der Slowakei und der 
Tschechischen Republik für die Operation in Mosnmhik 
gemäß den von der Generalversammlung auf ihrer acht
undvierzigsten Tagung zu beschließenden Beitragssätzen für 
diese Mitgliedstaaten festzusetzen; 

9. bittet die in Ziffer 8 genannten neuen Mitgliedstaaten, 
Vomuszahlungen auf ihre noch festzusetzenden Pflicht
heiträge zu entrichten; 

10. ersucht den Generalsekretär, möglichst bald, jedoch 
spätestens bis zum 1. Juli 1993, revidierte und detaillierte 
Kostenvoranschläge für die Operation in Mosnmhik für den 
gesamten Mandatszeitraum vorzu1egen und dabei etwaige 
Anpassungen im Einsatzplan und damit zusammenhllngende 
Beschlüsse des Sicherheitsrats sowie das finanzielle Ergebnis 
der Operation in Mosambik während der Anlaufzeit zu 
berücksichtigen; 

11. bittet um freiwiIlige Beiträge für die Operation in 
Mosambik in Form von Barzahlungen sowie in Form von für 
den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistun
gen, die je nach Bedarf entsprechend dem von der General
versamm1ung in ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezem
ber 1988, 44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 45/258 
vom 3. Mai 1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

Operation in Mosambik auch Informationen über die dies
bezüglich getroffenen Vorkehrungen aufzunehmen; 

13. be<chlil:ßt, den Punkt "Finanzierung der Operation der 
Vereinten Nationen in Mosnmhik" in die vorläufige Tages
ordnung ihrer achtundvierzigsten Tagung aufzunehmen. 

B 

Die GeneralversanunlUllg 

97. Plenarsitzung 
16. Mlb'z 1993 

1. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen 
Maßnainnen zu ergreifen, um eine wirksamere Planung der 
Friedensoperationen sicherzustellen, und dringend eine 
PrlIfung der derzeitigen Verfahren vorzunehmen, damit 
solche Missionen ordnungsgemäß und rechtzeitig sowie auf 
kostenwirksame und effiziente Weise eingeleitet werden 
können, und der Generalversammlung auf ihrer laufenden 
Tagung über seine Bemühungen Bericht zu erstatten; 

2. ersucht den Generalsekretär aLjßerdem, Form, 1nbaIt 
und Tmnsparenz der in den Kostenvoranschlägen für Frie
densoperationen enthaltenen Informationen im Einklang mit 
den entsprechenden von der Generalversamm1ung gebilligten 
EmpfehIungen des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs
und Hausbaltsfragen noch weiter zu verbessern. 

c 
Die GeneralversanunlUllg, 

97. Plenarsitzung 
16. Mlb'z 1993 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Operation der Vereinten Nationen in 
Mosnmbik31 und des entsprechenden Berichts des Bemten
den Ausschusses für Verwaltungs- und Hausbaltsfragen32, 

eingedenk der Resolution 797 (1992) des Sicherheitsmts 
vom 16. Dezember 1992, mit der der Rat die Operation der 
Vereinten Nationen in Mosambik für einen Zeitraum bis zum 
31. Oktober 1993 eingerichtet hat, 

erneut erkllJrend, daß es sich bei den Kosten der Operation 
in Mosnmbik um Ausgaben der Organisation handelt, die 
gemäß Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten 
Nationen von den Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihren früheren Beschluß, wonach zur 
Deckung der Ausgaben für die Operation in Mosnmbik ein 
anderes Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Aus
gaben des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BerUcksichtigUllg der Tatsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Länder in relati v begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutmgen, 
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eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der 
Generalversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson
deren Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, filr die Finanzierung solcher Einslltze, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Operation in 
Mosambik mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, 
damit sie ihren Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolu
tionen des Sicherheitsrats nachkommen kann, 

mit dem Ausdruck Ihrer Besorgnis über die Verschlechte
rung der Finanzlage in bezog auf friedensichernde Tätigkei
ten infolge der verspäteten Entrichtung von Beiträgen durch 
die Mitgliedstaaten, insbesondere der Mitgliedstaaten mit 
BeitragsrUckständen, 

mit dem Ausdruck Ihrer tiefen Besorgnis über die nachtei
ligen Auswirkungen, welche die sich verschlechternde 
Finanz1age insofern auf die Kostenerstattung an 1rnppen
stellende Länder hat, als sie diesen eine zusiitz)jche BeIa
stnng auferlegt und die weitere Bereitstellung von Truppen 
filr die Operation in Mosambik und somit den Erfolg der 
Operation gefährdet, 

1. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen im Bericht 
des Beratenden Ausschusses filr VerwaItungs- und Haus
haltsfragen32 an; 

2. bittet alle Mitgliedstaaten nachdriickllch, alles zu tnn, 
nm sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beiträge filr die 
Operation in Mosambik vollständig und pünktlich entrichtet 
werden; 

3. ersucht den GeneraIsekretär, alle Möglichkeiten zur 
Sicherstellung einer nmgehenden Kostenerstattung an die 
trnppenstellenden Länder zu sondieren; 

4. beschließt, filr die Operation in Mosambik während 
des Zeitranms vom 1. Juli bis 31. Oktnber 1993 auf dem 
Sonderkonto filr die Operation der Vereinten Nationen in 
Mosambik einen Betrag von insgesamt 54 Millionen 
US-Dollar bruttn (52.785.200 Dollar nettn) bereitzustellen; 

5. beschließt außerdem als Ad-hoc-Regelung, den Betrag 
von 54 Millionen Dollar bruttn (52.785.200 Dollar nettn) filr 
den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Oktnber 1993 auf die 
Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung der 
Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 der Resolu
tion 431232 der Generalversammlung vom 1. März 1989 
festgelegt und von der Versammlung in ihren Resolutionen 
44/192 B vom 21. Dezember 1989,45/269 vom 27. August 
1991,46/198 A vom 20. Dezember 1991 und 47/218 A vom 
23. Dezember 1992 geändert worden ist, und dabei die in 
Versammlungsresolution46/221 A vom 20. Dezember 1991 
und Versammlungsbeschluß 47/456 vom 23. Dezember 1992 
enthaltene Beitragstabelle zu berücksichtigen; 

6. beschließt ferner, daß in Übereinstimmung mit ihrer 
Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige 
Guthaben der Mitgliedstaaten im Stenerausgleichsfonds aus 
den filr die Operation in Mosambik gebilIigten veranschlag
ten EinnaIunen aus der Personalabgabe in Höhe von 
1.214.800 Dollar filr den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Okto
ber 1993 auf die anteiIigen Beiträge der Mitgliedstaaten nach 
Ziffer 5 anzurechnen ist; 

7. ermlJchtigt den GeneraIsekretär, filr den Fall, daß der 
Sicherheitsrat beschließen sollte, das Mandat der Operation 
in Mosambik über den 31. Oktnber 1993 hinaus zu ver
IlIngern, Verpflichtungen bis zu einem Höchstbetrag von 
20 Millionen Dollar brnttn (19.439.000 Dollar netto) pro 
Monat filr die Operation einzugehen, vorbehaltlich der zuvor 
eingeholten Zustimmung des Beratenden Ausschusses zu der 
tatsächlichen Höhe der VerpfIichtungen filr den Zeitraum 
vom 1. November 1993 bis 28. Februar 1994, und ersucht 
den Generalsekretär in diesem Zusammenhang, bis spätestens 
8. Februar 1994 Haushaltsvoranschläge, einschließlich 
revidierter Voranschläge filr den Zeitraum vorzulegen, nm 
den der Rat gegebenenfalls beschließt, das Mandat der 
Operation über den 31. Oktober 1993 hinaus zu verlängern, 
sowie HaushaItsvoranscbläge filr den darauffolgenden 
Sechsmonatszeitraum; 

8. beschließt, die Beiträge Andorras, Eritreas, der 
ehemaIigenjugoslawischen Republik Makedonien, Monacos, 
der Slowakei und der Tschechischen Republik zu der 
Operation in Mosambik gemäß den von der Generalver
sammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung zu beschlie
ßenden Beitragssätzea filr diese Mitgliedstaaten festzusetzen; 

9. bittet die in Ziffer 8 genannten nenen Mitgliedstaaten, 
Vorauszahlungen auf ihre noch festzusetzenden PfIicht
beiträge zu entrichten; 

10. bittet nm freiwilIige Beiträge filr die Operation in 
Mosambik in Form von Banab1ungen sowie in Form von filr 
den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistun
gen, die je nach Bedarf entsprechend dem von der General
versammlung in ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezem
ber 1988, 44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 45/258 
vom 3. Mai 1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

11. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, nm sicherzustellen, daß alle Aktivitäten der 
Vereinten Nationen im Zusammenhang mit der Operation in 
Mosambik unter der Aufsicht seines Sonderbeauftragten auf 
koordinierte Weise und so effizient und sparsam wie 
möglich sowie im Einklang mit dem entsprechenden Mandat 
verwaltet werden, und in seinen Bericht über die Fmanzie· 
rung der Operation auch Informationen über die diesbe· 
zDglich getroffenen Vorkebrungen aufzunehmen. 

110. Plenarsitzung 
14. September 1993 

471226. Personalfragen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Artikel 8. 97, 100 und 101 der 
Charta der Vereinten Nationen, 

in BekrlJ.ftigung ihrer Resolutionen 451239 A bis C vom 
21. Dezember 1990 und 461232 vom 2. März 1992, 

eingedenk der von den Mitgliedstaaten während der si.,. 
benundvierzigsten Tagnng vor dem Fünften Ausschuß zum 
Ausdruck gebrachten Auffassungen zu Personalfragen33, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von der vom General
sekretär am 6. November 1992 vor dem Filnften Ausschuß 
abgegebenen Erklärung zu PersonaIfragen'" 
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nach Behandlung der vom Generalsekretär der Generalver
sammlung vorgelegten Dokumente zu Personalfragen"'. 

im BewI4Jtsein der von den anerkannten Personalvertretern 
vor dem Fünften Ausschuß gemäß Versamm1ungsresolution 
35/213 vom 17. Dezember 1980 zum Ausdruck gebrachten 
Auffassungen. 

in Anerkennung dessen. daß die Bediensteten der Organi
sation für die Vereinten Nationen ein unschätzbares Gut 
darstellen, sowie in Würdigung ihres Beitrags zur Förderung 
der Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen, 

I. bekundet erneut ihre volle Unterstlltzung des General
sekretärs in seiner Eigenschaft als höchster Verwaltungs
beamter der Vereinten Nationen und unterstreicht, daß sie 
seine Vorrechte und Verantwortlichkeiten nach der Charta 
der Vereinten Nationen voll respektiert; 

2. betont, wie wichtig es ist, sicherzustellen, daß die 
Rekrutierung und dauerhafte Bindung des bestbeflihigten 
Personals durch das Personalmanagement begünstigt wird; 

3. bittet den Generalsekretär nachdrlJcklich, wo dies 
erforderlich ist sämtliebe Personalpolitiken und -verfahren zu 
überprüfen und zu verbessern, um sie einfacber und trans
parenter zu gestalten und den neuen Anforderungen an das 
Sekretariat besser anzupassen und dabei gleichzeitig die volle 
Entfaltung des Potentials der Bediensteten zu fördern; 

4. nimmt Kenntnis von den Stellungnahmen in dem vom 
Generalsekretär vorgelegten Bericht über die Achtung der 
Vorrecbte und Immunitäten der Bediensteten der Vereinten 
Nationen sowie der Sonderorganisationen und verwandten 
Organisationen36 zu der Frage, wie Bediensteten, die unter 
den Nachwirkungen traumatischer und belastender Erfahrun
gen in bezug auf ihre persUnliche Sicherheit leiden, am 
besten geholfen werden und wie am besten für ihre Wieder
eingliederung gesorgt werden kann, und erwartet mit 
Interesse weitere Informationen zu dieser Frage auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung; 

5. erkIlirt erneut, daß es notwendig ist, daß der General
sekretär die in Bestimmung 108.2 der Personalordnung 
beschriebenen Mechanismen für die Konsultation zwiscben 
dem Personal und der Leitung in vollem Umfang nutzt; 

6. ersucht den Generalsekretär, geeignete Maßna1unen zu 
ergreifen, um sicherzustellen, daß es in den Vereinten Natio
nen keinerlei Einschränkungen oder Diskriminierungen im 
lfinblick auf die Einstellung, Ernennung und BefUrderung 
von Fmuen und Männem gibt; 

I. PLANuNG DES PERsONALMANAGBMENTS 

in BegriJßung des ganzheitlichen Ansatzes, dessen sich der 
Generalsekretär bei der Planung des Personalmanagements 
bedient, 

A. Einstellung 

in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Natio
nen erneut erkllirend, daß bei der Ernennung und der 
Befürderung, bei der Gewährung und ÜberprÜfung von 
Dauerverträgen und bei der Laufbabnförderung der Bedien
steten sowie bei der Regelung ihres Dienstverhältnisses als 
ausschlaggebend zu gelten hat, daß es notwendig ist, ein 

Höchstmaß an Leistungsflihigkeit, fachlichem Können und 
Integrität zu gewährleisten, und daß in bezug auf Einstellun
gen der Umstand, daß es wichtig ist, die Auswahl der 
Bediensteten auf mllglichst breiter geogmphlscher Grundlage 
vorzunehtnen, angemessen zu berücksichtigen ist, 

im Hinblick damuf, daß die einzelstaatlichen Auswahlwett
bewerbe für die Besetzung von Dienstposlen in den unteren 
Rängen des Höheren Dienstes positive Ergebnisse erbracht 
und sich als nützliches Mittel für die Einstellung hochqualifi
zierter Mitarbeiter erwiesen haben, 

I. ersucht den Generalsekretär, die einzelstaatlichen Aus
wahlverfahren für die Besoldungsgruppen P-I und P-2 zu 
beschleunigen; 

2. ersucht den Generalsekretär außerdem, seine Bemü
hungen um die Einföhtung von Auswahlverfahren für die 
Besoldungsgruppe P-3 fortzusetzen, dabei die Beförderungs
aussichten der Bediensteten in der Besoldungsgruppe P-2 
gebUhtend zu berücksichtigen und mit einem Höchstmaß an 
Effizienz und Sparsamkeit vorzugehen: 

3. ersucht den Generalsekretärferner, alles Erforderliche 
zu tun, um den PrUfongsprozeß ZU beschleunigen und 
sicherzustellen, daß erfolgreichen Bewerbern unverzüglich 
Positionen angeboten werden; 

4. ersucht den Generalsekretär, 

a) auch ktinftig externe Bewerber auf eine Weise ein
zustellen, die mit Artikel 4.4 des Personalstatuts im Einklang 
steht; 

b) sicherzustellen, daß die Stellenausschreibungen mög
lichst weite Verbreitung finden, unter anderem durch ihre 
umgehende Verteilung an die Ständigen Vertretungen bei 
den Vereinten Nationen; 

c) sicberzustellen, daß die Einstel\ungsverfahren mög
lichst schnell abgeschlossen werden, dabei jedoch genügend 
lange Bewerbungsfristen vorzusehen; 

5. verleiht der Hoffnung Ausdruck. daß der Genera1sekre
tär die vorübergehende Einstellungssperre möglichst bald 
aufhebt; 

1. Personalstruktur des Sekretariats 

im Hinblick damuf, daß sich die vorübergehende Einstel
lungssperre zusammen mit der zunehtnenden Zahl neuer 
Mitgliedstaaten auf die Vertretung der Mitgliedstaaten im 
Sekretatiat auswirkt, 

I. erkIlirt erneut, daß keine Stelle als ansschließliches 
Reservat irgendeines Mitgliedstsates oder irgendeiner Gruppe 
von Staaten angesehen werden darf; 

2. erkennt an, daß das System der Soll-5tellenrahmen als 
eines der Leitprinzipien eingeföhrt wurde, die bei der Ein
stellung des Personals die ausgewogene geogmphische Ver
tretung der Mitgliedstaaten in den der ~!=~ Ver
teilung unterliegenden Dienstposten in .. ung mit 
Artikel 101 Absatz 3 der Charta der Vereinten Nationen 
gewährleisten sollen; 

3. bittet den Generalsekretär nachdrlJck!ich, sich bei der 
Besetzung der der geogmphischen Verteilung unterliegenden 
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Dienstposten aller Besoldungsgruppen auch künftig darum zu 
bemühen, sicherzustellen, daß alle Mitgliedstaaten, ins
besondere die nichtrepräsentierten oder unterrepräsentierten 
Mitgliedstaaten, im Sekretariat angemessen vertreten sind, 
unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Notwendigkeit, 
mehr Bedienstete aus Mitgliedstaaten einzustellen, deren 
Anteil unter dem Mittelwert ihres Soll-Stellenrahrnens liegt; 

4. beschließt, eine allen Mitgliedern offenstehende 
Arbeitsgruppe des Fünften Ausschusses der Generalver
samm1ung einzusetzen, und ersucht ihren Vorsitzenden, im 
Frühjahr 1993 eine einwöchige Tagung der Arbeitsgruppe 
am Amtssitz einzuberufen, um die Formel für die Ermittlung 
der ausgewogenen geographischen Vertretung der Mitglied
staaten im Sekretariat auf der Grundlage von Artikel 101 
Absatz 3 der Charta zu prüfen, wie in der Versamm1ungs
resolution 41/206 C vom 11. Dezember 1986 vorgesehen 
und in den Versamm1ungsresolutionen 42/220 A vom 
21. Dezember 1987, 45/239 A, 46/232 und anderen ein
schlägigen Resolutionen weiter ausgefilhrt, und ersucht den 
Vorsitzenden des Fünften Ausschusses, der Versamm1ung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung ausnahmsweise und 
unbeschadet der vollinhaltlichen Durchführung der Ver
samm1ungsresolution 461220 vom 20. Dezember 1991 
darüber Bericht zu erstatten; 

5. ersucht den Generalsekretär, bei den einzelnen Ein
stellungen den Soll-8tellenrahrnen flexibel anzuwenden und 
dabei alle Teile dieser Resolution zu berücksichtigen; 

2. Absteilung 

erneut erklitrend, daß zwischen der AbsteIlung von 
Bediensteten aus dem einzelstaatIichen öffentlichen Dienst zu 
den Vereinten Nationen und der Abordnung zwischen 
Organisationen des gemeinsamen Systems der Vereinten 
Nationen Unterschiede bestehen, 

1. erkllirt erneut, daß die Abstellung aus dem einzel
staatIichen öffentlichen Dienst mit den Artikeln 100 und 101 
der Charta der Vereinten Nationen vereinbar ist und daß sie 
sowohl für die Vereinten Nationen als auch für die Mitglied
staaten nutzbringend sein kann; 

2. beschließt, daß die AbsteIlung aus dem einzelstaatli
chen öffentlichen Dienst unabhängig von ihrer Dauer 
aufgrund einer dreiseitigen Vereinbarung zwischen der 
Organisation, dem Mitgliedstaat und dem betreffenden 
Bediensteten erfolgen soll; 

3. beschließt a1{ßerdem, daß die Erneuerung eines 
befristeten Vertrags, mit dem die Abstellung eines Bedien
steten aus dem öffentlichen Dienst verlängert wird, eine 
entsprechende Vereinbarung zwischen der Organisation, der 
Regierung und dem betreffenden Bediensteten erfordert; 

4. fordert den Generalsekretär atif, im Benebmen mit der 
Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst ein 
einheitlicbes vertraglicbes Verfahren für die Einstellung und 
das Ausscheiden der zu den Vereinten Nationen abgestellten 
Bediensteten auszuarbeiten, das die legitimen Interessen aller 
drei in Ziffer 3 genannten Parteien berücksichtigt und gleich
zeitig die Achtung der in den Artikeln 100 und 101 der 
Charta und in der Personalordnung festgelegten Bedingungen 
gewährleistet; 

5. lindert Artikel 4.1 und den Anhang II des PersonaI
statuts wie folgt; 

"Artikel 4.1: Nach Artikel 101 der Charta liegt die 
Befugnis zur Ernennung der Bediensteten beim Generalse
kretär. Bei der Ernennung erhält jeder Bedienstete, ein
schließlich derjenigen Bediensteten, die aus dem einzeI
staatlichen öffentlichen Dienst abgestellt werden, ein nach 
den Bestimmungen in Anhang II dieses Persona1statuts 
erstelltes und vom Generalsekretär oder in seinem Namen 
unterzeichnetes Ernennungsschreiben." 

"ANHANGll 

ERNENNUNGSSCHREIBEN 

a) Das Ernennungsschreiben enthält folgende Angaben: 

i) daß die Ernennung den für die jeweilige Art des 
Dienstverhältnisses geltenden Bestimmungen des 
Personalststuts und der PersonaIordnung sowie den 
Änderungen unterliegt, die in dem Statut und in der 
Personalordnung von Zeit zu Zeit ordnungsgemäß 
vorgenommen werden; 

ö) die Art des Dienstverhältnisses; 

üi) den Zeitpunkt, zu dem der Bedienstete seinen Dienst 
anzutreten hnt; 

iv) die Dauer des Dienstverhältnisses, die einzuhaltende 
Kündigungsfrist und gegebenenfalls die Dauer der 
Prohezeit; 

v) die Lautbabngruppe, die Besoldungsgruppe, das 
Anfangsgehalt und, soweit ein aufsteigendes Gehalt 
zulässig ist, die Gehaltssteigerungsstufen und den 
erreichbaren Höchstbetrag; 

vi) alle etwaigen Sonderbedingungen. 

b) Mit dem Ernennungsschreihen wird dem Bediensteten 
eine Ausfertigung des Persona1statuts und der Personal
ordnung übersandt. Bei der Annahme des Ernennungs
schreibens gibt der Bedienstete eine Erklärung ab, daß er mit 
dem Persona1ststut und der Personalordnung vertraut 
gemacht worden ist und daß er die darin festgelegten Bedin
gungen annimmt. 

c) Das Ernennungsschreiben eines aus dem einzel
staatlichen öffentlichen Dienst abgestellten Bediensteten, das 
von dem Bediensteten und vom Generalsekretär oder in 
dessen Namen unterzeichnet worden ist, sowie die entspre
chenden Unterlagen, aus denen die zwischen dem Mitglied
staat und dem Bediensteten vereinbarten Bedingungen der 
Abstellung hervorgehen, gelten als Beweis für das Vorliegen 
und die Gültigkeit der Abstellung aus dem einzelstaatlichen 
öffentlichen Dienst zu den Vereinten Nationen für den in 
dem Ernennungsschreiben genannten Zeitraum. "; 

3. Beschiiftigung von Ehepartnern 

in Anbetracht dessen, daß Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Ehepartner, die Bedienstete begleiten, dazu heitragen, 
hestquaIifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und an die Organi
sation zu binden, 

feststellend, daß sich das Fehlen solcher Möglichkeiten 
hindernd auf die Versetzungswilligkeit der Bediensteten 
auswirken kann, 

1. bittet den Generalsekretär, der Möglichkeit einer 
Beschäftigung von Ehepartnern, die Bedienstete begleiten, 
aktiv nachzugehen; 
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2. bittet den Generalsekretlir at4Ierdem, in seiner 
Eigenschaft als Vorsitzender des Verwaltungsausschusses fDr 
Koordinierung mit seinen Kollegen im Ausschuß zu prüfen, 
wie die Koordinierung verbessert und die Hindernisse abge
baut werden können, die sich der Beschäftigung von qua1ifi
zierten Ehepartnern entgegenstellen, die Bedienstete der dem 
gemeinsamen System der Vereinten Nationen angehörenden 
Organisationen begleiten, und der Generalversammlung auf 
ihrer neunundvierzigsten Tagung darüber Bericht zu er
statten; 

3. bittet die Regierungen in den Gaststanten, in Erwä
gung zu ziehen, den Ehepartnern, die Bedienstete inter
nationaler Organisationen begleiten, eine Arbeitserlaubnis zu 
erteilen oder ihnen anderweitig eine Beschäftigung zu 
ermöglichen; 

B. lA1{fbahnfiJrderung 

In Anerkennung dessen, daß die Laufbahnförderung ein 
unverzichtbarer Bestandteil eines wirksamen PersonaIma
nagements ist, 

In der At4]assung, daß der Personalaustausch zwischen den 
Regierungen der einzelnen Staaten und den Organisationen 
der Vereinten Nationen die Effektivität und die Laufbabn
aussichten des Personals verbessern kann, 

1. macht sich die den Berichten des Generalsekretärs 
über die Laufbahnförderung in den Vereinten Nationen37 

und über das Ausbildungsprogramm im Sekretariat'" zu
grunde liegenden Grundsätze zu eigen; 

2. erkennt an, daß die Verwirklichung des vom General
sekretlir in seinem Bericht über die Laufbahnftlrderung in 
den Vereinten Nationen vorgeschIagenen Laufbahnförde.. 
rungssystems die Stlirkung und die Achtung der Autorität 
des Bereichs Personalwesen und -management entsprechend 
den einschlägigen Empfehlungen der Gruppe hochrangiger 
zwischenstaatlicher Sachverständiger fDr die Überprilfimg der 
administrativen und finanziellen Effizienz der Vereinten 
Nationen" erfordert; 

3. bittet den Generalsekretlir 1/llChdrlJckllch, unverzflglich 
eine vollständige Überpri1fung des im Sekretariat derzeit 
angewandten Beurteilungssystems vorzunehmen, gegebenen
falls in Abstimmung mit der Kommission fDr den inter
nationalen öffentlichen Dienst, mit dem Ziel, daraus ein 
wirksames System zu machen, das es gestattet, die Leistung 
der Bediensteten genau zu beurteilen und die Verantwortlich
keit der Bediensteten im Rahmen des Laufbahufllrdenmgs
systems zu stlirken; 

4. ersucht den Generalsekretlir, dem Laufbabnf1lrder 
bedarf der Bediensteten durch eine angemessene Fortbildung 
und gegebenenfalls durch eine rotierende Verwendung 
Vorrang einzuräumen; 

5. befiirwoTtet die Vorschläge des Generalsekretärs 
bezüglich der Verbesserung des Fortbildungspmgramms, 
betont die Notwendigkeit, die Fortbildung auf die Schwer
punktbereiche der Tätigkeit der Vereinten Nationen zu 
konzentrieren, und stimmt mit dem Generalsekretlir darin 
überein, daß eine entsprechende MitteIausstattung fIlr die 
Fortbildung wichtig ist; 

6. bittet den Generalsekretlir 1/llChdrlJckllch, sicherzu
stellen, daß unter der Verantwortung des Bereichs Personal-

wesen und -management die Bediensteten eine wirksame 
Laufbabnberatung erhalten, damit ihnen ihre Laufbabn
planung erleichtert wird; 

7. ersucht den Generalsekretlir, sicherzustellen, daß auf 
Bedienstete, deren Beurteilungen beständig schlechte Lei
stungen erkennen lassen, die in Artikel 9.1 a) des Personal
statuts vorgesehenen Verfahren wirksam angewandt werden; 

8. ersucht den Generalsekretlir a1fßerdem, Mittel und 
Wege zur Förderung des Personalaustauschs zwischen den 
Vereinten Nationen, einzelstaatlicben Regierungen und 
internationalen Organisationen zu untersuchen und der 
Generalversamm1ung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
darüber Bericht zu erstatten; 

9. ersuchJ den Generalsekretlir ferner, zn untersuchen 
beziehungsweise zu überprüfen, in welchem Maße es 
möglich und wünschenswert wäre, eine gewisse Ausgewo
genheit zwiscben Dienstverhältnissen auf Dauer und befrlste
ten Dienstverhältnissen herzustellen, unter Berücksichtigung 
derfunktionellen und strukturellen Bedi!rfnisse der Organisa
tion sowie der Anforderungen eines bernfsmlißigen öffentli
chen Dienstes, und der Generalversammlung auf ihrer neun
undvierzigsten Tagung darüber Bericht zn erstutten; 

10. nimmt KennJnis von der DurchfUhrnng des Pilot
projekts zur Förderung der Versetznngswilligkeit in der 
Verwendungsgruppe Verwaltungspersonal, wie aus dem 
Bericht des Generalsekretärs über die Laufbabnförderung in 
den Vereinten Nationen hervorgeht; 

11. ersucht den Generalsekretär, in das Tätigkeitspro
gramm des Bereichs Personalwesen und -management im 
Rahmen der diesem Bereich zur Verfügung gestellten Haus
haltsmittel und unter entsprechender Berücksichtigung der 
bestehenden Leitstelle fDr Frauenfragen ein Programm zur 
Förderung der Chancengleichheit in der Beschäftigung 
aofzunehmen, das Verfahren vorsieht, durch die sicherge
stellt wird, daß die Auswahl und Förderung des Personals 
aufgrund der Leistung, der Effizienz, des fachlichen Könnens 
und der Integrität erfolgt und daß weder MIInner noch 
Frauen aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert werden, nnd 
ersucht außerdem darum, daß diese Grundsätze vom Sekreta
riat angewandt werden, um die in Resolution 45f239 C der 
Generalversamm1ung vorgegebenen Ziele in bezug auf den 
Anteil der Frauen an den Stellen in der Laufbabngruppe 
Höherer Dienst im Sekretariat sowie das vom Generalsekre
tlir im Fl1nften Ausschuß am 6. November 1992 angekündig
te Ziel" zu erreichen; 

12. legt dem Generalsekretlir nahe, in Übereinstimmung 
mit den einsch]l!gigen Resolutionen der Generalversammlung 
bei der Beförderung aller Bediensteten der Laufbahngruppe 
Höherer Dienst der Kenntnis einer zweiten Amtssprache der 
Vereinten Nationen Rechnung zu tragen; 

13. bittet den Generalsekretlir 1/llChdrlJckl/ch, gemeinsam 
mit der Kommission fDr den internationalen öffentlichen 
Dienst geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Motiva
tion der Bediensteten zu stlirken und dedurch die Schaffens
kraft und Produktivität zu erhöhen; 

C. Verbesserung der Situation der Frauen Im Sekretariat 

unter Hinweis auf Artikel 8 und 101 der Charta der 
Vereinten Nationen, 
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sowie unter Hinweis auf die in ihrer Resolution 45/239 C 
gesetzten Ziele, 

erneut erklllrend, daß der Fünfte Ausschuß deIjenige 
Hauptausschuß der Generalversamm1ung ist, dem die Ver
antwortung für Verwaltungs-, Haushalts- und Persona1fragen 
übertragen worden ist, so unter anderem auch für die Frage 
der Vertretung der Frauen im Sekretariat, 

In Anbetracht dessen, daß die Fllrdernng der Frauen im 
Sekretariat ein entsprecbendes Engagement voraussetzt, 

Kenntnis nehmend von der Absicht des Genera1sekretärs, 
den jeweiligen Stellenanteil von Männern und Frauen in 
Führungspositionen bis zum fünfzigsten Jahrestag der Ver
einten Nationen so weit wie mffglich einem Verhältnis von 
50:50 anzunähern, 

1. bittet den Generalsekretär nachdrllck1ich, das in 
seinem Bericht über die Verbesserung der Situation der 
Frauen im Sekretariat'" enthaltene Aktionsprogramm zu 
verwirklichen, tnit dem die Hindernisse für die Verbesserung 
der Situation der Frauen im Sekretariat überwunden werden 
sollen; 

2. ersucht den Genera1sekretär, der Einstellung und 
Beftlrderung von Frauen aufDienstposten, die der geographi
schen Verteilung unterliegen, insbesondere in herausgehobe
nen Führungs- und Leitungspositionen, hohen Vorrang 
einzur!iurnen, um die in ihrer Resolution 45/239 C gesetzten 
Ziele zu erreichen; 

3. legt dem Genera1sekretär nahe, die Rolle der Leitstelle 
für Frauenfragen zu stärken, damit die in ihrer Resolution 
45/239 C vorgegebenen Richtwerte erreicht werden; 

4. appelliert an alle Mitgliedstaaten, die Anstrengungen 
der Vereinten Nationen, der Sonderorganisationen und der 
verwandten Organisationen um die Erhöhung des Anteils der 
Frauen an Stellen des Höheren Dienstes und der oheren und 
obersten Rangebenen zu unterstötzen, indem sie insbesondere 
für herausgehobene Führungs- und Leitungspositionen mehr 
weiblicbe Bewerber finden und nominieren, mehr Frauen 
ermutigen, sich um freie SteHen zu bewerben und gegebe
nenfalls an den einzelstaatlichen Auswahlwetthewerben 
teilzunehmen, und indem sie nationale Listen weiblicber 
Bewerber aufsteHen und fortschreiben und diese den Ver
einten Nationen, den Sonderorganisationen und den ihnen 
verwandten Organisationen zur Verfügung steHen; 

11. RECHTSPFLEGE IM SEKRETARIAT 

1. bedauert, daß der in ihrer Resolution 45/239 B 
angeforderte Bericht über die Rechtspflege im Sekretariat der 
Generalversammlung auf ihrer siebenundvierzigsten Tagung 
nicht vorgelegt wurde; 

2. betont die Wichtigkeit einer gerechten, transparenten, 
einfachen, unparteiischen und effizienten sekretariatsinternen 
Rechtspflege; 

3. ersucht den Generalsekretär, aufgrund des in ihrer 
Resolution 45/239 B enthaltenen Ersuchens eine umfassende 
Ühelprllfung des Rechtspflegesystems vorzunehmen und 
dabei gegebenenfalls im Benehmen mit den Personalver
tretern die von den Mitgliedstaaten während der fünfundvier
zigsten Tagung der Generalversamm1ung gemachten kon-

kreten Vorschläge zur Verbesserung des Systems zu herllck
sichtigen und der Versamm1ung spätestens auf ihrer neun
undvierzigsten Tagung einen Bericht darllber vorzulegen, der 
unter anderem auch Angahen über die den Mitgliedstaaten 
dmch das System entstehenden Kosten enthält; 

4. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den vom 
Genera1sekretär am 29. Oktober 1992 herausgegebenen 
Leitsätzen, Richtlinien und Verfahren4! betreffend die 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Sekretariat, 
einschließlich deIjenigen, mit denen erreicht werden soll, daß 
die Arbeitsbeziehungen in den Vereinten Nationen frei von 
sexueHer Belästigung sind; 

5. ermutigt den Generalsekretär, diese Leitsätze, Richt
linien und Verfahren vol1inhaltlich anzuwenden und erforder
licbenfalls zu verbessern; 

ID. BERIClITERSTATIUNG 

1. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm1ung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen umfassenden 
Bericht über die Anwendung aller Bestimmungen dieser 
Resolution vorzulegen; 

2. ersucht den Generalsekretär atjßerdem, ab 30. Juni 
1993 wieder jährlich das Verzeichnis der Sekretariatshedien
steten zu veröffentlichen; 

IV. ÄNDERUNGEN DFS PERsONALSTATUTS 

Kenntnis nelunend von den Berichten des Generalsekretärs 
über Änderungen des Persona1statuts der Vereinten Natio
nen42

, 

billigt die in der Anlage zu dieser Resolution enthaltenen 
Änderungen des Persona1statuts der Vereinten Nationen. 

ANLAGE 

98. Plenarsilzung 
8. April 1993 

Änderungen des Persona1statots der VereJnten Nationen 

Artikel 3.2, Buchstaben a), b) und d) 

Die bisherige Fassung ist durch folgenden Worllaut zu 
ersetzen: 

"a) Der Generalsekretär legt die Modalitäten und Bedin
gungen für die Gewährung einer Erziehungsbeihilfe an einen 
Bediensteten fest, der seinen Dienst außer halb des Landes 
versieht, das anerkanntermaßen sein Heimatstaat ist, und 
dessen unterhaltherechtigtes Kind vo11zeitlich eine Schule, 
Universität oder ähnliche Bildungseinrichtung besucht, die 
nach Auffassung des Generalsekretärs dem Kind die Wieder
anpassung im anerkannten Heimatstaat des Bediensteten 
erleichtern wird. Die Beihilfe für das Kind wird bis zum 
Ende des vierten Studienjahrs des postse(amdären Bildungs
wegs oder bis zur Erlangung des ersten anerkannten akade
miscben Grads gezahlt, wenn dies früher ist. Die Höbe der 
Beihilfe pro Schuljahr und Kind beträgt 75 Prozent der 
tatsächlich entstandenen herllcksichtigungsfähigen Erzie
hungskosten, bis zu einem von der Genera1versamm1ung 
genehmigten Höchstbetrag. Außerdem können einmal in 
jedem Schuljahr die Kosten für die Hin- und Rückreise 
zwischen der Bildungseinrichmng nnd dem Dienstort gezahlt 
werden; im Falle von Bediensteten, die ihren Dienst an 
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bestimmten Dienstorten versehen, an denen es keine Schulen 
gibt, die Untenicht in der Sprache beziehungsweise nach der 
kulturellen Überlieferung erteilen, die der Bedienstete fIIr 
seine Kinder wünscht, können diese Reisekosten in dem 
Jahr, in dem der Bedienstete keinen Anspruch auf Heimatur
laub hat, zweimal gezahlt werden. Die Reise hat auf einer 
vom Generalsekretär genehmigten Wegstrecke zu erfolgen, 
wobei der gezahlte Betrag die Reisekosten zwischen Heimat
staat und Dienstort nicht übersteigen darf. 

b) Der Generalsekretär legt außerdem die Modalitäten 
und Bedingungen fest, unter denen an bestimmten Dienst
orten ein zusätzlicher Betrag von 100 Prozent der Internats
kosten fIIr Kinder, die eine Grund- oder Sekundarschule 
besuchen, gezahlt werden kann, bis zu einem von der 
Generalversammlung genehmigten Höchstbetrag. 

tl) Der Generalsekretär legt außerdem die Modalitäten 
und Bedingungen fIIr die Gewährung einer Erziehungs
beibilfe an einen Bediensteten fest, dessen Kind aufgrund 
einer körperlicben oder geistigen Behinderung nicht in der 
Lage ist, eine normale Bildungseinrichtong zu besuchen und 
deshalb Sonderunterricht beziehungsweise eine Sonderaus
bildung benötigt, die es auf die volle Eingliederung in die 
Gesellschaft vorbereitet, oder das beim Besuch einer norma
len Bildungseinrichtung Sonderuntenicht oder eine Sonder
ausbildung benötigt, die ihm hilft, die Behinderung zu über
winden. Die Höhe dieser Beihilfe beträgt fIIr jedes behinder
te Kind 100 Prozent der tatsächlich entstandenen Erziehungs
kosten, bis zu einem von der Generalversammlung geneh
migten Höchstbetrag. " 

Artikel 3.3, Buchstabe b) iii) 

Die bisherige Fassung ist durch folgenden Wortlaut zu 
ersetzen: 

"üi) Der Generalsekretär bestimmt, welche der in den 
Ziffern i) und ii) aufgeführten Personalabgabetabellen 
fIIr die Gruppen von Bediensteten gelten, deren 
Gehaltssätze nach Anhang I Ziffer 5 dieses Statuts 
festgesetzt werden;". 

Artikel 3.4, Buchstaben a) und d) 

Die bisherige Fassung ist durch folgenden Wortlaut zu 
ersetzen: 

"a) Bedienstete, deren Gehaltssätze in Anhang I Ziffern I 
nnd 3 dieses Statuts ausgewiesen sind, haben Anspruch auf 
eine Unterha1tsberechtigtenzu1age fIIr ein unterhaltsberechtig
tes Kind, fIIr ein behindertes Kind und fIIr einen Unterha1ts
berechtigten zweiten Grades zu den von der Generalver
sammlung genehmigten Sätzen wie folgt: 

i) Der Bedienstete erhält eine Zulage fIIr jedes unter
haltsberechtigte Kind, wobei diese fIIr das erste 
unterhaltsberechtigte Kind nicht gezahlt wird, wenn 
der Bedienstete keinen unterhaltsberechtigten Ehegat
ten hat; der Bedienstete hat in einem solchen Fall An
spruch auf Anwendung des Personalabgabesatzes fIIr 
Bedienstete mit unterhaltsberechtigten Familienange
hörigen nach Artikel 3.3 Buchstabe b) i); 

ii) Bedienstete mit behinderten Kindern erhalten eine 
Sonderzulage. Hat der Bedienstete jedoch keinen 
unterhaltsberechtigten Ehegatten und hat er Anspruch 

auf Anwendung des Personalabgabesatzes fIIr Bedien
stete mit unterhaltsberechtigten Familienangehörigen 
nach Artikel 3.3 Buchstabe b) i) in bezog auf ein 
behindertes Kind, so ist die Zulage dieselbe wie die 
fIIr ein unterha1tsberechtigtes Kind nach Ziffer i); 

iii) Hat der Bedienstete keinen unterhaltsberechtigten 
Ehegatten, wird fIIr unterhaltsberechtigte IDtern oder 
Geschwister eine einmalige jährliche Zulage für 
Unterhaltsberechtigte zweiten Grades gezahlt 

tl) Bedienstete, deren Gehaltssätze vom Generalsekretär 
nach Anhang I Ziffer 5 oder 6 dieses Statots festgelegt 
werden, haben Anspruch auf Unterhaltsberechtigtenzulagen 
zu Sätzen und zu Bedingungen, die vom Generalsekretär 
unter gebührender Berücksichtigung der Verhältnisse am 
jeweiligen Dienstort des Betreffenden bestimmt werden;" 

Anhang I zum Personalstotut 

Die Ziffern 1-10 sind durch folgenden Wortlaut zu 
ersetzen: 

"1. Der Generalsekretär setzt das Gehalt des Administrators 
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen und die 
Gehälter der Bediensteten der Vereinten Nationen in der 
Rangebene Erster Direktor (0-2) sowie in den oberen und 
obersten Rangebenen fest, in Übereinstimmung mit den von 
der Generalversammlung festgesetzten Beträgen und nach 
Maßgabe des in Artikel 33 des Personalstatuts vorgesehenen 
Personalabgabescbemas und, soweit anwendbar, des Kauf
kraftausgleichs' Bei sonst gegebener Anspruchsberechtigung 
erhalten sie die Zulagen, die den Bediensteten allgemein 
gewährt werden. 

2. Der Generalsekretär ist ermächtigt, bei Vorliegen einer 
entsprecbenden Begründung undloder geeigneter Nachweise 
Bediensteten in der Rangebene Erster Direktor sowie in den 
oberen und obersten Rangebenen Zusatzzahlungen zur 
Erstatumg besonderer Kosten zu leisten, die ihnen bei der 
Wahrnehmung der ihnen vom Generalsekretär übertragenen 
Anfgaben entstanden sind, soweit dies im Interesse der 
Organisation liegt und die Kosten angemessen sind Unter 
vergleichharen Umständen können solche ZusatzzAhlungen 
auch an die Leiter von nicht am Amtssitz angesiedelten 
Dienststellen geleistet werden. Der für solcbe Zahlnngen 
insgesamt vorgesehene Höchstbetrag wird von der General
versammlung im Programmh8 !!shaltsplan festgelegt, 

3. Vorbehaltlich Ziffer 5 dieses Anhangs gelten fIIr die 
Bediensteten des Höheren Dienstes und die Bediensteten der 
oberen und obersten Rangebenen die in diesem Anhang 
ausgewiesenen Geha1tstabellen und Kaufkraftausgleichs
tabellen. 

4. Bei zufriedenstellender Leistung werden in den in 
Ziffer 3 dieses Anhangs genannten Besoldungsgruppen 
jährlich Gehaltssteigerungsbeträge gewährt, mit der Maßga
be, daß die Steigerungsbeträge ab Stufe XII in der Besol
dungsgruppe Verwaltungsassessor (P-2), ab Stufe XIV in der 
Besoldungsgruppe Verwaltungsrat (P-3), ab Stufe XIII in der 
Besoldungsgruppe Verwaltungsoberrat (P4), ab Stufe XI in 
der Besoldungsgruppe Verwaltungsdirektor (P-5) und ab 
Stufe V in der Besoldungsgruppe Leitender Direktor (0-1) 
nach jeweils zwei Jahren gewährt werden. Der Genera1sekre
tär ist ermächtigt, bei Bediensteten, die der geographischen 



Verteilung unterliegen und die nachweislich über ausreichen
de Kenntnisse einer zweiten Amtssprache der Vereinten 
Nationen verfilgen, den zeitlichen Abstand zwischen der 
Gewährung der Gehaltssteigerungsbeträge auf zehn bezie
hungsweise zwanzig Monate zu verriogeru. 

S. Der Generalsekretlir bestimmt die Gehaltssätze für 
Personal, das speziell für kurzfristige Missionen, Kon
ferenzen oder andere kurzfristige Dienste eingestellt wird, für 
Berater, für Felddienstpersonal und für andere Sachver
ständige für technische Hilfe. 

6. Der Generalsekretlir bestimmt die Gehaltssätze für 
Bedienstete in der Lautbahngruppe Allgemeiner Dienst und 
verwandte Laofhahngruppen, in der Regel auf der Grundlage 
der besten örtlichen Beschäftigungsbedingungen am Sitz der 
betreffenden Dienststelle der Vereinten Nationen; dabei kann 
der Generalsekretlir, wo er es für angezeigt hält, Regeln und 
Höchstgehälter für die Zahlung einer Zulage für Nichtorts
kräfte an Bedienstete des Allgemeinen Dienstes festlegen, 
die von außerhalb des Dienstortbereichs rekrutiert werden. 

7. Der Generalsekretlir legt die Regeln fest, nach denen 
Bediensteten der Lautbahngruppe Allgemeiner Dienst, die 
eine entsprechende Prüfung bestehen und die eine fort
dauernde Beherrschung von zwei oder mehr Amtssprachen 
nachweisen können, eine Sprachenzulage gezahlt werden 
kann. 

8. Um an den verschiedenen Dienstorten einen gleichwer
tigen Lebensstandard zu gewährleisten, kann der Genera1-
sekretlir die in den Ziffern 1 und 3 dieses Anhangs bestimm
ten Grundgehälter durch Anwendung eines nichtrohegehalts
flihigen Kaufkraftausgleichs unter Zugrundelegung der 
Lebenshaltungskosten, des Lebensstandards und damit 
zusammenhängender Faktoren an dem betreffenden Dienstort 
im Vergleich zu New York anpassen. Dieser Kaufkraftaus
gleich unterliegt nicht der Personalabgabe. 

9. Für Zeiten unerlaubten Fernbleibens vom Dienst wird 
den Bediensteten kein Gehalt gezahlt, es sei denn, das 
Fernbleiben ist unverschuldet oder es liegt ein ärztliches 
Krankheitsattest vor. tI 

471234. Flnauziemng der BeobachtermIssIon der Ver
einten Nationen in EI Salvador 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Beriehts des Generalsekretlirs über 
die F"manzierung der Beobachtermission der Vereinten Natio
nen in EI Salvador43 und des entsprechenden Berichts des 
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen44, 

eingedenk der Resolution 693 (1991) des Sicherheitsrats 
vom 20. Mai 1991, mit der der Rat die Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in EI Salvador eingerichtet bat, und 
der Ratsresolution 729 (1992) vom 14. Januar 1992, mit der 
der Rat beschloß, das Mandat der Beobachtermission zu ver
llingern und zu erweitern, sowie der danach verabschiedeten 
Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Mission 
verllingert bat, zuletzt Resolution 832 (1993) vom 27. Mai 
1993, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46J24O vom 22. Mai 
1992, in der sie grundslltzlich beschloß, daß die Sonderkon
ten für die Beobachtermission der Vereinten Nationen in 

EI Salvador und die Beobachtergruppe der Vereinten 
Nationen in ZentraIamerika zusammengelegt würden, 

Kenntnis nehmend von dem derzeitigen Stand des gemein
samen Sonderkontos für die Beobachtermission der Ver
einten Nationen in EI Salvador und die Beobachtergruppe 
der Vereinten Nationen in ZentraIamerika, 

erneUl erkliJrend, daß es sich bei den Kosten der Be
obachtermission um Ausgaben der Organisation handelt, die 
gemäß Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Natio
nen von den Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihre früheren Beschlüsse, wonach zur 
Deckung der Ausgaben der Beobachtermission ein anderes 
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben 
des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BerUckslchtigung der Tatsache, daß die wirtscbaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistong verhältnismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der 
Generalversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson
deren Verantwortong der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherbeitsrats sind, für die Finanzierung solcher Einsätze, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Beobach
termission mit den erfonlerlichen Fmanzmitteln auszustatten, 
damit sie ihren Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolu
tionen des Sicherheitsrats nachkommen kann, 

mit dem Ausdruck Ihrer Besorgnis über die Finanzlage der 
Beobachtermission infolge der verspäteten Entrichtung der 
veranlagten Beiträge durch die Mitgliedstaaten, insbesondere 
der Mitgliedstaaten mit Zahlungsrückständen, 

sowie mit dem Ausdruck Ihrer Besorgnis über die Ver
zögerungen bei der Vorlage von Haushaltsdokumenten bis 
lange nach Beginn der Fmanzperiode der Beobachtermission, 
was zu den finanziellen Schwierigkeiten der Mission bei
getragen bat, 

I. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltongs- und 
Haushaltsfragen44 an, vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution, und hilligt ausnahmsweise die in der Anlage zu 
dieser Resolution entbaltenen Sondetregelungen für die 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in EI Salvador 
bezüglieh der Anwendung des Artikels IV der Finanz
ordnung der Vereinten Nationen, wonach Mittelbewilligun
gen, die zur Begleichung von Verbindlicbkeiten gegenüber 
Regierungen erforderlich sind, die Kontingente und/oder 
logistische Unterstützung für die Beobachtermission bereit
stellen, über den in Artikel 4.3 und Artikel 4.4 der Finanz
ordnung festgesetzten Zeitraum hinaus verfilgbar bleiben; 

2. ersucht den Genera1sekretlir, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß die Beobachtermission 
so effizient und sparsam wie möglich verwalter wird, ihre 
Leitung zu verbessern und in seinen Bericht, den er der 
Genera1versammlung zu diesem Gegenstand unterbreitet, 
Informationen über die diesbezüglich unternommenen 
Schritte aufzunehmen; 

3. nimmt Kenntnis von den noch zu entrichtenden Pflicht
beiträgen und von dem die laufenden Kosten betreffenden 



Nettodefizit des gemeinsamen Sonderkontos für die Beob
achtermission der Vereinten Nationen in Ei Salvadorund die 
Beobachtergruppe der Vereinten Nationen in ZentraIamerika; 

4. bittet alle Mitgliedstaaten nachdrUcklich, ihre veran
lagten Beiträge an das Sonderkonto schneller zu entrichten, 
damit sie umgehend und in voller Höhe bereitstehen; 

5. beschließt, in Übereinstimmung mit der Empfehlung 
in Ziffer 40 des Berichts des Beratenden Ausschusses für 
den Einsatz der Mission während des Zeitraums vom I. Juni 
bis 30. November 1993 auf dem Sonderkonto einen Betrag 
von 18 Millionen US-DoUsr brutto (16.324.000 Dollar netto) 
bereitzustellen; 

6. beschließt tl14fJerdem als Ad-hoc-Regelung, den Betrag 
von 18 Millionen DoUsr brutto (16.324.000 Dollar netto) für 
den oben genannten Zeitraum auf die Mitgliedstaaten ent
sprechend der Zusammensetzung der Gruppen anfzuteilen, 
die in den Ziffern 3 und 4 der Resolution 43/232 der 
Generalversammlung vom I. März 1989 festgelegt und von 
der Versammlung in ihren Resolutionen 44/192 B vom 
21. Dezember 1989, 45/267 vom 21. Juni 1991, 46/198 A 
vom 20. Dezember 1991 und 47/218 A vom 23. Dezember 
1992 geändert worden ist, und dehei die in Versamm1ungs
resolution 46/221 A vom 20. Dezember 1991 und Versamm
lungsbeschluß 47/456 vom 23. Dezember 1992 entbaltene 
Beitragstabelle zu berücksicbtigen; 

7. beschUeßt ferner, daß in Übereinstimmung mit ihrer 
Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige 
Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds aus 
den für die Beobachtermission gebi1ligten veranschlagten 
Einnahmen aus der PersonaJabgabe in Höhe von 
1.676.000 Dollar für den Zeitraum vom I. Juni bis 30. No
vember 1993 auf die anteiligen Beiträge der Mitgliedstaaten 
nach Ziffer 6 anzurechnen ist; 

8. wiederholt ihren Beschluß in Ziffer 9 ihrer Resolu
tion 47/223 vom 16. März 1993; 

9. stellt fest, daß in Anbetracht des Ablaufs des Mandat 
der Beobachtergruppe der Vereinten Nationen in Zentral
amerika um 17. Januar 1992 die geschätzten Nettokosten der 
Beobachtergruppe revidiert werden, damit sie den abschlie
ßend verbuchten Ausgaben entsprechen, und daß die finan
ziellen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten für die Gruppe 
entsprechend angepaßt werden; 

10. beschließt, daß nacb Ziffer 9 ihrer Resolution 47/223 
die noch verbleibenden, nicht verbrauchten Mittel der Beob
achtergruppe im Anschluß an die oben erwähnte Revision 
der geschätzten Nettokosten zunächst auf die veranlagten 
Beiträge der Mitgliedstaaten für den laufenden Mandats
zeitnmm der Beobachtermission angerechnet werden, mit der 
Maßgabe, daß 

a) diejenigen Mitgliedstaaten, deren Zahlungen für die 
Beobachtergruppe geringer sind als ihre angepaßten Verbind
lichkeiten, die noch unbeglichenen veranlagten Beiträge an 
die Gruppe entrichten; 

b) diejenigen Mitgliedstaaten, deren Zahlungen für die 
Beobachtergruppe höher sind als ihre angepaßten Verbind
�ichkeiten' die Differenz in voller Höhe gutgeschrieben 
erhalten; 

11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
eine Aufstellung der für die Beobachtergruppe verbuchten 
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Ausgaben vorzulegen, um der Versammlung bei ihrem Be
schluß über die Anpassung der Verbindlichkeiten der Mit
gliedstaaten nach Ziffer 9 behi1tlich zu sein; 

12. beschließt, daß der jeweilige Anteil der Mitglied
staaten an den nicht verbrauchten Mitteln für den Zeitnmm 
vom I. Juni bis 30. November 1993 in Höhe von 
1.813.985 Dollar im Sonderkonto auf den nach Ziffer 6 auf 
die Mitgliedstaaten aufgeteilten Betrag angerechnet wird; 

13. ermiJchtigt den Generalsekretär, für den FalI, daß der 
Sicherheitsrat beschließen sollte, die Mission über den 30. No
vember 1993 hinaus fortbestehen zu lassen, für den Einsatz 
der Beobachtermission für den Zeitnmm vom I. Dezember 
1993 bis 31. März 1994 Verpflichtungen bis zu einem 
Höchstbetrag von 3 Millionen DoUsr brutto (2.720.000 Dol
lar netto) pro Monat einzugehen, vorbehaltlich der zuvor 
eingeholten Zustimmung des Beratenden Ausschusses zu der 
tatsächlichen Höhe der Verptlichtungen, die für den Zeit
raum nach dem 30. November 1993 einzugehen sind, wobei 
der genannte Betrag nach dem in dieser Resolution festge
legten Schema auf die Mitgliedstaaten aufzuteilen ist; 

14. enucht den Beratenden Ausschuß, der General
versnmmiung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über die 
im Hinblick auf Ziffer 13 getroffenen Maßnahmen Bericht 
zu erstatten; 

15. enucht in diesem Zusammenhang den Generalsekre
tär, der Generalversammlung bis spätestens 8. Februar 1994 
Haushaltsvoranschläge vorzulegen, einschließlich der revi
dierten Voranschllige für den Zeitnmm nach dem 30. No
vember 1993, um den der Sicherheitsrat gegebenenfalIs be
schließt, das Mandat der Beobachtermission zu verlängern; 

16. beschließt, die Beiträge Andorras, Eritreas, der 
ehemaIigenjugoslawischen Republik Makedonien, Monacos, 
der Slowakei und der Tschechischen Republik für die Be
obachtermission gemäß den von der Generalversammlung 
auf ihrer achtondvierzigsten Tagung zu beschließenden 
Beitragssätzen für diese Mitgliedstaaten festzusetzen; 

17. bittet die in Ziffer 16 genannten nenen Mitglied
staaten, Vorauszahlungen auf ihre noch festzusetzenden 
Ptlichtbeiträge zu entrichten; 

18. bittet um freiwillige Beiträge für die Beobachter
mission in Form von Barzahlungen sowie in Form von für 
den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleiston
gen, die je nach Bedarf entsprechend dem von der General
versammlung in ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezem
ber 1988, 44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 45/258 
vom 3. Mai 1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind. 

ANLAGE 

llO. Plenarsitzung 
14. September 1993 

Sonderregeltmgen betreffend die Anwendung von 
ArtIkel IV der FInanzordnung der Vereinten Nationen 

1. Am Ende des in Artikel 4.3 vorgesehenen Zwölfmonats
zeitraums werden alle nicht abgewickelten Verpflichtungen 
der jeweiligen Haushaltsperiode in bezug auf Lieferungen 
und Leistungen der Regierungen, für die Forderungen einge
gangen sind beziehungsweise feste Erstattungssätze gelten, 
den Verbindlichkeiten zugeföhrt; diese Verbindlichkeiten 
werden auf dem Sonderkonto so lange verbucht, bis die 
Zahlung erfolgt ist; 
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2. a) Alle sonstigen nicht abgewickelten Verpflichtungen 
der jeweiligen Haushaltsperiode gegenüber Regierungen aus 
Liefernngen und Leistnngen sowie andere Verpflichtungen 
gegenüber Regierungen, fiIr die die entsprechenden Forde
rungen noch nicht eingegangen sind, gelten nach Ablauf des 
in Artikel 4.3 vorgesehenen Zwölfmonatszeitraums fiIr einen 
zusätzlichen Zeitraum von vier Jahren weiter; 

b) Wllhrend dieses Vierjabreszeitraums eingehende 
Forderungen werden gegebenenfalls wie in Ziffer I vor
gesehen behandelt; 

c) Am Ende des zusätzlichen Vierjabreszeitraums werden 
alle nicht abgewickelten Verpflichtungen annulliert, und der 
dann noch verbleibende Restbetrag etwaiger dafür verfügbar 
gehaltener Mittelbewillignngen verflillt 

47/235. FInanzIerung des Internationalen Gerichts znr 
Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 
1991 Im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jngo
slawien begangenen schweren VerstlIße gegen 
das bUDlllJlitlire Völkerrecht 

Die Generalversammlung, 

nach Behtmtllung der Resolution 808 (1993) des Si
cherheitsrats vom 22. Februar 1993 über die Schaffung des 
Internationalen Gerichts zur Vert'olgung der Verantwortlichen 
fiIr die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugo
slawien begangenen schweren Verstöße gegen das humanitä
re Völkerrecht und der Ratsresolution 827 (1993) vom 
25. Mai 1993, mit der der Rat das Statut des Internationalen 
Gerichts verabschiedet hat, 

sowie nach Behtmtllung der Mitteilung des Sekretariats 
über die Fmanzierung des Internationalen Gericbts" und 
des Berichts des Beratenden Ausschusses fiIr Verwaltungs
und Hausbaltsfragen"', 

lUIler Berfickslchtlgung der von den Mitgliedstaaten im 
FOnften Ausschuß zum Ausdruck gebrachten Auffassungen, 

1. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses fiIr Verwaltnngs- und 
Haushaltsfragen46 an; 

2. bekriJftigt im Kontext der Resolution 827 (1993) des 
Sicherheitsmts und in bezog auf die Finanzierung des inter
nationalen Gerichts zur Verfolgung der Verantwortlichen fiIr 
die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien 
begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht die in Artikel 17 der Charta der Vereinten 
Nationen niedetgelegte Rolle der Generalversammlung als 
das Organ zur Prüfung und Genehtnigung des Haushaltsplans 
der Organisation sowie zur Aufteilung der Ausgabenlast der 
Vereinten Nationen auf die Mitgliedstaaten; 

3. verleiht Ihrer Besorgnis dariiber Ausdruck, daß bei 
dem Rat, den das Sekretariat dem Sicherheitsmt hinsichtlich 
der Fmanziernngsweise des Internationalen Gerichts erteilt 
hat, die Rolle der Generalversammlung nach Artikel 17 der 
Charta nicht beachtet wurde; 

4. ersucht den Präsidenten der Generalversamm1ung, 
dem Präsidenten des Sicherheitsrats diese Resolution zur 
Kenntnis zu bringen; 

5. schließt sich der Empfehlung des Beratenden Aus
schusses an, der Generalsekretär möge ermächtigt werden, 
VerpfIichtungen bis zu einem Höchstbetmg von 

500.000 US-Dollar einzugehen, um die Mittel bereitzustellen, 
die das Internationale Gericht fiIr seine ersten Tätigkeiten 
unmittelbar und dringend benötigt; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
im Laufe der achtnndvierzigsten Tagnng und vor dem 
31. Dezember 1993 getrennt von dem Entwurf des Pro
grammhaushaltsplans fiIr den Zweijabreszeitraum 1994-1995 
detaillierte Kostenvomnsch1lige fiIr das Internationale Gericht 
vorzulegen, die aus veranlagten Beiträgen finanziert werden 
sollen, und die Tätigkeit des Internationalen Gerichts bis zu 
einem endgültigen Beschluß über die Art der Aufteilung der 
Kosten des Gerichts aus einem gesonderten Konto anßeihaJb 
des ordentlichen Haushalts zu finanzieren; 

7. bittet die Mitgliedstaaten und andere interessierte 
Stellen um freiwillige Beiträge fiIr das Internationale Gericht 
in FOIDl von Barzahlungen sowie in Fonn von fiIr den 
Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen; 

8. beschließt, in den Entwurf der Tagesordnung fiIr ihre 
achtnndvierzigste Tagnng den Punkt ''Fmanziernng des 
Internationalen Gerichts zur Verfolgung der Verantwortlichen 
fiIr die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugo
slawien begangenen schweren Verstöße gegen das humanitä
re Völkerrecht" anfzunehmen. 

1I O. Plenarsitzung 
14. September 1993 

471'1:36. FIrumzIeruug der Frledenstruppe der Vereinten 
Nationen In Zypern 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Friedenstruppe der Vereinten Nationen 
in Zypern47 sowie des entsprechenden Berichts des Beraten
den Ausschusses fiIr Verwaltungs- und Haushaltsfragen", 

eingedenk der Resolution 186 (1964) des Sicherheitsmts 
vom 4. März 1964, mit welcher der Rat die Friedeustruppe 
der Vereinten Nationen in Zypern eingerichtet hat, und der 
danach verabschiedeten Resolutionen, mit denen der Rat das 
Mandat der Truppe verlängert hat, zuletzt Resolution 839 
(1993) vom 11. Juni 1993, 

In der Erwligung, daß zur Deckung der Ausgaben der 
Truppe ab 16. Juni 1993 ein anderes Verfahren anzuwenden 
ist als zur Deckung der Ausgaben des ordentlichen Haushalts 
der Vereinten Nationen, 

unter Berficksichtlgung der Tatsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der 
Generalversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson
deren Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsmts sind, fiIr die Finanzierung solcher Einsätze, 

mit Genugtuung feststellend, daß bestimmte Regierungen 
freiwillige Beiträge an die Truppe entrichtet haben, 

im HInbUck darauf, daß die freiwilligen Beiträge nicht aus
gereicht haben, um die gesamten Kosten des Einsatzes zu 
decken, einschließlich der Kosten, die den truppenstellenden 
Staaten vor dem 16. Juni 1993 entstanden sind, und mit Be
dauern darüber, daß den verschiedenen Aufrufen zu freiwil-



ligen Beiträgen, namentlich dem Aufruf in Abschnitt IV der 9. beschlWJt ferner als Ad-hoc-Regelung, den Betrag 
Resolution 471218 A der Generalversammlung vom 23. De- von 8.771.000 Dollarbrutto (8.443.000 Dollar netto) fIlqlen 
zember 1992, nicht entsprechend nachgekommen wurde, oben genannten Zeitraum auf die Mitgliedstaaten entspre

in Anerkennung der Anstrengungen, welche die Regie
rungen, die Kontingente fIlr die Truppe stellen, auch weiter
hin unternehmen, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Truppe mit 
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihr 
Mandat erfIlllen kann, 

1. bekriiftigt im Kontext von Ziffer 4 der Resolution 831 
(1993) des Sicherheitsrats vom 27. Mai 1993, worin sich der 
Rat mit der Frage der Fmanzierung der Friedenstruppe der 
Vereinten Nationen in Zypern befaßte, daß es aufgrund des 
Artikels 17 der Charta der Vereinten Nationen Aufgabe der 
Generalversamm1ung ist, den Haushalt der Organisation zu 
prüfen und zu billigen sowie ihre Kosten unter den Mitglied
staaten aufzuteilen; 

2. verleiht ihrer Besorgnis darIlber Ausdruck, daß bei 
dem Rat, den das Sekretariat dem Sicberheitsrat hinsichtlich 
der Finanzierungsweise der Truppe erteilt bat, die Rolle der 
Generalversammlung nach Artikel 17 der Charta nicht 
beachtet wurde; 

3. ersucht den Präsidenten der Generalversamm1ung, 
dem Präsidenten des Sicherheitsrats diese Resolution zur 
Kenntnis zu bringen; 

4. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses fIlr Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen48 an; 

5. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderlicbe zu 
veranlaSsen, um unter anderem in Übereinstimmung mit den 
Bemerkungen und Empfehlungen des Beratenden Ausschus
ses sicherzustellen, daß die Truppe so effizient und sparsam 
wie möglich verwaltet wird, ihre Verwaltung zu verbessern 
und in seinen Bericht, den er der Generalversammlung zu 
diesem Gegenstand unterbreitet, Informationen über die in 
dieser Hinsicht unternommenen Schritte aufzunehmen; 

6. bittet alle Mitgliedstaaten nachdrlickllch, alles zu tun, 
um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beiträge fIlr die 
Truppe umgehend und vollständig entrichtet werden; 

7. beschließt, daß die nicht aus freiwilligen Beiträgen 
gedeckten Kosten der Truppe fIlr den am 16. Juni 1993 
beginnenden Zeitraum als Ausgaben der Organisation 
behandelt werden sollen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 der 
Charta von den Mitgliedstaaten zu tragen sind; 

8. beschließt außerdem, den Betrag von 
8.771.000 US-Dollar brutto (8.443.000 Dollar netto) fIlr den 
Zeitraum vom 16. Juni bis 15. Dezember 1993 bereitzustel
len und ersucht somit den Genera1sekretär, gemäß Ziffer 29 
seines Berichts" ein Sonderkontu fIlr die Friedenstruppe der 
Vereinten Nationen in Zypern einzurichten; 

chend der Zusammensetzung der Gruppen aufzuteilen, die in 
den Ziffern 3 und 4 der Resolution 431232 der Generalver
samm1ung vom 1. März 1989 festgelegt und von der Ver
samm1ung in ihren Resolutionen 44/192 B vom 21. Dezem
ber 1989, 451269 vom 27. August 1991, 46/198 A vom 
20. Dezember 1991 und 471218 A vom 23. Dezember 1992 
geändert worden ist, und dabei die in Versamm1ungsresolu
tion 46/221 A vom 20. Dezember 1991 und Versamm1ungs
beschluß 47/456 vom 23. Dezember 1992 enthaltene Bei
tragstabelle zu berücksichtigen; 

10. beschließt, daß in Übereinstimmung mit ihrer Resolu
tion 973 (Xl vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Gutha
ben der Mitgliedstaaten im Steuerausgleicbsfonds aus den fIlr 
die Truppe gebilligten veranschlagten Einnahmen aus der 
Persona1abgabe in Höhe von 328.000 Dollar fIlr den Zeit
raum vom 16. Juni bis 15. Dezember 1993 auf die anteiligen 
Beiträge der Mitgliedstaaten nach Ziffer 9 anzurechnen ist; 

11. beschließt, die Beiträge Andorras, Eritreas, der 
ehema1igenjugoslawischen Republik Makedonien, Monacos, 
der Slowakei und der Tscbecbischen Republik fIlr die 
Truppe in Übereinstimmung mit den von der Generalver
samm1ung auf ihrer acbnmdvierzigsten Tagung zu beschlie
ßenden Beitragssätzen fIlr diese Mitgliedstaaten festzusetzen; 

12. bittet die in Ziffer 11 genannten nenen Mitglied
staaten, Vorauszablungen auf ihre noch festzusetzenden 
Pflicbtbeiträge ZU entrichten; 

13. bittet um freiwillige Beiträge zu der Truppe in Form 
von Barzablungen sowie in Form von fIlr den General
sekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je 
nach Bedarf entsprechend dem von der Generalversammlung 
in ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 
44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 45/258 vom 3. Mai 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

14. beschließt, das vor dem 16. Juni 1993 fIlr die Truppe 
eingerichtete Konto gesondert weiterzufilhren, bittet die Mit
gliedstaaten, freiwillige Beiträge auf dieses Konto zu entrich
ten und ersucht in diesem Zusammenhang den Generalsekre
tär, verstärkt zu freiwilligen Beiträgen fIlr dieses Konto auf
zurufen; 

15. ersucht den Generalsekretär, unter Berücksichtigung 
der Freiwilligkeit der Fmanzierung der Truppe vor dem 
16. Juni 1993 spätestens bis 31. Januar 1994 über den Stand 
des in Ziffer 14 genannten Kontos Bericht zu erstatten; 

16. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Friedenstrup
pe der Vereinten Nationen in Zypern" in den Entwurf der 
Tagesordnung ihrer acbnmdvierzigsten Tagung aufzunehmen. 

110. Plenarsitzung 
14. September 1993 

ANMERKUNGEN . 

I Dom!t wird die Resolution 47/41 in Absclmitt vm des O{fitJeUen Protoko/Js der Genera/rIsnammlg. Siebenundvierzlg3fe Ta8W'g, BeUage 49 
(A/47/49). Vol. 1 zu Resolution 47/41 A. 

, A/47/916. 
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3 Siehe OjJlcial Records uf the General Assembly Forty-seventh Suston. Fifth Committee, 63. Sitzung, und Korrigendum. 
• A/471916/AddI. 

, A/471984. 

• Damit wird die Resolution 471208 In Abschnitt vm des Off/ziel/en Protolwlls der Generolve_g, Skbenundvknlgste Tagung, Beilage 49 
(A/47/49). Vol. I zu Resolution 471208 A. 

7 A/47/637/Add.1 und Korr.1. 

8 A/471987. 

, Damit wird die Resolution 47f200 In Abschnitt vm des 0jJlck1len Protolwlls der Generolve_g, Skbenundvknlgste Tagang, Beilage 49 
(A/47/49). Val. I zu Resolution 47/200 A. 

10 A/47n33/Add.1. 

11 A/471982. 

" Siehe A/471990. 

U Damit wird die Resolution 47/210 In Abschnitt vm des 0jJlck1len Protolwlls der Generolversomm/lUIg, Skbenundvknlgste Tagung, Beilage 49 
(A/47/49), Val. I zu Resolution 47/210 A. 

" A/47n4I1Add.1 und Korr.!. 
~ A/47/986. 

16 A/47/990. 

17 Damit wird die Resolution 47/212 In Absclmitt vm des Off/l.ielhm Protolwlls der Generalve_g. SkbelllUUlvknlgste Tagung, Beilage 49 
(A/47/49), Val. I zu Resolution 47/212 A . 

.. A/C.S/47188. 

" OjJlcial Records ufthe General Assemb/y, FOJ'/y·seventh Session. Supplement No. 7 (A/47n und Add.I-I7l, Dokument A/47nJAdd.1S. 

" A/C.5I47/92. 

21 Damit wird Resolution 47/218 in Abscbnitt vm des 0jJlck1len ProtolwUs der GeneroIve_g, Siebenundvknlgste Tagung, Beilage 49 
(A/47/49), Val. I zu Resolution 47/218 A. 

" Damit wird die Resolution 47/219 In Abscbnitt vm des OjJlckl/en ProtolwUs der Generalve_g, Siehe_nlgste Tagung. Beilage 49 
(A/47/49), Vol. 1 zu Resolution 47/219 A. 

23 A/C.5/47/62. 

24 0jJlcial Records ofthe General Assemb/y, Forty-seventh Session. Supplement No. 7 (A/47n mit Add.!-17), Dokument A/47nJAdd.13, ZIffem 13 
und 14. 

" A/47/556. 

'" A/47nSI. 
%1 A/47/900. 

" Siehe Resolution 46/221 A IDId Beschloß 47/456. 

" A/47188I1Add.1. 
30 A/471896. 

31 A/471969 nnd Korr.1. 

" A/47/985. 

" Siehe 0jJlcial Records ufthe General Assemb/y, FOJ'/y·seventh Session, Fifth Committee 13., 15. bis 17 .. 19. bis 22 .. 25 .. 28 .. 50. und 57. Sitzung 
und Korrigeutium. 

" Ebd .. 21. Sitzung und Korrigendum. 

" A/C.5I46/2, A/C.5I46/7. A/C.5I46/9, A/C.5I46/13, A/C.5/46/16, A/47/416, A/47/508, A/C.5I47/S, A/C.5/47/6, A/C.5I47I9, A/C.5I47/20 und 
Korr.I, A/C.5I47142 und Md. 1 und 2 und A/C.5/47143. 

" A/C.5I47114. 

:rT A/C.5I47/6. 

" A/C.5I47/9. 

" Siehe 0jJlck1/es ProwlwU der Generalversammlung, Elnundvienlgste Tagung, Beilage 49 (A/41149) . 
... A/47/S08. 

" ST/SGB/253, ST/Al/379 und ST/ICl1992I67. 

42 A/C.5/46/16 und A/C.S/47142 und Add. I und 2. 

43 A/47nSI/Add.1. 

.. A/471983. 

" A/47/1OO2. 
... A/47198O. 

" A/4711001. 
.. A/4711004. 
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A. WAHLEN UND ERNENNUNGEN 

471305. Ernennung von Mitgliedern des Beratenden Aussclmsses ftlr VerwaItnngs.. nnd 
Hausbaltsfragen 

c 
Auf ihrer 95. Plenarsitzung am 19. Januar 1993 ernannte die Generalversammlung auf der 

Grundlage des in der Mitteilung des Generalsekretärs enthaltenen Vorschlags! C1ive STIIT 
(Vereinigtes Königreich Grußbritannien und Nordirland) flIr eine am 19. Januar 1993 beginnende 
und am 31. Dezember 1993 endende Amtszeit zum Mitglied des Beratenden Ausschusses fiIr 
Verwaltungs- und Haushaltsfragen. 

Damit gehören dem Beratenden Ausschuß flIr Verwaltungs- und Haushaltsfragen folgende 
Mitglieder an: Ahmad Fathi AL-MASRI (Syrische Arabische Republik)··. Leonid Efimovich BIDNYI 
(Russische FlJderation)·. GerardBIRAUD (Frankreich)·"". KwakuDuaDANKWA (Ghana)··. Jorge 
Jose DUHALT VILLAR (Mexiko) •• ". Even FONTAINE 0Imz (Kuba)·. Tadanori lNOMATA 
(Japan)··"'. M'hand LADJOUZI (Algerien)·. Zoran LAzAREVIC (Jugoslawien)··. E. Bes1ey 
MAyCOCK (Barbados)'·. C.S.M. MsELLB (Vereinigte Republik Tansania) ••• Wolfgang MilNCH 
(Deutschlarui)··". Ranjit RAs (Indien)···. Linda S. SCHENWICK (Vereinigte Staaten von 
Amerika)·. C1ive STIIT (Vereinigtes KlJnigreich Großbritannien und Nordirlarui)· und Yu Mengjia 
(China)'''''. 

• Amtszeit bis 31. Dezember 1993. 
•• Amtszeit bis 31. Dezember 1994. 

••• Amtszek bis 31. Dezember 1995. 

47/306. Wahl von zwölf Mitgliedern des Welternlihrnngsrats 

B2 

Auf ihrer 102. Plenarsitzung am 6. Mai 1993 wählte die Generalversammlung auf der Grundlage 
des Wahlvorschlags des Wirtschafts- und Sozialrats" INDIEN fiIr eine am 6. Mai 1993 beginnende 
und am 31. Dezember 1995 endende Amtszeit zum Mitglied des WeJternährungsrnts. 

Damit gehören dem Welternährungsrat die folgenden secbsunddreißig Mitgliedstaaten an: 
ALBANIEN··. AUSTRALIEN·'" • BANGLADESCH*. BULGARIEN·. CHINA'. DEUTSCHLAND··. 
ECUADOR·". FRANKREICH···. GAMBIA·. GUATEMALA·"'. GUINEA-BISSAu*"' •• HONDURAS··. 
INDIEN··'. lNDONESIEN··. IRAN (isLAMISCHE REPUBLIK)···. ITALIBN*."'. JAPAN"*·. KANADA·. 
KENIA·. KOLUMBIEN·. LEsOTHO'. MExIKo· • NEPAL". NICARAGUA"'.. NIGERIA·'·. NORWE
GEN···. PERu"·. RUSSISCHE FÖDERATION·'. SWASn.AND*·. 'fBAILAND' •• TUNESIEN···. 
TüRKBI*. UGANDA··. UNGARN •• •• VERBINIGTE STAATEN VON AMBIuKA' und ZBNTRAL
AFRIKANISCHE REPUBLIK··. 

• Amtszeit bis 31. Dezember 1993. 
•• Amtszeit bis 31. Dezember 1994. 

••• Amtszeit bis 31. Dezember 1995. 

47/311. Ernennung von Mitgliedern des Konferenzausschnsses 

B' 

Auf ihrer 98. Plenarsitzung am 8. April 1993 oaIon die Generalversammlung Kenntnis von der 
durch ihren Präsidenten nach Absprache mit dem Vorsitzenden der Gruppe der afrikanischen 
Staaten vorgenommenen Ernennung' MAROKKOS und NIGERS flIr eine am 17. Februar 1993 
heginnende und am 31. Dezember 1995 endende Amtszeit zu Mitgliedern des Konferenzaus
schusses. 

Damit gehören dem Konferenzausschuß die folgenden einundzwanzig Mitgliedstaaten an: Cmul·. 
FIDscm"... FRANKREICH"'. GABUN·. GRENADA"''''·. HONDURAS··. IRAN (isLAMISCHE 
REPUBLIK)·". JAMAIKA··. JAPAN". JORDANIEN···. KENIA •• MAROKKO···. MOSAMBIK··. 
NIGER •••• ÖSTERRBICH** •• RUSSISCHE FÖDBRATION·. SENEGAL"'·. TüRKBI··. UNGARN··. 
VERE1N1GTE STAATEN VON AMERIKA'·· und ZYPBRN*. 

• Amtszeit bis 31. Dezember 1993. 
•• Amtszeit bis 31. Dezember 1994. 

••• Amtszeit bis 31. De_ 1995. 
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47/312. Ernennung eines Mitglieds des SonderaU&owbusses flir den Stand der Verwirklichung 
der Erkliirung iiber die Gewllhrong der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker 

B' 

Auf ihrer 95. Plenarsitzung am 19. Januar 1993 bestätigte die Generalversammlung die von 
ihrem Präsidenten nach Absprache mit den Vorsitzenden der Regionalgruppen vorgenommene 
Ernennung der TSCHECHISCHEN REPUBUK, mit sofortiger WITkung, zum Mitglied des Sondemus
schusses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder und Völker, um den freigewordenen Sitz der ehemaligen Tschechoslowakei 
zn besetzen7

• 

Damit gehören dem Sonderausschuß die folgenden fünfundzwanzig Mitgliedstaaten an: 
AFGHANISTAN, ÄnnoPlEN, BULGARIEN, CHILE, CHiNA, CöTE D'lvoIRE, FIDsCHI, GRENADA, 
INDIEN, INooNESIEN, IRAN (isLAMISCHE REPUBLIK), IRAK, JUGOSLAWIEN, KONGO, KUBA, MALl, 
PAPUA-NEUGUINEA, RUSSISCHE föDERATION, SIERRA LEONE, SYRISCHE ARABISCHE REpUBLIK, 
TRINIDAD UND TOBAGO, TSCHECHISCHE REPUBUK, TUNESIEN, VENEZUELA und VEREINIGTE 
Rl!PUBLIK T ANSANlA. 

47/313. Ernennung von Mitgliedern des Beitragsausschusses 

B' 

Auf ihrer 105. Plenarsitzung am 15. Juni 1993 ernannte die Generalversammlung aufgrund des 
in der Mitteilung des Generalsekretärs enthaltenen Vorschlags' Jorge Alberto OSELLA für eine am 
15. Juni 1993 beginnende und am 31. Dezember 1993 endende Amtszeit znm Mitglied des 
Beitmgsausschusses: 

Damit gehören dem Beitragsausschuß folgende Mitglieder an: Kenshiro AKIMOTO (Japan)**, 
Sayed Amjad ALl (Pakistan)·, Henrik AMNEUs (Schweden)', Sergio CHAPARRO RUIZ (Chile)·*·, 
Yuri Alexandrovich CHuLKov (Russische Flideration)*, Jorge Jose DUllALT VILLAR (Mexiko)·, 
David ETUKBT (Uganda)··, John D. Fox (Vereinigte Stanten von Amerlka)'*, Norma GoICOCHBA 
EsTENoz (Kuba)"**, Ion GoRTIZA (RumIInien)**, Peter GREGG (Australien)*·*, Tarak BEN 
HAMIDA (Tunesien)"', Imre KARBUCZKY (Ungarn)-., Vanu Gopala MENON (Singapur)·", Jorge 
Alberto OSELLA (Argentinien)', Mohamed Mabmoud ÜULD EL GHAourn (Mauretanien)""-, 
Dimitri RAws (Griechenltuuf)*··, Ugo SESSI (Italien). und WANG Liansheng (China)'. 

• AmIlIzcit bis 31. Dezember 1993. 
•• AmIlIzcit bis 31. Dezember 1994. 

••• AmIlIzcit bis 31. Dezember 1995. 

47/318. Wahl eines Mitglieds des Verwaltungsrats des Umweltprogramms der Vereinten 
Nationen 

Auf ihrer 95. Plenarsitzung am 19. JanUar 1993 wählte die Generalversammlung nach Absprache 
mit dem Vorsitzenden der Groppe der osteuropäischen Staaten die SLOWAKEI für eine am 
19. Januar 1993 beginnende und am 31. Dezember 1995 endende Amtszeit zum Mitglied des 
Verwaltungsmts des Umweitprogmmms der Vereinten Nationen, um den freigewordenen Sitz der 
ehemaligen Tschechoslowakei zn besetzen7• 

Damit gehören dem Verwaltungsmt des Umweitprogmmms der Vereinten Nationen die folgenden 
achtundfünfzig Mitgliedstaaten an: ARGENTINIEN·, AUSTRALlEN·' , BANGLADESCH*·, BARBADOS·, 
BHUTAN*·, BOTSUANA··, BRASlLlEN', BURUNDI', CHILE·', CHINA·, CÖTE D'lvolRE··, 
DÄNEMARK·", DEUTsCHLAND., FRANKREICH·, GABUN*, GAMBIA", GUYANA··, INDIEN·', 
INooNESIEN*, IRAN (isLAMISCHE REPUBLIK)"", ITALIEN··, JAPAN·, JUGOSLAWIEN·, KAMERUN"·, 
KENIA*·, KOLUMBIEN··, KONGO**, KuwAIT*, LEsomo*, MALAYSIA**, MAURITIUS*, MExIKo**, 
NEUSBELAND*, NIEDERLANDE**, NIGERIA**, NORWEGEN*, ÖSTERREICH*, PAKlSTAN**, PERu*, 
PmLiPPINEN·, POLEN", PORTUGAL.·, RUANDA •• , RUMÄNIEN··, RUSSISCHE FÖDERATION·. 
SENEGAL **, SIMBABWE*, SLOWAKEI**, SPANIEN*, SR] LANKA **, 1HAILAND*, TuNEs1EN*, 
UKRAINE"', URUGUAY··, VENEZUELA*, VEREINIGTES KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN UND 
NORDffiLAND·*, VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA· und ZAIRE·. 

• AmIlIzcit bis 31. Dezember 1993. 
•• AmIlIzcit bis 31. Dezember 1995. 



47/319. Wahl elnes Mitglieds der Kommission der Vereinten Nationen für internationales 
Handelsrecht 

Auf ihrer 95. Plenarsitzung am 19. Januar 1993 wählte die Generalversammlung nach Absprache 
mit dem Vorsitzenden der Gruppe der osteuropäischen Staaten die SWWAKEI ftJr eine am 
19. Januar 1993 beginnende und am Thg vor dem Beginn der einunddreißigsten Tagung der 
Kommission im Jahre 1998 endende Amtszeit zum Mitglied der Kommission der Vereinten 
Nationen fllr internationales Handelsrecht, um den freigewordenen Sitz der ehemaligen 
Tschechoslowakei zu besetzen'. 

Damit gehören der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht die 
folgenden sechsunddreißig Mitgliedstaaten an: ÄGYPTEN*, ARGENTINJEN"., BULGARlEN*, CIllLE**, 
CmNA", CoSTA RICA*, DÄNEMARK*, DEUTSCIll.ANIl", EcuADOR.", FRANKREICH", INDIEN"*,IRAN 
(IsLAMISCHE REPUBLIK)**, ITALIEN**, JAPAN*, KAMERUN*, KANADA", KENIA**, MAROKKO·, 
MExIKO", NIGERIA·, ÖSTERRElCH**, POLEN"*, RUSSISCHE FÖDERATION·, SAUDI-ARABIEN**, 
SINGAPUR*, SLOWAKEI**, SPANIEN**, SUDAN**, THAILAND**, TooO*t UGANDA**, UNGARN**t 
URUGUAY*·, VEREINIGTE REPUBLIK TANSANIA*-, VEREINIGTES KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN 
UND NORDIKLAND* und VEREINIGTE STAATIlN VON AMERIKA". 

• Amtszeit endet am letzten Tag vor dem Beginn det achtundzwanzigsten Thgung det Kommission im Jahre 1995. 
•• Amtszeit endet am letzten Tag vor dem Beginn det einunddreißigsten Tagung der Kommission im Jahr 1998. 

47/320. Ernennung elnes Mitglieds des Wissenschaftliehen Aussehnsses der Vereinten 
Nationen zur UntersDehnng der Auswirknngen der atomaren Strahlung 

Auf ihrer 95. Plenarsitzung am 19. Januar 1993 ernannte die Generalversammlung nach 
Absprache zwischen dem Präsidenten und den Vorsitzenden der Regionalgruppen die SWWAKEI, 
mit sofortiger Wirkung, zum Mitglied des Wissenschaftlichen Ausschusses der Vereinten Nationen 
zur Untersuchung der Auswirkungen der atomaren Strahlung, um den freigewordenen Sitz der 
ehemaligen Tschechoslowakei zu besetzen'. 

Damit gehören dem WISSenschaftlichen Ausschuß der Vereinten Nationen zur Untersuchung der 
Auswirkungen der atomaren Strahlung die folgenden einundzwanzig Mitgliedstaaten an: ÄGYPTEN, 
ARGENT1NIEN, AUSTRAUEN, BIlLGIEN, BRASIUEN, CmNA, DEUTSCHLAND, FRANKREICH, INDIEN, 
INDoNESIEN, JAPAN, KANADA, MExIKo, PERu, POLEN, RUSSISCHE FÖDERATION, SCHWEDEN, 
SWWAKEI, SUDAN, VEREINIGTE STAATIlN VON AMERIKA und VEREINIGlES KÖNIGREICH 
GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND, 

47/321. Ernennung elnes Mitglieds des Anssehusses für die frledliehe Nutzung des 
Weltranms 

Auf ihrer 95. Plenarsitzung am 19. Januar 1993 ernannte die Generalversammlung nach 
Absprache mit den Vorsitzenden der Regionalgruppen die TSCHECHlSCHE REpUBUK, mit sofortiger 
Wirkung, zum Mitglied des Ausschusses fllr die friedliche Nutzung des Weltraums, um den 
freigewordenen Sitz der ehemaligen Tschechoslowakei zu besetzen'. 

Damit gehören dem Ausschuß ftJr die friedliche Nutzung des Weltraums die folgenden 
dreiundfünfzig Mitgliedstaaten an: ÄGYPTEN, AulANIEN, ARGENTINlEN, AUSTRALIEN, BIlLGIEN, 
BENIN, BRASIUEN, BULGARIEN, BURKINA FASO, CmLE, CHINA, DEUTSCHLAND, EcuADOR, 
FRANKREICH, GRIECHENLAND, INDIEN, INDoNESIEN,IRAK,IRAN (ISLAMISCHE REPUBLIK), ITALIEN, 
JAPAN, JUGOSLAWIEN, KAMERUN, KANADA, KENIA, KOLUMBIEN, LIBANON, MAROKKO, MEXIKO, 
MONGOLEI, NIEDERLANDE, NIGER, NIGERIA, ÖSTERREICH, PAKISTAN, PHILIPPINEN, POLEN, 
RUMÄNIEN, RUSSISCHE FÖDERATION, SCHWEDEN, SIERRA LEoNE, SPANIEN, SUDAN, SYRISCHE 
ARABISCHE REPUBLIK, TSCHAD, TSCHECHlSCHE REPUBLIK, UKRAINE, UNGARN, URUGUAY, 
VENEZUELA, VEREINIGTE STAATIlN VON AMERIKA, VEREINIGlES KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN 
UND NORDIKLAND und VIETNAM. 

47/322. Ernennung elnes Mitglieds des Informationsaussehusses 

Auf ihrer 95. Plenarsitzung am 19. Januar 1993 naIun die Generalversammlung Kenntnis von 
der von ihrem Präsidenten nach Absprache mit den Vorsitzenden der Regionalgruppen 
vorgenommenen Ernennung der SWWAKEI, mit sofortiger WIrkung, zum Mitgiied des 
Informationsausschusses, um den freigewordenen Sitz der ehemaligen Tschechoslowakei zu 
besetzen'. 

Damit gehören dem Informationsausschuß die folgenden einundachtzig Mitgliedstaaten an: 
ÄGYPTEN, AwERIEN, ARGENTINlEN, ÄnnoPIEN, BANGLADESCH, BELARUS, BELGIEN, BENIN, 
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BRASILIIlN, BULGARIEN, BURKINA FASO, BURUNDI, Ci!JLE, CHINA, COSTA RICA, COTE D'IvolRE, 
DÄNEMARK, DEursCHLAND, EcuADOR, EL SALVADOR, FINNLAND, FRANKREICH, GHANA, 
GRIECHENLAND, GUATEMALA, GUINEA, GUYANA, INDIEN, INDONESIEN, IRAN (ISLAMISCHE 
REPuBLIK), IRLAND, ITALIEN, JAMAIKA, JAPAN, JEMIlN, JORDANIEN, JUGOSLAWIEN, KilNIA, 
KOLUMBIEN, KoNGO, KUBA, LIBANON, MALTA, MAROKKO, MExIKO, MONGOLEI, NEPAL, 
NIEDERLANDE, NIGER, NIGERIA, PAKISTAN, PERu, Pim..IPPJNEN, POLEN, PoImJGAL, REPuBLIK 
Ko~ RUMÄNIEN, RuSSISCHE FÖDIlIUJlON, SENEGAL, SIMBABWE, SINGAPUR, SLOWAKEI, 
SoMALIA, SPANIEN, SR! LANKA, SUDAN, SYRISCHE ARABISCHE REPUBLIK, TOGO, TRlNIDAD UND 
TOBAGO, TUNESIEN, TIlRKm, UKRAINE, UNGARN, URUGUAY, VENEZUELA, VEREINIGTE REPUBLIK 
TANSANIA, VBREINIGTES KÖNIGRECH GROSSBRITANNIEN UND NORDlRLAND, VEREINIGTE STAATEN 
VON AMERIKA, VIETNAM, ZAIRE UND ZYPERN. 

47/323. Ernennung eines Mitglieds des SonderausselmBses fiIr die Cbarta und die Stlirkung 
der Rolle der Vereinten Nationen 

Auf ihrer 95. Plenarsitzung am 19. Januar 1993 nahm die Generalversammlung Kenntnis von 
der durch ihren Präsidenten vorgenommenen Ernennung der TSCHECHISCHEN REPuBLIK, mit 
sofortiger Wrrkung, zum Mitglied des Sonderansschusses für die Charta und die Stärkung der Rolle 
der Vereinten Nationen, um den freigewordenen Sitz der ehema1igen Tschechoslowakei zu 
besetzen'. 

Damit gehören dem Sonderausschuß für die Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten 
Nationen die folgenden siebenundvienig Mitgliedstaate" an: ÄGYPTEN, ALGERIEN, ARGENTlNlEN, 
BARBADOS, BELGIEN, BRASILIIlN, CHINA, DEursCHLAND, EcuADOR, EL SALVADOR, FINNLAND, 
FRANKREICH, GHANA, GRIECHENLAND, GUYANA, INDIEN, INDONESIEN, IRAK, IRAN (isLAMISCHE 
REPUBLIK), ITALIEN, JAPAN, JUGOSLAWIEN, KilNIA, KOLUMBIEN, KONGO, LIBERIA, MExIKo, 
NEPAL, NEUSEELAND, NIGERIA, PAKISTAN, Pim..IPPJNEN, POLEN, RUANDA, RUMÄNIEN, RUSSISCHE 
FÖDIlIUJlON, SAMBIA, SIERRA LEoNE, SPANIEN, TSCHEClDSCHE REPUBLIK, TUNESIEN, TIlRKm, 
UNGARN, VENEZUELA, VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA, VEREINIGTES KöNIGREICH 
GROßBRITANNIEN UND NORDlRLAND und ZYPERN. 

47/324. Bestlitigung der Ernennung des GeneraIsekretll der Handels- nnd EntwIcklnngs
konferenz der Vereinten Nationen 

Auf ihrer 97. Plenarsitzung am 16. März 1993 bestätigte die Generalversammlung aufVOIlICblag 
des GeneralsekretärsIll die Verlängerung der Ernennung von Kenneth K. S. DADZIE zum 
Genernlsekretär der Handels- und Entwicklungskonferenz für einen weiteren Zeitramn von einem 
Jahr bis zum 31. März 1994. 

47/325. Ernennung von Mltglledern nnd Ersatzmltglledern des AusseImBses fiIr das 
Penslonswesen der Vereinten Nationen 

A 

Auf ihrer 100. Plenarsitzung am 20. April 1993 ernannte die Generalversammlung auf 
Ernpfehlung des Fünften Ausschussesll Tarak Ben Hamida für eine am 20. April 1993 beginnende 
und am 31. Dezember 1994 endende Amtszeit zum Ersatzmitglied des Ausschusses für das 
Pensionswesen der Vereinten Nationen. 

Damit sind zur Zeit folgende Personen die von der Generalversammlung ernannten Mitglieder 
und Ersatzmitglieder des Ausschusses für das Pensionswesen der Vereinten Nationen: 

a) Mitglieder für eine dreijäbrige Amtszeit bis zum 31. Dezember 1994: 

Jorge Jose Duha1t VIllar (Mexiko) 
Tadanori Inomata (Japan) 
Michael George Okeyo (Kenia) 
Susan Meg Shearouse (Vereinigte Staaten von Amerika) 

b) Ersatzmitglieder für eine dreijäbrige Amtszeit bis zum 31. Dezember 1994: 

Tarak Ben Hamida (Tuneslen) 
Leonid Efimovich Bidnyi (Russische Fiideration) 
Richard Kinchen (Vereinigtes Kiinigreich Großbritannien ruul Nordirlaruf) 
Ranjit Rae (Indien) 



Beschlfblie 

B 

Auf ihrer 105. Plenarsitzung am 15. Juni 1993 ernannte die Generalversammlung aufgrund des 
in der Mitteilung des Generalsekretärs enthaltenen Vorschlags'2 Clive Stitt für eine am 15. Juni 
1993 beginnende und am 31. Dezember 1994 endende Amtszeit zum Ersatzmitglied des 
Ausschusses für das Pensionswesen der Vereinten Nationen. 

Damit sind zur Zeit folgende Personen die von der Generalversammlung ernannten Mitglieder 
und Ersatzmitglieder des Ausschusses für das Pensionswesen der Vereinten Nationen: 

a) Mitglieder für eine dreijährige Amtszeit bis zum 31. Dezember 1994: 

Jorge Jose Duhalt VilJar (Mexiko) 
Tadanori Inomata (Japan) 
Michael George Okeyo (Kenia) 
Susan Meg Shearouse (Vereinigle Stamen von Amerika) 

b) Ersatzmitglieder für eine dreijährige Amtszeit bis zum 31. Dezember 1994: 

Tarak Ben Hamida (Tunesien) 
Leonid Efimovich Bidnyi (Russische FiJderation) 
Ranjit Rae (Indien) 
Clive Stitt (Vereinigles KiJnigreich Großbritannien und Nordir/mul) 

47/326. Wahl eines Mitglieds des Internationalen Gerichtshofs 

Die Generalversammlung. auf ihrer 103. Plenarsitzung am 10. Mai 1993. und der Sicherheitsrat, 
auf seiner am selben Tag abgehaltenen 3209. Sitzung. wählten gemäß den Artikeln 2 bis 4. 7 bis 
12 sowie 14 und 15 des Statuts des Internationalen Gerichtshofs. den Regeln 150 und 151 der 
Geschäftsordnung der Versammlung und den Regeln 40 und 61 der vorläufigen Geschäftsordnung 
des Rates unabhängig voneinander ein Mitglied des Gerichtshofs für eine am 5. Februar 1994 
endende Amtszeit, um den mit dem Tod von Manfred Lachs (polen) freigewordenen Sitz zu 
besetzen'3. Es wurde die folgende Person gewählt: 

G6za Herczegh (Ungarn) 

Damit gehören dem Internationalen Gerichtshof folgende Mitglieder an: Sir Robert YewdaIl 
JENNINGS (Vereinigles KiJnigreich Großbritannien und Nordir/mul)***. Präsident, Shigeru ODA 
(Japan)·. Vizepräsident, Roberto Aoo (Italien)·-. Stephen M. SCHWEBEL (Vereinigte Stamen von 
Amerika)**. Mohammed BEDJAOm (Algerlen)--. NI Zhengyn (China)*. Jens EVENSEN 
(Norwegen)". Nikolai Konstantinovich TARAssov (Russische FiJderatian)··. Gilbert GUlLLAUME 
(Frankreich)-··. Mohamed SHAHABUDDEEN (Guyana)--. Andres AGun.AR MAWOSLBY 
(Venezuela)·.·. Christopher Gregory WEBRAMANTRY (Sri Lanka)···. Raymond RANJEVA 
(Madagaskar)···. Bola AJmoLA (Nigeria)· und GEzA HERCZEGH (Ungarn)·. 

• Amtszeit bis 5. Februar 1994. 
•• Amtszeit bis S. Februar 1997. 

••• Amtszeit bis S. Februar 2000. 

47/327. Bestätigung der Ernennnng des AdmInIstrators des Entwicklungsprogramms der 
Vereinten Nationen 

Auf ihrer 105. Plenarsitzung am 15. Juni 1993 bestätigte die Generalversammlung die durch den 
Generalsekretär vorgenommene Ernennung" von James Gustave SPETII zum Administrator des 
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen filr eine am 16. Juli 1993 beginnende vietjährige 
Amtszeit. 

47/328. Wahl von RIchtern für das Internationale Gericht zur Verfolgung der Ver
antwortlichen für die seit 1991 hn Hoheitsgebiet des ehemaligom Jugoslawien 
begangenen schweren Verstöße gegen das hnmanltäre VtiIkerrecht 

Auf ihrer 111. Plenarsitzung vom 15. bis 17. September 1993 wählte die Generalversammlung 
in Übereinstimmung mit Artikel 13 des Statuts des Internationalen Gerichts" die folgenden elf 
Personen für eine am 17. November 1993 beginnende vieIjährige Amtszeit zu Richtern des 
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Internationalen Gerichts zur Verfolgung der Verantwortlichen fiIr die seit 1991lm Hoheitsgebiet 
des ehemaligen Jugoslawien hegangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht: 

Georges Michel ABI-SAAB (Ägypten) 
Antonio CASSESE (Italien) 
Jules DESCHENES (Kanada) 
Adolphus Godwin KARml-WHYTE (Nigeria) 
Germain LE FoYER DE CaSTIL (FranJcrrich) 
LI Haopei (China) 
Gabrielle Kirk McDoNALD (Vereinigte Stoaten von Amerika) 
Elizabeth Oma BENITO (Costa Rica) 
Rustam S. SIDHWA (Pakistan) 
Ninian STEPHEN (Australien) 
LaI Chan VOHRAH (Malaysia) 

Nach dem Rücktritt von Herrn Le Foyer de Costi1 (Frankreich) am 1. Januar 1994 ernannte der 
Generalsekretär gemäß Artikel 13 Ziffer 3 des Statuts des Internationalen Gerichts und nach 
Absprache mit den Präsidenten des Sicherheitsrats und der GeneraIversammlung am 14. Januar 
1994 Claude JaRDA (Frankreich) zum Richter des Internationalen Gerichts fiIr die verhleibende 
Amtszeit von Herrn Le Foyer de Costil bis zum 17. November 1997. 

47/329. Ernemnmg eInes MltgIleds der Gemeinsamen JnspektIODSgl'llppe 

Auf ihrer 112. Plenarsitzung am 20. September 1993 ernanote die Generalversammlung gemäß 
Artikel 3 Absatz 2 der in der Anlage zu Resolution 311192 der Generalversammlung vom 
22. Dezember 1976 enthaltenen Satzung der Gemeinsamen Inspektionsgruppe und aufEmpfebiung 
des Präsidenten" Ra61 QUUANO fiIr eine am 1. Januar 1994 beginnende fünfjährige Amtszeit zum 
Mitglied der Gemeinsamen Inspektionsgruppe. 

Damit gehÖTen der Gemeinsamen Inspektionsgruppe folgende Mitglieder an: Andrzej 
ABRASZEWSKI (Polen)··, Fatih BaUAYAD-AoHA (Algerlen) •••• Erica-Irene DASS (Grlechen
larul)**. Richard V. HENNES (Vereinigte Staaten von Amerika).·. Homero Luis HBRNANDEZ 
SANCHEZ (Dominikanische Republik)···. Boris Petrovitch KRAsULIN (Russische FiJderatlon)···. 
Kahono MARTOHADINEGORO (Indonesien)*. Francesco M!lZZALAMA (Italien) ••• , Khalil Issa 
ÜTIlMAN (Jordanlen)···. Ra61 QUUANO (Argentinlen)···· und Kabongo TUNsALA (Zaire)··. 

• Amtszeit bis 31. Dezember 1994. 
•• Amtszeit bis 31. Dezember 1995. 

••• Amtszeit bis 31. Dezember 1997. 
••• Amtszeit bis 31. Dezember 1998. 
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B. SONSTIGE BESCHLÜSSE 

B_hUlsse ohne iJberweisung an einen HaupIIlusschr4fJ 

47/402. AnnAhme der 'Thgesordnung und Zuweisung der Auf ihrer 98. Plenarsitzung am 8. April 1993 beschloß die 
'Thgesordnungspunkte Generalversammlung auf Empfehlung des Generalsekre

tär? und des Präsidialausschusses in seinem siebenten 
Bericht", unter dem Punkt 17 "Ernennungen zur Besetzung 
freiwerdender Sitze in den Nebenorganen und andere 
Emennungen" einen zusätzlichen UnteIpunktj) "Ernennung 
von Mitgliedern und Ersatzmitgliedem des Ausschusses für 
das Pensionswesen der Vereinten Nationen" in die Tagesord
nung ihrer siebenundvierzigsten Tagung aufzunehmen und 
ihn dem FfInften Ausschuß zuzuweisen. 

BI7 

Auf ihrer 95. Plenarsitzung am 19. Januar 1993 beschloß 
die GeneralversammIung auf Vorschlag des Generalsekre
tärsl8, unter dem Punkt 16 ''Wahlen zur Besetzung freiwer
dender Sitze in den Nebenorganen und andere Wahlen" zwei 
zusätzliche UnteIpnnkte d) beziehungsweise e) "Wahl eines 
Mitglieds des Verwaltungsrats des Umweitprognnnms der 
Vereinten Nationen" und "Wahl eines Mitglieds der Kom
mission der Vereinten Nationen für internationales Handels
recht" in die Tagesordnung ihrer siebenundvierzigsten Ta
gung aufzunehmen und die Punkte unmittelbar im Plenum zu 
behandeln. 

Auf derselben Sitzung beschloß die GeneraiversammIung 
auf Vorschlag des GeneralsekretärsI', die Behandlung von 
Tagesordnungspunkt 17 a) ''Ernennung von Mitgliedern des 
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen" wiederaufzunehmen und den Punkt unmittelbar im 
Plenum zu behandeln. 

Ebenfalls auf derselben Sitzung beschloß die General
versammlung auf Vorschlag des Generalsekretllrs'", die 
Behandlung der folgenden Tagesordnungspunkte wiedernuf-
zunehmen: 

Punkt 18: 

Punkt 71: 

Punkt 72: 

Verwirklichung der Erklärung ilber die 
Gewll1nung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker 

Auswirkungen der atomaren Strahlung 

Internationale Zusammenarbeit bei der fried
lichen Nutzung des Weltraums 

Punkt 76: Infonnationsfragen 

Punkt 133: Bericht des Sondereusschusses für die Chana 
und die Stärkung der Vereinten Nationen 

Auf ihrer 96. Plenarsitzung am 11. Februar 1993 beschloß 
die Generalversammlung auf Vorschlag des Generalsekre· 
tärs'I, einen Zusatzgegenstand "FInanzierung der Operation 
der Vereinten Nationen in Mosambik" als Tagesordnungs
punkt 153 in die Tagesordnung ihrer siebenundvierzigsten 
Tagung aufzunehmen und ihn dem Filnften Ausschuß 
zuzuweisen. 

Auf derselben Sitzung beschloß die Generalversammlung 
auf Vorschlag des Generalsekretllrs", unter dem Punkt 15 
"Wahlen zur Besetzung freiwerdender Sitze in den Haupt
organen" einen zusätzlichen UnteIpunkt c) "Wahl eines 
Mitglieds des Internationalen Gerichtshofes" in die Tagesord
oung ihrer siebenundvierzigsten Tagung aufzunehmen. 

Auf ihrer 97. Plenarsitzung am 16. März 1993 beschloß 
die GeneraiversammIung eingedenk ihrer Resolution 46/240 
vom 22. Mai 1992 auf Vorschlag des Präsidenten der 
Versammlung, den Punkt 134 "Fmanzierung der Beobachter
gruppe der Vereinten Nationen in Zentralsmerika" aus der 
vorläufigen Liste der in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
achtundvierzigsten Tagung aufzunehmenden Tagesordnungs
punkte zu streichen". 

Auf derselben Sitzung beschloß die Generalversammlung 
auf Empfehlung des Präsidialausschusses in seinem siebenten 
Bericht'", einen Zusatzgegenstand ''Nothilfe für Kuba" als 
Tagesordnungspunkt 154 in die Tagesordnung ihrer sieben
undvierzigsten Tagung aufzunehmen und ihn unmittelbar im 
Plenum zu behandeln. 

C 

Auf ihrer 104. Plenarsitzung am 28. Mai 1993 beschloß 
die Generalversammlung auf Vorschlag des Generalsekre
tärs"', einen Zusatzgegenstand "FInanzierung des Inter
nationalen Gerichts zur Verfolgung der Verantwortlichen für 
die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien 
begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht" als Tagesordnungspunkt 155 in die Tagesord
nung ihrer siebenundvierzigsten Tagung aufzunehmen und 
ihn dem FlInften Ausschuß zuzuweisen. 

Auf derselben Sitzung beschloß die Generalversammlung 
ebenfalls auf Vorschlag des Generalsekretlirs', einen 
ZnsatzgP.genstand "Wahl von Richtern des Internationalen 
Gerichts zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 
1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begange
nen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht" 
als Tagesordnungspunkt 156 in die Tagesordnung ihrer 
siebenundvierzigsten Tagung aufzunehmen und ihn unmittel
bar im Plenum zu behandeln. 

Auf ihrer 105. Plenarsitzung am 15. Juni 1993 beschloß 
die GeneraiversammIung auf Vorschlag des Generalsekre
tärs"', unter dem Punkt 17 "Ernennung zur Besetzung 
freiwerdender Sitze in den Nebenorganen und andere 
Ernennungen" einen zusätzlicben Unterpunkt k) ''Bestätigung 
der Ernennung des Administrators des EntwicklungsprD
gnnnms der Vereinten Nationen" in die Tagesordnung ihrer 
siebenundvierzigsten Tagung aufzunehmen und ihn unmittel
bar im Plenum zu behandeln. 

Auf derselben Sitzung beschloß die Generalversammlung 
ebenfalls auf Vorschlag des Generalsekretärs"', die Behand
lung des Tagesordnungspunktes 17 b) "Ernennung von 
Mitgliedern des Beitragsausschusses" wiederaufzunehmen 
und den Punkt unmittelbar im Plenum zu behandeln. 

Ebenfalls auf derselben Sitzung beschloß die Generalver
samm1ung auf Vorschlag des Generaisekretärs'I, die Be
handlung des Tagesordnungspunktes 17 j) "Ernennung von 
Mitgliedern und Ersatzmitgliedern des AusschUSSes für das 
Pensionswesen der Vereinten Nationen" wiederaufzunehmen 
und den Punkt unmittelbar im Plenum zu behandeln. 
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Auf ihrer 106. Plenarsitzung am 22. Juni 1993 beschloß 
die Generalversammlung auf Vorschlag des Generalsekre
tärs" einen Zusatzgegenstand "Finanzierung der Friedens
truppe der Vereinten Nationen in Zypern" als Thgesord
nungspunkt 157 in die Tagesordoung ihrer siebenundvierzig
sten Tagung aufzunehmen und ihn dem Fünften Ausschuß 
zuzuweisen. 

D 

Auf ihrer 112. Sitzung am 20. September 1993 beschloß 
die Generalversammlung auf Ersuchen des Präsidenten des 
Wirtschafts- und Soziaifats", die Behandlung des Tages
ordoungspunktes 12 "Bericht des Wutschafts- und Sozial
rats" und des Tagesordnungspunktes 93 a) "Fragen im 
Zusammenhang mit der Weltsoziallage sowie der Jugend, 
dem Altem, den Behinderten und der Familie" wiederauf
zunehmen und den Punkt unmittelbar im Plenum zu behan
deln. 

47/470. Bericht des Sicherheitsrats 

Auf ihrer 106. Plenarsitzung am 22. Juni 1993 na1un die 
Generalversammlung Kenntnis vom Bericht des Sicherheits
rats"". 

47/475. Die Sltnntion In Afgbanlstan nnd Ihre AuswIr· 
kungen auf den Weltfrieden nnd die internatio
nale Sicherheit 

Auf ihrer 112. Plenarsitzung am 20. September 1993 
beschloß die Genera1versammlung, die Behandlung des 

Tagesordoungspunktes "Die Situation in Afghanistan und 
ihre Auswirkungen auf den Weltfrieden und die internatio
nale Sicherheit" bis zu ihrer achtundvierzigsten Tagung 
zurückzustellen und ihn in den Entwurf der Tagesordnung 
ihrer achtundvierzigsten Tagung aufzunehmen. 

47/476. Zypernfrage 

Auf ihrer 112. Plenarsitzung am 20. September 1993 
beschloß die Generalversammlung, den Punkt "Zypernfrage" 
in den Entwurf der Tagesordoung ihrer achtundvierzigsten 
Tagung aufzunehmen. 

47/477. Folgen der Besetznng Kuwalts dnrch Irak nnd 
der iraklschen Aggression gegen Knwait 

Auf ihrer 112. Plenarsitzung am 20. September 1993 
beschloß die Generalversammlung, den Punkt "Folgen der 
Besetzung Kuwaits durch Irak und der irakischen Aggression 
gegen Kuwait" in den Entwurf der Tagesordoung ihrer 
achtundvierzigsten Tagung aufzunehmen. 

47/478. Nengliedernng nnd Nenhelebnng der Venolnten 
Nationen hn WIrtschafts· nnd SozIaibenolch nnd 
auf damit zusammenhängenden Gebieten 

Auf ihrer 112. Plenarsitzung am 20. September 1993 
beschloß die Generalversammlung, den Punkt "Neugliede· 
rung und Neubelebung der Vereinten Nationen im Wirt
schafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhängen
den Gebieten" in den Entwurf der Tagesordnung ihrer acht
undvierzigsten Tagung aufzunehmen. 

Beschlilsse mifgrund der Berichte des FfJnj'UJn Ausschusses 

47/450. Flnauziernng der Verlfikationsmlsslon der Ver
einten Nationen ftIr Angola 

B'" 

Auf ihrer 98. Plenarsitzung am 8. April 1993 und auf 
Empfehlung des Fünften Ausschusses'" 

a) ermächtigte die Generalversammlung den General
sekretär, für die Beibehaltung der Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen für Angola für den Zeitraum vom 
1. März bis 30. April 1993 vorbehaltlich der Zustimmung 
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haus
haltsfragen Verpflichtungen bis zu einem Höchstbetrag von 
3,5 Millionen US-Dollar brutto (3,4 Millionen Dollar netto) 
pro Monat einzngehen. Als Ad-hoc-Regelung sollte der von 
dem Beratenden Ausschuß festgelegte Betrag nach dem in 
Resolution 47/224 A der Generalversammlung vom 16. März 
1993 festgelegten Schema auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt 
werden; 

b) ersuchte die Generalversammlung den Generalsekretär, 
umgehend dem in Ziffer 1 ihrer Resolution 47/224 B vom 
16. März 1993 enthaltenen Ersuchen zu entsprechen, 
dringend eine Überprilfung der derzeitigen Verfahren bei der 
Planung von Friedensoperationen vorzunehmen, um die 
ordoungsgemäße und rechtzeitige Einleitutig von Missionen 
auf kostenwirksame und effiziente Weise zu ermöglichen. 

c 
Auf ihrer UO. Plenarsitzung am 14. September 1993 

beschloß die Generalversammlung auf Empfehlung des 
Fünften Ausschusses": 

a) dem mit ihrem Beschluß 47/450 A vom 22. Dezember 
1992 genehmigten und aufgeteilten Betrag von 
25.258.800 US-Dollar brutto (24.218.000 Dollar netto) für 
den am 28. Februar 1993 endenden Zeitraum bereitzustellen; 

b) für die Beibehaltung der Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen für Angola für den Zeitraum vom 
1. März bis 30. April 1993 den Betrag von 1.518.400 Dollar 
brutto (1.632.400 Dollar netto) bereitzustellen und- den 
jeweiligen Anteil der Mitgliedstaaten an einem gleich hohen 
Betrag aus den gesamten nicht verbrauchten Mitteln, die 
jeweils für frlIhere Zeitrliwne bewilligt worden waren, gemäß 
dem in ihrer Resolution 47/224 A vom 16. März 1993 
festgelegten Schema auf die anteiligen Beiträge der Mitglied
staaten anzurechnen; 

c) den Betrag von 9.830.950 Dollar brutto 
(9.466.050 Dollar netto) bereitzustellen, der sich zusammen
setzt aus: 

i) dem von dem Beratenden Ausschuß für Verwaltungs
und Haushaltsfragen für den Zeitraum vom 1. Mai bis 



15. Juli 1993 bewilligten Betrag von 5.948.650 Dollar 
brutto (5.723.950 Dollar netto); 

ü) dem vom Generalsekretär fiIr den Zeitraum vom 
16. Juli bis 15. September 1993 angeforderten Betrag 
von 3.882.300 Dollar brutto (3.742.100 Dollar netto); 

d) den in Bucbstabe c) angegebenen Betrag gemäß den 
Ziffern 12 und 15 ibrer Resolution 471210 B vom 14. Sep
tember 1993 auf die Mitgliedstaaten anfzuteilen; 

e) den Generalsekretär zu ermächtigen. fiIr den Fall. daß 
der Sicherheitsrat beschließen sollte. das Mandat der Verifi
kationsmission über den 15. September 1993 hinaus zu 
verlängern sowie vorbehaltlich der Zustimmung das Beraten
den Ausschusses fiIr Verwaltungs- und Haushaltsfragen fiIr 
die weitere Beibehaltung der Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen fiIr Angola nach dem 15. September 
1993 fiIr einen Zeitraum von drei Monaten Verpflichtungen 
bis zu einem Betrag von 1.942.000 Dollar brutto 
(1.871.900 Dollar netto) pro Monat einzugehen. Im Rahmen 
einer Ad-hoc-Regelung ist der vom Beratenden Ausschuß 
beschlossene Betrag nach dem in Resolution 471210 B der 
Generalversanuu1ung festgelegten Schema auf die Mitglied
staaten anfzuteilen. 

47/451. Finanzierung der MlssIon der Vereinten Natio
nen für das Referendum In Westsabara 

B38 

Auf ihrer 98. Plenarsitzung sm 8. April 1993 beschloß die 
Generalversanuu1ung auf Empfehlung des Fünften Aus
schusses". angesichts der Resolution 809 (1993) des 
Sicherheitsrats vom 2. März 1993 und insbesondere der in 
den Ziffern 2 und 3 angeftlhrten Aktivitäten, den General
sekretär zu ermächtigen. vorbehaltlich der Zustimmung des 
Beratenden Ausschusses fiIr Verwaltungs- und Haushalts
fragen fiIr den Zeitraum vom 1. März bis 30. Juni 1993 
Verpflichtungen bis zu einem Höcbstbetrag von 
3.499.700 US-Dollar brutto (3.319.400 Dollar netto) pro 
Monat einzugehen. Dieser Betrag wird zu Lasten der nicht 
verbrauchten Mittel verbucht. die fiIr die Mission der 
Vereinten Nationen fiIr das Referendum in Westsahara 
bewilligt worden sind. 

C 

Auf ibrer UO. Plenarsitzung am 14. September 1993 
beschloß die Generalversanuu1ung auf Empfehlung des 
Fünften Ausschusses"': 

a) einen Höcbsthetrag von 6.525.380 US-Dollar brutto 
(6.181.980 Dollar netto) fiIr die Beibehaltung der Mission 
der Vereinten Nationen fiIr das Referendum in Westsahara 
fiIr den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. August 1993 zu Lasten 
der nicht verbrauchten Mittel zu verbuchen. die fiIr diese 
Mission bewilligt worden sind; 

b) den Generalsekretär zu ermächtigen, vorbehaltlich der 
Zustimmung des Beratenden Ausschusses fiIr Verwaltungs
und Haushaltsfragen fiIr den Zeitraum vom 1. September bis 
31. Dezember 1993 Verpflichtungen bis zu einem Höcbst
betrag von 3.204.600 Dollar brutto (3.028.200 Dollar netto) 
pro Monat einzugehen und diesen Betrag aus den nicht ver
branchten Mitteln bereitzustellen. die fiIr die Mission 
bewilligt worden sind. 
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47/453. Programmhaushaltsplan für den Zweljahres
zeitraum 1990-1991 

B41 

Auf ibrer UO. Plenarsitzung sm 14. September 1993 und 
anf Empfehlung des Fünften Ausschusses" beschloß die 
Generalversammlung: 

a) einen Beschluß über diesen Gegenstaad bis zu ibrer 
achtundvierzigsten Tagung zurückzustellen; 

b) den Generalsekretär zu ersuchen. im abschließenden 
Haushaltsvollzugsbericht fiIr den Zweijahreszeitraum 
1992-1993 vollständige Informationen zu allen Aspekten der 
Frage überplanmäßigen Personals und zu Beratern bereitzu
stellen und im Entwurf des ProgratDmban.haltsplans fiIr den 
Zweijahreszeitraum 1994-1995 seine Vorschläge betreffend 
überplanmäßiges Personal vorzulegen. 

47/457. Personalfragen 

B43 

Auf ibrer 98. Plenarsitzung sm 8. April 1993 nahm die 
Generalversammlung auf Empfehlung des Fünften Aus
schusses" und unter Hinweis auf die Notwendigkeit, die 
Personalordnung in regelmäßigen Abständen zu überprüfen 
und der Generalversammlungjilbrlich über den vollständigen 
Text der vorläufigen Personalordnung und deren Änderungen 
zu berichten. Kenntnis von den Berichten des Genera1sekre
tärs an die Generalversammlung auf ibrer secbsundvierzig
sten" und siebenundvierzigsten" Tagung betreffend 
Änderungen der Personalordnung. 

C 

Auf ibrer 98. Plenarsitzung sm 8. April 1993 ersuchte die 
Generalversanuulung den Generalsekretär auf Empfehlung 
des Fünften Ausschusses". ibr auf ibrer achtundvierzigsten 
Tagung aktualisierte lnformationen über die Situation der 
Bediensteten der Vereinten Nationen zu unterbreiten. 
insbesondere was Verletzungen der Vorrechte und Immunitä
ten angeht, unter Berücksichtigung ibrer Resolutionen 451240 
vom 21. Dezember 1990 und 47/28 vom 25. November 
1992. und ibr alle anderen dringenden Angelegenheiten im 
Zusammenhang mit Personalfragen vorzutragen. die seines 
Erachtens auf ibrer achtundvierzigsten Tagung geprüft 
werden sollen. 

47/460. Zu bestimmten Dftlrnmeuten ergriffene Maßnah. 
men 

B41 

Auf ihrer 102. Plenarsitzung sm 6. Mai 1993 beschloß die 
Generalversammlung auf Empfehlung des Fünften Aus
schusses". die Behandlung der nacbstehenden Dokumente 
bis zu ibrer achtundvierzigsten Tagung zurückzustellen: 

a) Bericht und Mitteilung des Generalsekretärs betref
fend die Beschllftigungsbedingungen der Mitglieder 
der Gemeinsamen Inspektionsgruppe49; 

b) Berichte des Genera1sekretär über eine umfassende 
Studie der Frage der an die Mitglieder der Organe 
und Nehenorgane der Vereinten Nationen zu zahlen
den Honorare"'. 
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47/468. BeschlIftlgungsbedingongen und Bezlige von 
Amlstrilgem, bei denen es sich nicht um Sekre
tarlalsbedlenstete handelt 

Auf ihrer 102. Plenarsitzung am 6. Mai 1993 ersuchte die 
Generalversammlung auf Empfehlung des Fünften Aus
schusses" und unter Hinweis auf ihre Resolution 45/249 
vom 21. Dezember 1990, in der sie unter anderem bekräftig
te, daß Amtsträger im Dienste der Generalversammlung, bei 
denen es sich nicht um Sekretariatshedienstete handelt, 
eigene Beschäftigungshedingungen haben sollen, die sich 
von denjenigen der Sekretariatshediensteten unterscheiden, 
und nachdem sie festgestellt hatte, daß das Personalstatut 
und die Personalordnung der Vereinten Nationen daher nicht 
notwendigerweise auf diese Amtsträger anzuwenden sind, 
den Generalsekretär, der Versammlung auf ihrer achtundvier
zigsten Tagung entsprechende Hintergrundinformationen zur 
Behandlung zur Verfügung zu stellen. 

47/469. Revidierte Voranschllige zu Kapitel 31 (ÖlTent
I1cbkeI.tsarbelt) aufgrund der ErrIchtnng und des 
Betriebs von sieben Interimsbtlros der Vereinten 
Nationen 

Auf ihrer 102. Plenarsitzung am 6. Mai 1993 und auf 
Empfehlung des Fünften Ausschusses'" 

a) machte sich die Generalversammlung die Bemerkun
gen des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen in Ziffer 11 seines Berichts" zu eigen; 

b) ersuchte die Generalversammlung den Generalsekretär 
sicberzustellen, daß seine Vorschläge in bezug auf die 
Struktur, die Aufgaben und die Aktivitäten der in seinem 
Bericht'" genannten siehen InterimsbUros der Vereinten 
Nationen in vollem Einklang mit den Mandaten stehen, die 
in bezug auf operative Aktivitäten und die Informationsver
breitung in den einschlägigen Resolutionen der Generalver
sanunlung, insbesondere in den Resolutionen 47/199 vom 
22. Dezemher 1992 und 47n3 A und B vom 14. Dezember 
1992, niedergelegt worden sind, unter Berücksichtigung der 
besonderen Bedilrfnisse eines jeden Landes; 

c) beschloß die Generalversammlung, daß der vom 
Generalsekretär gemäß Ziffer 6 ihrer Resolution 47 n3 B 
vorzulegende Bericht auch dem Zweiten Ausschoß zur 
Prüfung und zur Abgabe von Empfehlungen vorgelegt 
werden soll; 

d) nahtn die Generalversammlung Kenntnis von den vom 
Generalsekretär getroffenen, bereits in Kraft befindlichen 
vorläufigen und außerordentlichen Vorkehrungen und 
betonte, daß diese Vorkehrungen weiter gelten dürfen, bis 
die Generalversammlung auf ihrer achtundvierzigsten 
Tagung eine Grundsatzentscheidung in dieser Angelegenheit 
gefaSt hat. 

47/471. F1nanziernng der sich aus der ResOJntlon 6111 (1991) 
des Slcherbeltsrals ergebenden AktIvitlIten 

Auf ihrer 110. Plenarsitzung am 14. Sepll;mber 1993 und 
auf Vorschlag des FOnften Ausschusses>" beschloß die 
Generalversammlung, die Behandlung von Unterpunkt b) des 
Punktes 

nFmanzierung der sich aus der Resolution 687 (1991) 
des Sicherheitsrats ergebenden Aktivitäten: 

a) Beobachtermission der Vereinten Nationen für Irak 
und Kuwait; 

b) Andere Aktivitäten" 

zurückzustellen und ihn in den Entwurf der Tagesordnung 
ihrer achtundvierzigsten Tagung aufzunehmen. 

47/472. Verwaltungs- und bausbaltsteebnlsce Aspekte 
der FInanzierung der FrIedensoperatIonen der 
Vereinten Nationen 

Auf ihrer 110. Plenarsitzung am 14. September 1993 
stellte die Generalversammlung auf Empfehlung des FOnften 
Ausschusses'" die weitere Behandlung der Frage der Ein
ordnung der Mitgliedstaaten in Gruppen für die Aufteilung 
der Ausgaben für Friedensoperationen bis zu ihrer acht
undvierzigsten Tagung zurück. 

47/473. ZurilcksteDung der GewIIhnmg von ReIsekosten· 
znsclriissen an die am wenigsten entwickelten 
Llinder und andere EntwleJdungslDnder, die 
MitgUeder der Kounnisslon fiir internationales 
Handelsrecht der VereInten Nationen sind 

Auf ihrer 110. Plenarsitzung am 14. September 1993 
stellte die Generalversammlung auf Empfehlung des Fünften 
Ausschusses'" die Behandlung der Berichte des General
sekretäI:s'" über die Gewährung von ReisekostenzuschOssen 
an die am wenigsten entwickelten Länder und andere 
Entwicklungsländer, die Mitglieder der Kommission für 
internationales Handelsrecht der Vereinten Nationen sind. bis 
zu ihrer achtundvierzigsten Tagung zurück. 

47/474. PrognnnmhausballsPlan filr den Zweijabreszelt· 
raum 1992-1993: verwaltungs- und hanshalts
technIsche Aspekte der FInanzierung der FrJe. 
densoperatlonen der VereInten Nationen 

Auf ihrer 110. Plenarsitzung am 14. September 1993 er
suchte die Generalversammlung auf Empfehlung des Fünften 
Ausschusses" den Generalsekretär, derGeneralversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung frühzeitig einen Bericht 
über die Einrichtung von Positionen eines Sonderbeauftrag
ten oder Abgesandten beziehungsweise ähnlichen Positionen 
im Range eines Untergeneralsekretärs und Beigeordneten 
Generalsekretärs zu unterbreiten, der auf die in Ziffer 20 des 
Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen'" aufgeworfenen Fragen eingeht. 

ANMERKUNGEN 

t Siebe Al47/10IlAdd.2. 

, Damit wird der Beschluß 47J3061n Absclmitt X.A des OffizIellen Protokolls der Generalversammlung. Slebemuutvlerzlgsre Tagung, BeIklge 49 
(Al47149), Vol I zu Bescbluß 471306 A. 

l Bescbluß 19931201 des Wirtschafts.. und SoziaIrats vom 12. Februar 1993; siehe auch Al47/40IIAdd.!. 
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4 DamIt winI der BeschluJI47/311 in AbscImitt X.A des 0jfizIelIm Proto/colJs der Generalversammhmg. Siebenundvferzigste Tagung, BeIlage 49 
(Al47/49). VoI. l zn Beschluß 471311 A. 

, A/47/lf11lM4.1. 

• DamIt winI der Beschluß 47/312 in AbscItn!tt X.A des 0jfizIelIm Proto/colJs der Generalversammhmg. Siebenundvferzigste Tagung. Beilage 49 
(A/47/49). Vol. l zn BcscbIuß 471312 A. 

, Da die T_osIowakei seit I. Jan .... 1993 nicht mebr existiert, war ihr Sitz im Scnderausschuß ab diesem Datum frei. 

• DamIt winI der Beschluß 471313 in AbscItn!tt X.A. des 0JjUJ81kn Proto/colJs der Generaiversammhmg, Siebenundvierzigste Tagung. Beilage 49 
(Al4714'1J, Vol. l zn BeschluJI471313 A. 

• Siehe A/47/1ffJJAdd.2. 

10 A/4719OS, ZIffer 3. 

11 (}jJIt:/Ql Records ufthe General Assemb/y. Forty-seventh Session. Annexes. Tagesordmmgspunkt 17. Dokument A/47/929. ZIffer 4. 

" A/47J91J1/M4.2, ZIffer 2-
U (}jJIt:/Ql Records ufthe General Assemb/y. Forty-sevenlh Session. Annexes. Tagesordmmgspunkt 15. Dokument A/47/940-Sf'2572{,. 

14 A/47/96UM4.I. ZIffer 4. 

" Sl2S704 und Kort.!. Aabzng; aiehe (}jJIt:/Ql Records of the Securlty Cmmcu, Fony.e/ghth Year. Supplement jor Apru. May anti June 1993. 
Dokument S12S704. Aabzng. 

16 A/4711109/M4.1. ZIffer 2. 

11 DamIt winI der Beschluß 47/402 in AbscImittlC.B.I des 0JjUJ81kn Proto/colJs der Generalversammhmg, SlebenundvterzJgste Tagung. Beilage 49 
(A/47/49) Vol.l zn BcscbIuß 47/402 A. 

ta Siehe (}jJIt:/Ql Records uf lhe General Assembly. Forty-seventh Session. Annexes. Tagesordmmgspunkt 16, Dokument A/471861J. 

.. A/47/10UAdd.2. ZIffer 4 . 

.. A/47I861. 

" (}jJIt:/Ql Records uf the General Assemb/y. Forty-seventh Session. Annexes. Tagesnrdnaagspunkt 153. Dokument A/471S81. 

" Bbd. Tagesnrdnaagspaakt 15, Dolmment A/471ßß4. 

" A/4ßl5O. 
" (}jJIt:/Ql Records uf the General Assembly. Forty-sevenlh Session. Annexes. Tageeonlnaagspunkt 17. Dokument A/47J91J1, ZIffer i. 
" Bbd. Tagesnrdnaagspunkt 8, Dokument A/47J2S01M4.6, ZIffer 1. 
,. Bbd. ZIffer 2-

., Bbd. Tagesnrdnaagspun ISS, Do1mment A/47I9SS. ZIffer 1. 

" Bbd. Tagesordmmgspunkt 156, Dokument A/47I9SS. ZIffer 1. 

:t9 Bbd. Tagesnrdnaagspaakt 17. Dokument A/47/961, ZIffer 4. 

,. A/47/IffJJM4.2, ZIffer 3. 

31 A/47J91J11M4.2, ZIffer 3. 

n (}jJIt:/Ql Records ufthe General Assemb/y. FOrty-sevenlh SessIon. Annexes. Tagesnrdnungspaakt 157. Dokument A/471966. ZIffer 1. 

" Siehe A/47/101l. 
,. (}jJIt:/Ql Records ufthe General AssembIY. Forty-sevenlh SessIon, BeIlage 2 (A/4712). 

" DamIt winI der Beschluß 47/450 in AbscImitt lC.B.7 des 0JjUJ81kn Pro/Q/coIJs der Generalversammhmg, Siebenundvferzigste Tagung. Beilage 49 
(A/47149) VoI. l zu Beschluß 47/450 A. 

.. (}jJIt:/Ql Records uf the General Assembly. Forty-seven/h SessIon. Annexes. Tagesnrdnaagspunkt 117, Dokument A/47n9SfAdrl.I, ZIffer 7. 

" Bbd. Dokument A/47n9S/Adrl:2, ZIffer 6. 

" DamIt winI der Beschluß 47/451 in AbscItn!tt X.8.7 des 0JjUJ81kn Proto/coIJs der Generalversammhmg. Siebenundvferzigste Tagung. Beilage 49 
(A/47/49) Vol. l zu BeschluJI47/4S1 A. 

" (}jJIt:/Ql Records ufthe General Assemb/y. Forty-sevenlh Session. Annexes. Tagesordmmgspunkt 121, Dokument A/47n961Add.I. ZIffer S. 

.. A/4717961M4.2, ZIffer S. 

41 DamIt winI der BcscbIuß 47/453 in AbscImitt lC.B.7 des 0JjUJ81kn Proto/coIJs der Generalversammhmg. Siebenundvierzigste Tagung. Beilage 49 
(Al4714'J) VoI. 1 zu Beschluß 47/453 A. 

42 (}jJIt:/Ql Records ufthe GeneralAssembIy. Forty-sevenlh SessIon. Annexes. Tageeoninaagspunkt 147. Dokument A/47I8261Add.I. ZIffer S. 

" DamIt winI der Beschluß 47/457 in AbscImittlC.B.7 des 0JjUJ81kn Proto/colJs der Generalversammhmg, Siebenundvferzigste Tagung. Beilage 49 
(A/47/49) VoI. 1 zn Beschluß 471457 A. 

.. (}jJIt:/Ql Records 0' the General Assemb/y. Forty-seven/h Session, Annexes. Tagesordmmgspunkt 112, Dokument A/47ntJ8lM4.2, ZIffer 10. 

.. A/c.!lI46/13 . 

.. A/c.!lI47/43. 

" DamIt winI der Beschluß 47/460 in AbscImittlC.B.7 des 0JjUJ81kn Protoko/Js der Generalversamm/img, Siebenundvferzigste Tagung. Beilage 49 
(A/47/49l VoI. I zu BcscbIuß 47/460 A. 
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.. Officlal Records of the General Assembly, Forty·seventh Session, Annexes, Tagesordnungspunkte 103 und 104, Dokument A/47183S1Add.l, 
Zlffer 15 . 

... A/c.S/45nS und A/C.Sl46/17. 

" A/C.S/46/12 und A/C.Sl47/45. 

" Officlal Records oj the Generol Assembly, Forty-seventh Session, Annexes, Tagesonlnungspunk!e 103 und 104, Dokument A/47/932, Zlffer 11, 

" Ebd., Dokument A/47183S1Add.l, Ziffer IS. 

" Ebd. Forty-seventh Session, Supplement No. 7 (A/47n mit Add.l·l7), Dok1urumt A/47nJAdd.16. 

,. Alc.5/47189. 

" 0fficIal Records oj the General Assembly, Forty·seventh Session, Annexes, Tagesordnungspunkt 120, Dokument A/47/IOI3, Zlffer 3. 

" Ebd. Tagesordnungspunkt 124, Dokument A/471832JAdd.l, Zlffer 8. 

SI Ebd. Tagesordnungspunkte 103 und 104, Dok1urumt A/471835/Add.2. Zlffer 8. 

" A/46/349 und A/47/454. 

" A/4711004. 
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ANHANG 

VERZEICHNIS DER RESOLUTIONEN UND BESCHLÜSSE 
(nach laufenden Nummern) 

Dieses Verzeichnis enthält alle Resolutionen und BeschlUsse, die zwischen dem 24. Dezember 
1992 und dem 20. September 1993, dem letzten Tag der siebenundvierzigsten Tagung der 
Generalversamm1ung, verabschiedet wurden. Alle Resolutionen und Beschlüsse wurden ohne 
Abstimmung verabschiedet, mit Ausnahme der Resolution 47/229, die mit 107 Ia-Stimmen und 11 
Enthaltungen durch eine aufgezeichnete Ahstimmung verabschiedet wurde. 

RESOLUTIONEN 

47120 Die Situation der Demokmtie und der Mcmschenrecbte In Haiti 

Resolution 8 .......................................... . 

47/41 Flnanzienmg der operat1on der Vereinten Nalienen In Somalia 
Resolution B .......................................... . 
Resolution C .•••••...•.•••••.•••••.••••...............• 

47/54 Überprüfung der DurcbfiJhrung der Empfehlungen und Beschlflsse der zehnten 
Sondertagung der Generalversammlung 

Resolution G ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

47/120 Agenda flIr den Frieden 
Resolution B ••••••••••.••••••.•••••••••••.••••••••••••• 

47f2(Jg Flnanzienmg der Beebacbtmmiss!on der Vereinten Nationen flIr !Jak und 
Kuwait 

Resolution 8 ............................................ . 

47/2fY) Flnanzienmg der Übergangsbehörde der Vereinten Nationen In Kambndsclm 
Resolution B .•..•...•.....••.•.........•.•.........•.•... 

47/210 Flnanzienmg der Schutz!I1lppc der Vereinten Nationen 
Resolution B ..•••.••.•......•.....•................•.•• 

47/212 Überprüfung der _\'eil und flnMziellen Effizienz der Vereinten 
Nationen und Programmhauslattsplan flIr den Zweijahteszeltraum 
1992-1993 

22 

145 
145 

63 

10 

120 a) 
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137 

100. 

99. 
110. 

98. 

112. 

110. 

110. 

110. 

Resolution B . . . . . . . . . • . • . . . . • . . • . . . • • . • . . . . • . . . • . . . . . . • 103 und 104 102. 
471218 vO<WaItongs- und __ bnische Aspekte der Flnanzienmg der Friedens-

eperat10nen der Vereinten Nationen 
Resolution B . . • • . . . • • . . . . • . . . • . . . • • . • • . . . . . . . • . . . . • • . • • 124 110. 
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jahmszeltraum 1992-1993 
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47/222 Aulilahme der Slowakischen Republik In die Vereinten Nationen ..•..... 19 95. 
47/223 Flnanzienmg der Beebacllteigtuppe der Vereinten Nationen In _ 
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47/224 Flnanzienmg der Operat1on der Vereinten Nationen In Mosamblk 

Resolution A .••.•........•.....•....•.....•......•....• 
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471225 Aulilahme des Staates, dessen Anlrng in dem Doknment A/471S76-S/2S147 
enthalten ist, in die Vereinten Nationen .......•..•...........•. 

47/226 Personelfragen .....•••...••.••••••••.•••••••••••...••...•• 
47/227 Ansblldungs- und Forschnngsinatltut der Vereinten Nationen ••••••••..• 
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471400. Annahme der Tagesordnung und Zuweisung der Tagesordnungspunkte 
Beschluß B ........................................... . 8 

BeschlußC ........................................... . 8 

Beschluß D ........................................... . 8 
471450 FIlIlUIZierung der Verifikationsmission der Vereinten Nationen fllr Angola 

BeschIußB ........................................... . 117 
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IIGW 1'0 OBTAIN UNlTED NATIONS POBLICATIONS 
UIiiIod NatIoDs pnhIltatIoos _ 110 __ boobtonIs lJId _Ihroojbout 1ho 
WOJId.CoasuIty .... _or...u..to:UIiiIodNatloDs,_-.NcwyorkorOelloYa. 

COMMENT SE P.ROCUJIER LEB POBLICATIONS DES NATIONS lJND!S 
Los p"'UratJ ... des NatIoDs U .... -co __ daDs los _ ot los 8pIICOS~ 
cIII __ • 1D!'omIoz· ........... clo VOIJO _ ... adressez· ..... l: NatIoDs U ..... 
_ des _ Ncw Vork ... a..m.. 
KAK IIOJIY'IHIIo mMHHll OPrAIIIDAQHH O~ HAlIH1t 
~Oprmmw_~_"0IQ!0~8 __ 
B 81 c&lCisaa1JOBCCII pdoaax ampa. H8BOJlBT'O cn:paas 06 h'!EHPU_' B aameM JCIIIUUIOM 
_ BDB DIIIIIIrrO Dq _ ()PnnllDa_ 06>0_ HaomI, ComiDI uo 
'ßPO,I:llUIU ~. ~HGpI: IIJIR lIteIItI8L 

COMO CONSEGODl POBLICACIONES DE LAS NACIONES 'IlNIDAS 
Laap"' .......... cloJasN_U __ .. .-.. _ycasas_en 
todai pa:tosdellllllDllo. CoIImlto. sullbmo. dlr(jaso.: _ UDlclos, _clo V_ 
Nuo.a Yor!< 0 Glnebra. 

BESTELLUNG VON VERÖFFENTLICHUNGEN DER VEREINTEN NATIONEN 
Veröffentlichungen clor Vereinten NatJonen sind im Buchhandel auf der ganzen Welt 
erhlUtlicb. Bitte wendeu Sie sich .. ihren Buc_dler oder .. die VomebssteRe (Sales 
Section) clor Vereiuten NatJ .... In Genf oder New York. 

LItho In Untted Nations, New Vor!< ISSN 1014-9589 
GA 47th Session. Suppl. 49 (Vol.lI) 

Resolutions and Declslons 
(German) 

94-07711·0ctober 1994-400 


